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1. Rechtliche Grundlagen und Gliederung 
Rechtliche Grundlagen 
Alle allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen arbeiten auf Grundlage des Niedersächsischen 
Schulgesetzes und der schulformspezifischen Organisations- und Bezugserlasse. 
Demnach geben sich Schulen im Rahmen ihrer Eigenverantwortlichkeit ein Leitbild und ein Schulpro-
gramm, um die Art und Weise der Erfüllung des Bildungsauftrages sowie die Entwicklungsziele der 
pädagogischen Arbeit und sonstigen Tätigkeiten der Schule festzulegen. 
Ganztagsschulen arbeiten laut §23 des Niedersächsischen Schulgesetzes und dem Erlass „Die Arbeit 
in der öffentlichen Ganztagsschule“ zusätzlich nach einem pädagogischen Konzept, in dem u. a.… 

�  die zentralen pädagogischen Leitlinien, Strukturen und Angebote der Schule beschrieben werden; 
�  die Aufgaben und Ziele der Ganztagsschule (Unterrichtsangebote, Bildungsauftrag) im Hinblick auf die 

örtlichen Gegebenheiten einschließlich der Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Anbietern und Trägern konkretisiert werden; 

�  die sozialpädagogische Arbeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dargestellt wird; 
�  das Modell von Ganztagsschule (hier: teilweise offene Ganztagsschule) gemäß Antrag/Beschluss erläu-

tert wird. 

Bei der Gestaltung des Ganztagsbetriebs sind u. a. folgende Schwerpunkte zu berücksichtigen: 
�  eine pädagogische Gestaltung der Unterrichtswoche und des Tagesablaufs; 
�  eine Öffnung von Schule und Unterricht zum außerschulischen sozialen, kulturellen und betrieblichen Um-

feld; 
�  die Mitwirkung und Mitverantwortung der Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung des Schullebens 

und der Ganztagsangebote. 

Anmerkungen zur Gliederung 
Im Verständnis der Schule Am Dobrock sind Schulprogramm und pädagogisches Konzept inhaltlich 
nicht voneinander zu trennen. Daher ist das Schulprogramm der Schule Am Dobrock Grundlage und 
Bestandteil des pädagogischen Konzepts der angestrebten teilweise offenen Ganztagsschule. Daten 
zur Schule (Schülerzahlen, Anzahl der Lehrkräfte etc.) sind nicht Teil des Konzepts. 
Im Kapitel „Leitbild und Schulprogramm“  werden das Leitbild mit Intention, der Aufbau des Schul-
programms und wesentliche Konzeptionen beschrieben. Aus Gründen der Lesbarkeit und des Um-
fangs können hier Entwicklungsziele programmatischer Konzepte, Hinweise zur Durchführung und 
zur Dokumentation/Evaluation nicht komplett dargestellt werden. Es werden besonders charakteristi-
sche Merkmale aufgeführt und wird im Übrigen auf die ausformulierten Beschlüsse verwiesen, die auf 
der Homepage der Schule veröffentlicht sind. 
Anschließend werden Organisationsstrukturen und Verfahren vorgestellt, mit denen die Schule Am 
Dobrock das Schulprogramm und das pädagogische Konzept qualitativ absichert, evaluiert und weiter 
entwickeln wird. Abschließend wird anhand der Evaluationsergebnisse der Weg von einer Halbtags- 
in eine teilweise offene Ganztagsschule als Ergebnis der im Schulprogramm festgeschriebenen Mittel 
der Qualitätsentwicklung aufgezeigt.  
Im Kapitel „Die Arbeit in der teilweise offenen Ganztagsschule “  werden Angebote und Schulor-
ganisation im aktuellen Planungsstadium dargestellt. Es werden zum Teil Grundsatzentscheidungen 
präsentiert, die dann im aufsteigenden Betrieb anhand praktischer Erfahrungen konzeptionell erfasst, 
evaluiert und ggf. verändert werden müssen, um z.B. der gewünschten Mitwirkung und Mitverantwor-
tung der SchülerInnen und Eltern gerecht zu werden. 
Im Kapitel „Fortschreibung des Konzepts“  werden konkret Bereiche genannt, in denen dieses 
Konzept in den nächsten Jahren überarbeitet werden muss, damit generelle Entwicklungsziele sowie 
Erfahrungen aus dem aufsteigenden Ganztagsbetrieb schnellstmöglich Berücksichtigung finden. Da-
bei finden auch bestehende Konzeptionen Berücksichtigung, die von der Halbtags- auf die Ganztags-
schule übertragen werden müssen. 
Aufgrund der geplanten Umwandlung der Schule Am Dobrock von einer Haupt- und Realschule in ei-
ne Oberschule ist aufsteigend mit dem 5. Jahrgang des Schuljahres 2011/2012 der Organisationser-
lass „Die Arbeit in der Oberschule“ Grundlage für die Arbeit. Alle älteren Jahrgänge sollen weiterhin 
nach den Vorgaben der Haupt- und Realschule beschult werden. 
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2. Leitbild und Schulprogramm  

2.1. Leitbild und Schullogo: Respekt, Höflichkeit u nd Verantwortung 
Die Schule Am Dobrock hat sich ein Leitbild gegeben, das als Grundlage des gegenseitigen Um-
gangs miteinander dient und gleichzeitig den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule befördert, 
indem die Handlungen aller Beteiligten stets vor dem Hintergrund der Überschrift „Respekt – Höf-
lichkeit - Verantwortung“ überprüft werden können. 
Im Wortlaut 

Unsere Schule Am Dobrock ist ein Ort des Lernens und der Vorbereitung für eine Berufsausbildung oder 
eine weiterführende Schule. Alle an ihr beteiligten Menschen sollen sich wohl fühlen können, denn das ist 
eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen, ernsthaftes Arbeiten und angemessenes Verhalten. Des-
halb erwarten wir,  

- dass jeder von uns für sich und andere Verantwortung  übernimmt,  

- dass wir respektvoll  miteinander und den Leistungen anderer umgehen und  

- dass wir unseren Umgang höflich  gestalten. 

Darüber hinaus gelten im Unterricht folgende Grundregeln: 

- Jede Schülerin und  jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen. 

- Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten. 

- Jeder muss immer die Rechte der Anderen achten. 

Das Leitbild und das Schullogo 
Das Schullogo wurde im Rahmen eines Wettbewerbs von Schülerinnen 
und Schülern gestaltet. Das Logo befindet sich auf allen offiziellen Schrei-
ben der Schule, auf den Zeugnissen, auf der Schulkleidung, auf der 
Schulhomepage, auf der elektronischen Darstellung des Vertretungsplans 
(Infopoint) usw. Unterhalb des Infopoints erinnert eine Darstellung des Lo-
gos im Großformat an jedem Morgen und in jeder Pause an die Werte, die 
wir in unserer Schule vertreten. 

Durch das Logo ist das Leitbild im Schulleben allgegenwärtig und hat ei-
nen sehr hohen Bekanntheitsgrad. 

 

 

Das Leitbild als Gradmesser des Sozialverhaltens 
Anhand der Begriffe „Respekt – Höflichkeit – Verantwortung“ hat die Schule ein individuelles System 
zur Beurteilung des Sozialverhaltens entwickelt. 
Dabei wird mit Hilfe der Kriterien Respekt/Achtung 1, Höflichkeit/Rücksicht 2  und Verantwor-
tung/Soziales Engagement 3 ein Bewertungsraster ausgefüllt. Die Ergebnisse führen unmittelbar zu 
individuellen standardisierten Zeugnisbemerkungen. Neben den am Leitbild orientierten Standard-
bemerkungen sind allerdings auch frei formulierte Bemerkungen möglich. 

Stufe I (alle Kriterien erfüllt + Engagement im Schulleben): 

{Vorname}s Sozialverhalten verdient besondere Anerk ennung, da sie/er stets Respekt, Höflich-
keit und Verantwortungsbereitschaft zeigt und sich außerdem aktiv für das Zusammenleben in 
der Schule einsetzt. 

Stufe II (alle Kriterien erfüllt): 

{Vorname}s Sozialverhalten entspricht den Erwartung en in vollem Umfang, da sie/er sich res-
pektvoll und höflich verhält und Verantwortung über nimmt. 

Stufe III (zwei von drei Kriterien erfüllt):  

a) {Vorname}s Sozialverhalten entspricht den Erwartun gen, da sie/er sich respektvoll und rück-
sichtsvoll verhält. 

b) {Vorname}s Sozialverhalten entspricht den Erwartun gen, da sie/er sich respektvoll verhält 
und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. 

                                                 
1 Unterkriterien: achtet Würde, akzeptiert Mehrheitsentscheidungen, akzeptiert Gemeinschaft, hält Regeln ein 
2 Unterkriterien: klassische Form, angemessener Umgang, zuhören und ausreden lassen, ist rücksichtsvoll 
3 Unterkriterien: achtet/fördert Gerechtigkeit, hilfsbereit für Schwächere, Konflikte(n) vorbeugen und lösen, Aktivitätsbeteili-

gung, Klassendienste, Schuldienste 
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c) {Vorname}s Sozialverhalten entspricht den Erwartun gen, da sie/er sich rücksichtsvoll verhält 
und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. 

Über das fehlende Kriterium werden SchülerInnen und Eltern direkt auf Möglichkeiten der Verbesserung 
hingewiesen. Bei den Stufen IV und V wird nicht mehr auf die erfüllten, sondern wie rechtlich gefordert auf 
die nicht erfüllten Kriterien hingewiesen. Zwei Beispiele: 

Stufe IV (zwei von drei Kriterien nicht erfüllt):  

{Vorname}s Sozialverhalten entspricht den Erwartung en mit Einschränkungen, da sie/er nur 
wenig Bereitschaft zu rücksichtsvollem Verhalten ze igt und häufig nicht bereit ist, Verantwor-
tung zu übernehmen. 

Stufe V (drei Kriterien nicht erfüllt):  

{Vorname}s Sozialverhalten entspricht nicht den Erw artungen, weil sie/er kaum Bereitschaft 
zeigt, sich respektvoll und rücksichtsvoll zu verha lten und Verantwortung zu übernehmen 

Rückmeldung zum Leitbild (Bericht der Schulinspektion 09.2010) 
„Respekt – Höflichkeit – Verantwortung lautet das alle Bereiche durchdringende Leitbild der Schule 
Am Dobrock in Cadenberge. Es hat einen sehr hohen Bekanntheitsgrad; sowohl im Interview mit 
den Erziehungsberechtigten, als auch in dem mit den Schülerinnen und Schülern wurde es ohne 
Nachfrage benannt, inhaltlich erläutert und in seiner Bedeutung für die Schule dargestellt. Die Kon-
zepte nehmen vielfach Bezug darauf. Das Logo der Schule mit diesen drei Begriffen ist in hohem 
Maße präsent. Das Leitbild wird in besonderer Weise als handlungsleitend für das Zusammenleben 
in der Schule und die schulische Entwicklung wahrgenommen.“ 

2.2. Schulregeln zur Stärkung der Übernahme von Ver antwortung für sich und andere 
Die Schulregeln wurden auf Basis des Leitbildes gemeinsam von SchülerInnen, Eltern und Lehrkräf-
ten erarbeitet. Sie bilden die Grundlage für das Zusammenleben und das gemeinsame Lernen. 

Im Wortlaut 

I. Grundsätze  
(identisch mit dem Leitbild) 

II. Zur Schulorganisation  

1. Die Schule wird um 7 Uhr geöffnet. Ab 7.15 Uhr dürfen die SchülerInnen in die Klassenräume. 

2. Mit dem Klingelzeichen suchen alle SchülerInnen ihren Klassenraum auf. 

3. In den großen Pausen gehen alle auf den Schulhof. 

4. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen kann die Pausenaufsicht einen Aufenthalt in der Aula zulas-
sen. 

5. Nach Beendigung des Unterrichts müssen die SchülerInnen mit dem nächsten Bus nach Hause fah-
ren. Bei Wartezeiten halten sie sich in der Aula auf. 

6. Das Schulgelände darf nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft verlassen werden. 

III. Zur Verantwortung der Schule  

1. Die Lehrkräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion in der Schule bewusst und handeln danach. 

2. Sie arbeiten mit den Erziehungsberechtigten vertrauensvoll zusammen.   

3. Die Schule unterstützt verantwortungsvolles Handeln durch Beratungsangebote verschiedener Art und 
durch den Trainingsraum für soziales Lernen und Handeln. 

4. Die Schule unterstützt  die eigenverantwortliche Lösung von Konflikten – auch bei der Einhaltung der 
Schulregeln – durch die Schiedsstelle. 

5. Zur Vermeidung und gewaltfreien Lösung von Konflikten werden Bus-Angels benannt und Streit-
schlichter ausgebildet. 

6. Die Schule bestärkt die SchülerInnen darin, in verschiedenen Projekten Eigenständigkeit und Verant-
wortung zu erproben 

7. Im Schulkiosk werden unter anderem sowohl Schreibwaren und Schulbedarf, als auch gesunde Ess-
waren, Obst und Getränke angeboten. 

8. Die Schule hält T-Shirts bereit für den Fall, dass SchülerInnen nicht angemessen gekleidet zum Unter-
richt erscheinen. 
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IV. Zur Verantwortung der Erziehungsberechtigten  

1. Die Erziehungsberechtigten sind aufgefordert, ihre Kinder in allen schulischen Angelegenheiten besonders 
auch bei der Übernahme von Verantwortung zu unterstützen und sie nicht auf sich gestellt zu lassen. 

2. Sie werden mit Nachdruck gebeten, täglich für ein gesundes Pausenfrühstück mit einem Getränk zu sorgen 
und auf eine schulangemessene und saubere Kleidung zu achten. 

3. Die Erziehungsberechtigten müssen im Notfall jederzeit erreichbar sein und hinterlegen deshalb in der 
Schule gegebenenfalls auch Telefonnummern von ihrer Arbeitsstelle oder von beauftragten Personen. 

4. Bei Erkrankung des Kindes muss die Schule oder die Klassenlehrkraft umgehend telefonisch (04777-
93470) oder schriftlich, z.B. per Fax (04777-934711) informiert werden. 

V. Zur Verantwortung der Schülerinnen und Schüler  

1. Die SchülerInnen sind für die Erledigung der für den Tag notwendigen Hausaufgaben und für das Mitbrin-
gen von Materialien aller Art (Hefte, Bücher, Schreib- und Zeichengerät, Sportzeug, Elternbestätigungen 
usw.) dem Alter angemessen verantwortlich. 

2. Sie sind auch für alle anderen von ihnen mitgebrachten Sachen verantwortlich. Lehrkräfte können sich nicht 
um private Gegenstände (Handys, MP3-Player, Wertsachen, Schmuck, Geld, ...) kümmern, wenn diese ab-
handen gekommen oder beschädigt worden sind. 

3. Handys und andere elektronische Geräte müssen während der Schulzeit ausgeschaltet und weggepackt 
sein. Geräte, die während der Schulzeit ohne besondere Erlaubnis benutzt werden, können für eine Woche 
eingezogen werden. 

4. Fundsachen oder Verluste und Schäden sind direkt der Klassenlehrkraft oder dem Hausmeister zu melden. 
Wer einen Schaden verursacht, muss dafür auch gerade stehen. 

5. Von den SchülerInnen wird grundsätzlich ein angemessener Umgangston und eine respektvolle Aus-
drucksweise erwartet. (Verhaltenskodex) 

6. Freizügige Kleidung gehört nicht in die Schule. (Kleidungskodex) 

7. Konflikte dürfen nicht mit Gewalt gelöst werden. (Konfliktleitfaden) 

8. Müll gehört in die Mülleimer und nicht auf den Boden, weder drinnen noch draußen. Nach Unterrichts-
schluss muss die Klasse sauber hinterlassen werden. 

9. Rauchzubehör darf nicht mit in die Schule gebracht werden. Wenn SchülerInnnen beim Rauchen erwischt 
werden, werden sofort die Erziehungsberechtigten angerufen, um sie abzuholen. Werden sie öfter erwischt, 
werden sie  außerdem für zwei weitere Tage vom Unterricht ausgeschlossen. 

10. SchülerInnen, die die Grundregeln für den Unterricht nicht respektieren können oder wollen, erhalten im 
Trainingsraum für soziales Lernen und Handeln die Möglichkeit, ihr Verhalten zu durchdenken und zu ver-
ändern. 

11. Weitere Einzelheiten können in den Klassen in einem Klassenkonzept festgelegt werden. 

VI. Gesetze, Verordnungen, Erlasse  
Selbstverständlich gelten alle gesetzlichen Bestimmungen auch in der Schule. Das heißt unter anderem: 

Es ist verboten, Fotos oder Filme von Personen ohne deren Einverständnis zu verbreiten. Das gilt auch für Fo-
tos oder Filme, die mit dem Handy aufgenommen wurden. 

In die Schule dürfen nur Gegenstände mitgebracht werden, die für den Unterricht notwendig sind. Vom Gesetz 
verbotene Gegenstände sind z.B. Zigaretten, Alkohol, Messer, Waffen, Drogen... 

Die Verbreitung von Drogen, rechtsradikalem oder rassistischem Gedankengut, pornografischen und gewaltver-
herrlichenden Darstellungen ist strafbar. Das gilt auch für Fotos oder Filme auf dem Handy. 

Internet und Computer dürfen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen genutzt werden. 

VII. Die Busordnung  
Die Bus-Angels haben diese Busordnung formuliert und beschlossen. Sie ist Bestandteil der Schulordnung. 
FahrSchülerInnen sind verpflichtet, sich daran zu halten. Wiederholte Verstöße können dazu führen, dass der 
Busausweis für einige Wochen eingezogen wird. 

1. Den Anweisungen des Busfahrers und der Bus-Angels ist Folge zu leisten!!! 

2. Nicht vordrängeln oder drängeln!!! 

3. Alle Plätze müssen besetzt sein!!! 

4. Keine Gewalt und keine Beschimpfungen!!! 

5. Den Bus nicht verunreinigen oder beschädigen!!! 

6. Keinen Müll aus dem Fenster werfen!!! 

7. Das Eigentum der Schüler darf nicht beschädigt oder gestohlen werden!!! 

8. Nicht  rauchen an den Bushaltestellen!!! 

9. Keine Drogen!!! 
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2.3. Aufbau des SSCCHHUULLPPRROOGGRRAAMMMMSS und FFÖÖRRDDEERRBBEEGGRRIIFFFF 
Die folgende Grafik ist die stets im Wandel begriffene Darstellung des Aufbaus der schulprogramma-
tischen Entwicklung der Schule Am Dobrock. 
 

 



Schulprogramm und pädagogisches Konzept der Schule Am Dobrock 7 

 

Auf dem Fundament eines innovativen und gesundheitsfördernden Arbeitsklimas sind Instrumente 
der Qualitätsentwicklung verankert, die der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages unserer 
Schule dienen. Über allen konzeptionellen Gedanken und Herangehensweisen stehen das Leitbild 
und die Schulregeln, auf die sich alle an Schule beteiligten Personen verpflichten. 
Der Bildungs- und Erziehungsauftrag wird in die „Felder der Förderung“ gegliedert, nämlich Förde-
rung der Entwicklung der SchülerInnenpersönlichkeit, Förderung der Lernkompetenz, Förderung der 
Berufsorientierung und Förderung von Chancengleichheit und Durchlässigkeit des Bildungssystems. 
Der Begriff „Förderung“ soll die Prozesshaftigkeit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in 
den Vordergrund stellen, die im Verständnis der Schule Am Dobrock auf keinen Fall allein an die 
Entwicklung von Lernkompetenz gebunden sein darf. 
Für alle Felder der Förderung, die im Schaubild als Säulen dargestellt sind, hat die Schule Am Dob-
rock im Förderkonzept (FöK) Ziele definiert, deren erfolgreiche Erfüllung auf dem Zeugnis über indi-
viduelle Bemerkungen dokumentiert wird, damit die Gesamtpersönlichkeit unserer Schülerinnen und 
Schüler Wertschätzung erfahren kann. 

2.4. Förderung der Entwicklung der SchülerInnenpers önlichkeit 
Die Teilkonzepte der Felder, die in den Kapiteln 2.4-2.5 vorgestellt werden, sind mit Ausnahme der 
Präventionskonzepte in der folgenden Form einheitlich gegliedert, um die Lesbarkeit und die Über-
prüfbarkeit der Durchführung sicher zu stellen sowie eine Aktualisierung zu vereinfachen:  
a) Ziel(e) der Förderung (auf Basis rechtlicher Grundlagen oder des Schulprogramms) 

b) Instrument(e) zur Feststellung des Förderbedarfs (vor allem bei der Entwicklung von Lernkompetenz) 

c) Verfahren/ Methode(n)/ Sozialform(en) der Förderung (u. a. Differenzierung) 

d) Dokumentation/ Evaluation der Förderung (unter Berücksichtigung der Dokumentation der individuellen 
Lernentwicklung) 

e) Besondere Regelungen 

f) Verweise 

Wie oben bereits ausgeführt, können in den Kapiteln 2.4-2.5 lediglich Ziele (aus a) und besondere 
Merkmale (aus b-f) aufgeführt werden. 

2.4.1. Konzepte zur Förderung der Übernahme von Verantwortung 
Die vorgestellten Konzeptionen stellen eine Auswahl der Fördermaßnahmen dar. Diese Aus-
wahl betrifft alle Tätigkeitsbereiche, für die Schülerinnen und Schüler eine Zeugnisbemerkung 
oder eine Zeugniszensur erhalten. 

I. AG „Busangels“ 
Ziele der Förderung: 
�  Die Busangels sorgen für Ordnung und Sicherheit im Bus und an den Bushaltestellen. 
�  Die Busangels übernehmen Verantwortung für sich und ihre Mitschüler und tragen die Konse-

quenzen (als letzte in den Bus steigen, große Pausen mit Treffen verbringen, sich ggf. von Mit-
schülern beschimpfen lassen). 

�  Die Persönlichkeit der Busangels wird entwickelt, ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt (sie lernen, 
sich auf angemessene Art freundlich durchzusetzen). 

�  Ihren Mitschülern und deren Eltern geben sie durch ihre Anwesenheit Sicherheit und wirken als 
Vorbilder. 

Besondere Merkmale 
�  Busangel werden die Schüler freiwillig. Außerdem sind alle Teilnehmer des Projekts Streitschlich-

ter gleichzeitig Busangel.  
�  Die Schüler erhalten eine abgestufte Zeugnisbemerkung: 

o Vorname Name hat sich für die Gemeinschaft als Busangel eingesetzt. 

o Vorname Name hat sich für die Gemeinschaft besonders aktiv als Busangel eingesetzt. 

Die Formulierung hängt von der Stärke des Engagements/der Zuverlässigkeit des Schülers ab. 
�  Da die Tätigkeit der Busangels besonders in die Schulöffentlichkeit hineinwirkt, ist ein ernsthaftes 

und verlässliches Auftreten der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im Sinne des Leitbildes 
Respekt – Höflichkeit – Verantwortung eine Grundvoraussetzung. 

�  Schülerinnen und Schüler, die diesem Anforderungsprofil nicht entsprechen, können nach Ab-
sprache mit der Schulleitung aus der Arbeitsgemeinschaft verwiesen werden. In diesem Fall gibt 
es keine Zeugnisbemerkung. 
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II. AG „Schülerscouts“ 
Ziele der Förderung: 
�  Die Schülerscouts unterstützen die Lehrkräfte dabei, während der Pausen und bei Schulveranstal-

tungen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für Ordnung und Sicherheit im Sinne unserer 
Schulregeln zu sorgen. 

�  Die Schülerscouts übernehmen Verantwortung für sich und ihre Mitschüler und lernen, die Konse-
quenzen zu akzeptieren (große Pausen mit Treffen/Dienst verbringen, sich ggf. von Mitschülern 
beschimpfen lassen, in Dienstzeiten die gelbe Scoutweste tragen, bei Regelverletzungen hin-
schauen, statt zu ignorieren oder wegzuschauen). 

�  Die Persönlichkeit der Schülerscouts wird entwickelt, ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt: Sie 
üben als Folge des Perspektivwechsels, sich bei Konfrontationen mit Mitschülerinnen oder Mit-
schülern auf angemessene Art freundlich durchzusetzen. 

�  Ihren Mitschülern und deren Eltern geben sie durch ihre Anwesenheit Sicherheit und wirken als 
Vorbilder. 

�  Durch die Wahrnehmung ihrer Aufgabenbereiche erfahren die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler, dass das Engagement jedes Einzelnen zum Wohlfühlen im sozialen Umfeld beiträgt. 

Besondere Merkmale 
�  Schülerscout werden Schülerinnen oder Schüler der 9. und 10. Klassen freiwillig. 
�  Schülerinnen und Schüler, die Scout werden wollen, verpflichten sich, die Schulregeln einzuhal-

ten, mit gutem Beispiel voran zu gehen sowie den Scout-Dienst aktiv, engagiert und kontinuierlich 
durchzuführen. 

�  Die Schülerscouts unterstützen die aufsichtführenden Lehrkräfte in den Pausen und bei Schulver-
anstaltungen dabei, Streit, Gewalt, Müll, Rauch, Mobbing etc. einzuschränken und helfen den üb-
rigen Schülerinnen und Schülern, die abgemachten Schulregeln einzuhalten, indem sie durch ihre 
Anwesenheit präventiv wirken (siehe Gewaltpräventionskonzept). 

�  Schülerscouts sind angehalten, sich bei Gewalt, Provokationen oder Verletzungen der Schulre-
geln an die Aufsicht führenden Lehrkräfte zu wenden. 

�  Schülerscouts tragen auffällige Westen, die sie nicht nur kenntlich machen, sondern auch dazu 
anhalten, mit gutem Beispiel voranzugehen und dadurch glaubhaft zu bleiben. 

�  Dokumentation der Tätigkeit durch eine Zeugnisbemerkung: 
o Vorname Name hat im aktuellen Schuljahr freiwillig als „Schülerscout“ gearbeitet und so wertvolle Arbeit 

für die Gemeinschaft geleistet. 

�  Da die Tätigkeit der Schülerscouts besonders in die Schulöffentlichkeit hineinwirkt, ist ein ernsthaf-
tes und verlässliches Auftreten der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im Sinne des Schul-
mottos Respekt – Höflichkeit – Verantwortung eine Grundvoraussetzung. 

�  Schülerinnen und Schüler, die diesem Anforderungsprofil nicht entsprechen, ihre Aufgabe nicht 
ernsthaft oder kontinuierlich wahrnehmen und/oder ein schlechtes Vorbild für Andere sind, können 
nach Absprache mit der Schulleitung von der Scouttätigkeit entbunden werden. Eine Zeugnisbe-
merkung entfällt dann. 

III. WPK „Streitschlichter“ 
Ziele der Förderung: 
�  Die Streitschlichter gestalten aktiv das Schulleben und übernehmen Verantwortung für die Erhal-

tung eines friedlichen Schulklimas, indem sie helfen, Streit beizulegen. 
�  Streitende Schüler übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Handeln, indem sie sich selbst an 

die Streitschlichter wenden müssen. 
�  Alle Schüler erkennen, dass sie selbst für ihre unmittelbare Umwelt und das Zusammenleben an 

der Schule Verantwortung übernehmen und Konflikte aktiv lösen können. 

Besondere Merkmale 
�  Im Wahlpflichtkurs Streitschlichter werden die Schüler auf die Tätigkeit eines Streitschlichters vor-

bereitet. Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen beider Schulformen können teilnehmen. 
�  In jeder großen Pause haben zwei Streitschlichter auf dem Hof Dienst, sie können bei Konflikten 

gerufen oder um Terminabsprache gebeten werden. Sie sind an Warnwesten zu erkennen. 
�  Der Ablauf der Schlichtung ist festgelegt und wird in der Publikation „Streitschlichtung in der Schu-

le“ ausführlich beschrieben. 
�  In den Abschlusszeugnissen wird die Streitschlichtertätigkeit auch in den Bemerkungen genannt: 

o Vorname Name hat zum Wohl der Gemeinschaft als Streitschlichter gearbeitet. 

o Vorname Name hat zum Wohl der Gemeinschaft besonders aktiv als Streitschlichter gearbeitet. 



Schulprogramm und pädagogisches Konzept der Schule Am Dobrock 9 

 

�  Da die Tätigkeit der Streitschlichter besonders in die Schulöffentlichkeit hineinwirkt, ist ein ernst-
haftes und verlässliches Auftreten der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im Sinne des 
Schulmottos Respekt – Höflichkeit – Verantwortung eine Grundvoraussetzung. 

�  Schülerinnen und Schüler, die diesem Anforderungsprofil nicht entsprechen, können nach Ab-
sprache mit der Schulleitung bis 4 Wochen nach Schuljahresbeginn aus dem Wahlpflichtkurs ver-
wiesen werden. 

�  In der teilweise offenen Ganztagsschule kann der WPK alternativ als freiwilliges Projekt am 
Nachmittag angeboten werden, wenn die 5. Klassen des Schuljahrs 2011/2012 die 9. Jahrgangs-
stufe erreicht haben. 

IV. WPK „Schüler helfen Schülern“ 
Ziele der Förderung (für die Teilnehmer des WPK´s): 
�  Stärkung der kommunikativen Kompetenzen 
�  Stärkung der sozialen Kompetenzen 
�  Entwicklung der Empathiefähigkeit 
�  Erweiterung der Methodenkompetenzen in den Kernfächern und Erweiterung der Methodenkom-

petenzen im Allgemeinen (Schüler/innen sollen die Fähigkeit entwickeln, Lernstörungen und Lern-
schwächen bei den ihnen anvertrauten Schüler/innen aus den 5. Klassen zu entdecken und Me-
thoden entwickeln, um diese zu beheben.) 

�  Förderung der Übernahme von Verantwortung, indem die Schüler/innen das Erlernte selbstständig 
bei den ihnen anvertrauten Schülern/innen anwenden und einen Lernprozess in Gang setzen. 

�  Berufsorientierung: Vorbereitung auf die Wahl eines Berufes im sozialen Bereich. 
�  Die Förderziele für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen werden in den Förderkonzepten 

der Kernfächer beschrieben. 

Besondere Merkmale 
�  Schülern helfen (SH) wird in den 9. und 10. Klassen als WPK einmal wöchentlich in einer Doppel-

stunde angeboten. Zur Teilnahme am WPK sollten die Leistungen in den Kernfächern befriedi-
gend oder besser sein. 

�  Schüler/innen werden dazu angeleitet, Schülern und Schülerinnen der 5.Klassen „Nachhilfeunter-
richt“ zu erteilen. Sie erlernen zunächst in Rollenspielen, wie sie Vertrauen zu den kleineren Schü-
lern und Schülerinnen aufbauen und gleichzeitig eine gewisse Autorität darstellen können (Spra-
che, Körpersprache, Mimik). 

�  Das Erlernte kommt zur Anwendung, indem sie selbstständig und eigenverantwortlich mit den 
Schülern und Schülerinnen der 5. Klassen arbeiten. 

�  Da die Teilnehmer des WPK`s Schülern helfen nach der Einführungsphase mit Kindern der 5. 
Jahrgangsstufe arbeiten, ist im Kurs ein Verhalten im Sinne des Schulmottos Respekt – Höflich-
keit – Verantwortung eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Mitarbeit. 

�  Schülerinnen und Schüler, die diesem Anforderungsprofil nicht entsprechen, können nach Ab-
sprache mit der Schulleitung bis 4 Wochen nach Schuljahresbeginn aus dem Wahlpflichtkurs ver-
wiesen werden. 

�  In der teilweise offenen Ganztagsschule kann der WPK alternativ als freiwilliges Projekt am 
Nachmittag angeboten werden, wenn die 5. Klassen des Schuljahrs 2011/2012 die 9. Jahrgangs-
stufe erreicht haben. 

V. WPK „Schule ohne Rassismus“ 
Ziele der Förderung: 
�  Ziele laut Selbstverpflichtung der Schülerinnen und Schüler der Schule Am Dobrock: 

o Ich werde mich dafür einsetzen, dass es zu einer zentralen Aufgabe unserer Schule wird, nachhalti-
ge und langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen zu entwickeln, um Diskriminierungen, insbe-
sondere Rassismus, zu überwinden. 

o Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen ausgeübt werden, 
wende ich mich dagegen und setze mich dafür ein, dass wir in einer offenen Auseinandersetzung 
mit diesem Problem gemeinsam Wege finden, zukünftig einander zu achten. 

o Ich setze mich dafür ein, dass an meiner Schule ein Mal pro Jahr ein Projekt zum Thema Diskrimi-
nierungen durchgeführt wird, um langfristig gegen jegliche Form von Diskriminierung, insbesondere 
Rassismus, vorzugehen. 

�  Weitere Zielsetzungen: 
o Steigerung des Empathieempfindens in der Schülerschaft der Schule 

o Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 

o Verminderung von Mobbing und Diskriminierung der Schülerinnen und Schüler untereinander 

o Zivilcourage zeigen und sich so für andere einzusetzen lernen 
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Besondere Merkmale 
�  Einrichtung eines Wahlpflichtkurses in der 8. Jahrgangsstufe der Realschule, der die Ziele der 

Selbstverpflichtung einer „Schule ohne Rassismus“ an Stelle der SV wahrnimmt 
�  Innerhalb des Kursunterrichts: 

o Begriffserklärungen mit Beispielen: u. a. Vorurteil, Feindbild, Diskriminierung, Rassismus, Anti-
semitismus 

o Motive und Erklärungsansätze für Ausgrenzungen, historische Beispiele 

o Deutschlands „Sonderrolle“ aufgrund der Geschichte bis 1945  

o Rollenspiele: Einnahme der Täter- und der Opferrolle 

o Planung und Durchführung von Interviews mit Schülern und Lehrern 

o Planung und Durchführung von Aktionen, Dokumentationen, Projekten, Initiativen etc., die sich ge-
mäß der Selbstverpflichtung auf die gesamte Schülerschaft auswirken 

�  Außendarstellung: 

o Gestaltung eines Schaukastens, der eigens für diesen Zweck angeschafft wurde 

o Einbringung des Themas in diverse Schulveranstaltungen (Interviews, Ausstellungen…) 

o Teilnahme an Schülerwettbewerben zu den Themen Rassismus / Diskriminierung / Mobbing 

o Planung und Durchführung von Aktionen, Dokumentationen, Projekten, Initiativen etc., die sich 
gemäß der Selbstverpflichtung auf die gesamte Schülerschaft auswirken 

�  Verknüpfung mit dem Ghana-Projekt der Schule Am Dobrock: 

o Die im Rahmen der Selbstverpflichtung der Schülerinnen und Schüler geforderte Patenschaft 
für eine „Schule ohne Rassismus“ hat Herr Dr. Klaus-Gerrit Gerdts übernommen – Dr. Gerdts 
ist unsere Kontaktperson zum St. Dominic`s Hospital in Akwatia/Ghana. 

o Der WPK Schule ohne Rassismus nutzt alle Veranstaltungen im Rahmen des Ghana-Projekts, 
um auf seine Ziele aufmerksam zu machen. 

o Dr. Gerdts erhält mindestens einmal im Jahr die Gelegenheit, die gesamte Schülerschaft über 
die Verwendung der gespendeten Gelder zu informieren. Die Dokumentation der Verhältnisse 
in Ghana hilft unseren Schülerinnen und Schülern, die eigene Lebenssituation kritisch zu hin-
terfragen. 

�  Da die Arbeit des Wahlpflichtkurses „Schule ohne Rassismus“ besonders in die Schulöffentlichkeit 
hineinwirkt, ist ein angemessenes Verhalten der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im Sin-
ne des Schulmottos Respekt – Höflichkeit – Verantwortung eine Grundvoraussetzung. 

�  Schülerinnen und Schüler, die diesem Anforderungsprofil nicht entsprechen, können nach Ab-
sprache mit der Schulleitung bis 4 Wochen nach Schuljahresbeginn aus dem Wahlpflichtkurs ver-
wiesen werden. 

VI. AG „Energiesparer“ 
Ziele der Förderung: 
�  Die Schüler und Schülerinnen sollen im Rahmen ihrer Arbeit in der Energiespargruppe einen ve-

rantwortungsvollen Umgang mit Energie in der Schule und im Alltag entwickeln. 
�  Die Schüler und Schülerinnen untersuchen in der Energiespargruppe Arbeitsbereiche und stellen 

Regeln für einen sparsamen Energieverbrauch in den Klassenräumen auf. Sie leisten damit einen 
wichtigen Beitrag, um den Energieverbrauch der Schule zu senken. 

�  Die Schüler und Schülerinnen der Energiespargruppe werden mit der Umsetzung und Kontrolle 
der Energiesparregeln in der Klassengemeinschaft und der Schule beauftragt. Sie übernehmen 
dabei Verantwortung in der Schule und tragen zur Umsetzung des Energiesparkonzeptes bei. 

�  Durch die Arbeit in der Energiespargruppe können Schüler und Schülerinnen verantwortungsvol-
les Planen und Handeln erfahren, dabei ihre Persönlichkeit weiterentwickeln und vorbildhaft auf 
Mitschüler Einfluss nehmen. 

Besondere Merkmale 
�  Die AG Energiesparer der Schule setzt sich aus den einzelnen Energiesparteams der Klassen und 

einer Energiespargruppe zusammen.  
�  Die Mitglieder der Energiespargruppe kontrollieren die Arbeit der Energiesparteams indem sie 

Kontrollen während der Pausenzeiten in den Klassenräumen durchführen. Die dabei gemachten 
Beobachtungen werden protokollartig festgehalten den Energiesparteams zurückgemeldet und 
durch die Energiespargruppe ausgewertet. 

�  Die Arbeit als Energiesparer wird durch eine Zeugnisbemerkung dokumentiert: 

o Vorname Name hat sich für das Energiesparprogramm der Schule erfolgreich eingesetzt. 
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VII. AG „Schulsanitätsdienst“ 
Ziele der Förderung: 
�  Schüler übernehmen eine Vorbildfunktion und zeigen, wie wichtig es ist, anderen in Notsituationen 

zu helfen. 
�  Schüler lernen hier Verantwortung zu übernehmen und dies mit hoher Verbindlichkeit (wöchentli-

cher Dienstplan und Betreuung verschiedener Veranstaltungen) 
�  Die Schüler sollen sich bewusst werden, dass sie eine hohe Verantwortung tragen, da sich sowohl 

Schüler als auch Lehrer darauf verlassen, dass sie im Ernstfall Hilfe durch den Schulsanitätsdienst 
erhalten. 

Besondere Merkmale 
�  Die Teilnahme am Schulsanitätsdienst ist freiwillig. Es können Schülerinnen und Schüler der 9. 

Klassen (vor allem RS) an der Ausbildung teilnehmen, die dann in der 10. Jahrgangsstufe als 
Schulsanitäter eingesetzt werden. 

�  Vor der Übernahme von Verantwortung im Schulsanitätsdienst steht eine umfassende Ausbildung 
in Erster Hilfe, ohne die ein Mitwirken nicht möglich ist. Die Ausbildung findet an mindestens 3 
Nachmittagen in der Freizeit statt. 

�  Die Dokumentation erfolgt über folgende Bemerkung in den Zeugnissen der Schüler: 

o Vorname Name hat an der Ausbildung zum Schulsanitäter erfolgreich teilgenommen und übt 
dieses Amt mit großem Engagement für die Gemeinschaft aus. 

�  Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Bescheinigung des DRK über die erfolgte Ausbildung 
in Erster Hilfe. 

�  Einsätze der Schulsanitäter werden in den Verbandsbüchern der Schule ordnungsgemäß ver-
merkt. Die betreuende Lehrkraft ist für die Pflege der Verbandsbücher verantwortlich. 

�  Da die Tätigkeit der Schulsanitäter besonders in die Schulöffentlichkeit hineinwirkt, ist ein ernst-
haftes und verlässliches Auftreten der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im Sinne des 
Schulmottos Respekt – Höflichkeit – Verantwortung eine Grundvoraussetzung. 

�  Schülerinnen und Schüler, die diesem Anforderungsprofil nicht entsprechen, können nach Ab-
sprache mit der Schulleitung aus dem Schulsanitätsdienst verwiesen werden. 

2.4.2. Konzepte zur Förderung des sozialen Lernens 

I. Sozialtrainingsstunde „Lions Quest“ 
Ziele der Förderung: 
�  Suchtprävention – Gesundheitsprävention – Gewaltprävention 
�  Unterstützung des Gruppenfindungsprozesses 
�  Stärkung des Selbstvertrauens/-bewusstseins 
�  Orientierung und Wertebildung 
�  Stärkung kommunikativer Kompetenzen 
�  Erhöhung der Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler 

Besondere Merkmale 
�  Lehrkräfte dürfen Lions Quest nur nach vorheriger Fortbildung unterrichten. 
�  Wenn möglich, soll Lions Quest von der Klassenlehrkraft unterrichtet werden. 
�  1 Stunde „Lions Quest“ ist fest im Stundenplan von Klasse 5-7 beider Schulformen verankert. 
�  Bemerkung im Zeugnis über die Teilnahme am Lions Quest- Unterricht (40 Std. im Schuljahr) 

II. Sozialer Trainingsraum 
Ziele der Förderung: 
�  Entwicklung eines gemeinsamen Weges unangemessenes Verhalten im Unterricht zu akzeptab-

lem Verhalten zu verändern. 
�  Die Trainingsraummethode wird dabei als Hilfsmaßnahme verstanden. 

Besondere Merkmale 
�  Bei einer Unterrichtsstörung weist die Lehrkraft auf die allgemeinen Regeln des Unterrichts an der 

Schule Am Dobrock hin („gelbe Karte“): 

o Jede Lehrerin/jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten. 

o Jede Schülerin/jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen. 

o Jeder muss immer die Rechte der Anderen achten. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass sich die Schülerin/der Schüler bei der nächsten Störung 
selbst dafür entscheidet, in den Sozialen Trainingsraum zu gehen. 
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�  Bei einer weiteren Unterrichtsstörung wird die Schülerin/der Schüler mit dem roten Laufzettel in 
den Trainingsraum geschickt. 

�  In einem ersten Gespräch zwischen Trainer und Schüler auf der Grundlage des roten Laufzettels 
mit Hilfe der Leitlinien für Trainingsraumlehrer wird die Situation besprochen, die zum Besuch des 
Trainingsraums geführt hat. 

Anschließend füllt der Schüler gewissenhaft den weißen „Mein Plan“ aus, indem er sich Gedanken 
über sein störendes Verhalten und Möglichkeiten einer Veränderung des Verhaltens macht. 
In einem zweiten Gespräch auf der Grundlage des weißen „Mein Plan“ wird geprüft, ob sich gege-
benenfalls weitere Verhaltensänderungen finden lassen. 

�  Einzelgespräch auf der Grundlage des gelben „Mein Plan“ zwischen schickendem Lehrer und 
Schüler.  

�  Elternbrief nach dem dritten Trainingsraumbesuch mit der Fristangabe, dass bei einem weiteren 
Trainingsraumbesuch das Rückkehrprogramm beginnen würde. 

�  Rückkehrprogramm: Nachdem der Schüler 20 Stunden seinem Stundenplan entsprechend im 
Trainingsraum gearbeitet hat, kann er nach einem Elterngespräch unter Beteiligung der Schullei-
tung im normalen Unterricht zeigen, dass er seine sich vorgenommenen Verhaltensänderungen 
lebt und die Regeln einhalten kann.  

�  Wer sich im Rückkehrprogramm nicht an die Verhaltensregeln des Trainingsraums hält, beginnt 
erneut mit dem Rückkehrprogramm. 

�  Scheitert ein Rückkehrprogramm zum 2. Mal, erfolgt eine Klassenkonferenz. 
�  Bei wiederholten Störungen im Trainingsraum wird der Schüler nach Hause geschickt. 
�  Jede Lehrkraft der Schule Am Dobrock „spendet“ eine halbe Wochenstunde, damit der Soziale 

Trainingsraum von Lehrkräften besetzt werden kann. 

III. Schulfahrten 
Ziele der Förderung: 
�  Die veränderte gesellschaftliche Situation und der Wandel der Familienstruktur, aber auch ein an-

deres Verständnis von Lehren und Lernen sind Ursachen, die zu gravierenden Veränderungen in 
der Schule geführt haben und noch führen werden. 

�  Die reine Vermittlung von Unterrichtsinhalten im „Lernraum Schule“ muss durch aktives, selbstän-
diges, zunehmend eigenverantwortliches und ganzheitliches Lernen und Miteinander-Leben im 
„Lern- und Lebensraum Schule“ ersetzt werden. 

�  Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule wird durch Schulfahrten und mehrtägige Aufent-
halte von Schulklassen und schulischen Gruppen in Schullandheimen, Jugendherbergen und an-
deren geeigneten Jugendunterkünften besonders gefördert. 

�  Naturerleben, Bewegung, Sport und Spiel gehören ebenso zum Tagesablauf wie die Verwirkli-
chung musischer und künstlerischer Vorhaben. Darüber hinaus ermöglichen längere Aufenthalte 
lernortübergreifend, projektorientiert und fächerübergreifend zu lernen. 

�  Insbesondere mehrtägige Fahrten und Schullandheimaufenthalte fördern und fordern soziales und 
kooperatives, aber auch individuelles und selbst gesteuertes Lernen und vermitteln intensive 
Gruppen- und Gemeinschaftserlebnisse. 

�  Das Leben in der Gruppe erfordert gegenseitige Rücksichtnahme; hier werden soziales Miteinan-
der, das Lernen von Regeln und Umgangsformen im täglichen Zusammenleben erfahren und ein-
geübt. 

�  Schüler gewinnen in konkreten Situationen mit allen Sinnen Erfahrungen und Erkenntnisse, die ih-
re soziale Kompetenz in besonderer Weise stärken und sich positiv auf den Schulalltag auswirken. 

Besondere Merkmale 
�  Die Fahrtziele müssen so ausgewählt werden, dass sie dem Alter, der Interessenlage der Schüler 

und auch den Lerninhalten und dem Kenntnisbereich entsprechen. Zum Beispiel ist in Klasse 7/8 
die Durchführung einer Fahrt mit erlebnispädagogischen Elementen (outdoorgestütztes handlung-
sorientiertes Lernen) empfehlenswert. In den Klassen 9/10 eignen sich Städtereisen mit kulturellen 
und geschichtlichen Elementen. Zusätzlich erhalten diese Schüler und Schülerinnen die Gelegen-
heit, an Austauschprogrammen bzw. Sprachreisen teilzunehmen. 

�  Die Erlebnispädagogik stellt einen Beitrag zu einer ganzheitlichen Erziehung dar. Sie setzt da an, 
wo Schule häufig aufgrund zeitlicher und personeller Engpässe aufhören muss: bei der Selbst-
kompetenz (Persönlichen Kompetenz) und Sozialkompetenz der Schüler. Geschulte Teamer ar-
beiten mit den Schülern als Experten. Es werden Situationen geschaffen, die die Schüler vor per-
sönliche und soziale Herausforderungen stellen oder die nur mit kooperativem Verhalten bewältigt 
werden können: Spiele und Vertrauensübungen, Klettern und Sichern, Team- und Problemlö-
sungsaufgaben. Hierbei treten Lehrer in den Hintergrund (beobachten, beraten).  
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�  Gruppenfahrten mit dem Fahrrad oder Kanu, aber auch Wanderungen, Besichtigungen und Füh-
rungen erfordern und erwarten Rücksichtnahme, Verantwortung, gegenseitige Hilfe und Konfliktlö-
sungsverhalten. 

�  Die Vorbereitungen für eine mehrtägige Fahrt beinhalten Zielvereinbarungen. In einer Auswertung 
werden die gesetzten Ziele überprüft, zum Teil schon während der Fahrt nach einzelnen Aktionen. 

�  Eine weitergehende Dokumentation kann erfolgen (Kurzberichte, Referate, Klassenfahrtzeitung, 
Fotodokumentationen), ist aber nicht zwingend notwendig.  

�  Zusätzlich zu der vorgeschriebenen frühzeitigen Unterrichtung der Erziehungsberechtigten bei der 
Planung einer Schulfahrt ist zu beachten, dass die eventuelle Durchführung von klassenübergrei-
fenden Veranstaltungen (z.B. Skifreizeit, Austauschfahrt) eine Planung von mehreren Jahren im 
Voraus bedeutet, um eine unzumutbare finanzielle Belastung der Erziehungsberechtigten zu ver-
meiden. 

�  Schülerinnen und Schüler können bei schwerwiegenden Verfehlungen von einer Klassenfahrt 
ausgeschlossen werden. Erziehungsberechtigte müssen vor der Fahrt verpflichtet werden, ihr 
Kind von dem Ort der Fahrt abzuholen bzw. die Kosten für die vorzeitige Heimreise zu überneh-
men, sollte ein Ausschluss während der Fahrt erfolgen müssen. 

2.4.3. Gewaltpräventionskonzept (Auszug) 
Das Gewaltpräventionskonzept ist Teil des Sicherheits- und Gewaltpräventionskonzeptes, 
das in schulprogrammatischer Hinsicht nur zum Teil relevant ist. Daher wird an dieser Stelle 
ausschließlich der 4. Gliederungspunkt aufgeführt: 

4.1. Ziel der Gewaltprävention 

Prävention von Gewalt hat das Ziel, langfristig durch Beeinflussung von Einstellungs- und Ver-
haltensstrukturen die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass es nicht zu gewalttätigem Verhalten 
kommt.  

4.2. Bedingungen von Gewalt in Schule  

Wenn wir in der Schule Gewaltprävention betreiben, müssen wir uns über die grundlegenden Bedin-
gungen von Gewalt im Klaren sein. Dies soll im Folgenden versucht werden: 

�  Gewaltanwendung ist ein durch Beobachtung und eigene Erfahrung erlerntes Verhalten. 

�  Gewaltanwendung ist ein erlerntes Verhalten, dass sich während einer früheren Lebensphase 
als erfolgreich zum Erlangen eigener Ziele erwiesen hat.  

�  Gewaltanwendung dient dabei auch der Frustrationsabfuhr. 

�  Gewalt zielt auf die Schwächung des Selbstwertgefühls des Opfers ab. Dies kann für das Opfer 
einen Teufelskreis in Gang bringen. 

Für einen langjährigen Gewalttäter ist Gewalt das Skelett seiner gesamten Handlungsweisen. Er hat 
aus sich heraus keine Handlungsalternativen. Sein Selbstwertgefühl ist durch die Ausübung von Ge-
walt bestimmt.  

�  Gewaltprävention ist nur dann nachhaltig, wenn sie ganzheitlich erfolgt. 

�  Man kann Gewalt nicht mit Gewalt beseitigen.  

�  In einem strukturell gewalttätigen System ist Gewaltprävention nicht möglich. 

Daraus ergeben sich als Schlussfolgerungen die folgenden Bausteine. 

4.3. Bausteine für Gewaltprävention an der Schule A m Dobrock 

Es bedarf einer Kultur des Miteinanderredens, um Konflikte gewaltfrei zu lösen. 
�  Wir helfen und unterstützen unseren SchülerInnen im Falle eines Konfliktes mit anderen Personen (Schü-

lerInnen oder Lehrkräften) durch Streitschlichtung. 

�  Wir bieten unsern Schülern weitere Möglichkeiten, sich selbst gegen Gewalt zu engagieren (Gewalt-
sprechstunde,...). 

�  Wir bieten unseren SchülerInnen Beratung unter vier Augen mit Schweigepflicht durch eine Beratungs-
lehrkraft oder Schulsozialpädagogin an und erarbeiten mit ihnen Verhaltensalternativen. 

�  Wir helfen und unterstützen unsere SchülerInnen im Falle des Konfliktes mit Regeln durch den Trainings-
raum für soziales Verhalten, dabei ggf. auch durch Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und 
Institutionen. 

�  Wir  bieten mit Herrn Isele einmal im Monat eine Polizeisprechstunde an, um den SchülerInnen durch per-
sönlichen Kontakt einen offenen Zugang zu dieser staatlichen Institution zu ermöglichen.  

Es bedarf einer Kultur der Wertschätzung, um das Selbstwertgefühl zu unterstützen. 
�  Unsere SchülerInnen übernehmen in vielfältiger Weise Verantwortung, auch um das eigene Selbstver-

trauen zu stärken. (Streitschlichter, Busangels, Schülerscouts, Schulkiosk, Schulsanitäter,...) 
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�  Unsere SchülerInnen trainieren durch „Erwachsen werden“ von Lions Quest in den Schuljahrgängen 5-7 
langfristig verantwortliches Handeln in der Umbruchphase der Pubertät.  

�  Wir führen gemeinsam Klassenfahrten und klassenübergreifende Aktivitäten durch, bei denen unsere 
SchülerInnen Rücksichtnahme und Toleranz entwickeln können (Skifreizeit, Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage, Ghana-Projekt, Musical, Schüleraustausch, ...).  

Es bedarf des Vorlebens von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Achtung.  
�  Wir beziehen uns im Umgang miteinander immer wieder auf unser Schulmotto (Höflichkeit, Respekt, Ver-

antwortung), um an unsere Grundsätze zu erinnern. 

�  Wir helfen und unterstützen die Betroffenen konsequent im Falle von Mobbing einerseits durch direktes 
und konsequentes Eingreifen und andrerseits durch „No-Blame-Approach“. 

�  Wir bemühen uns um die Erhöhung der Sicherheit durch Schülerscouts während der Pausen und Busan-
gels in den Bussen. 

�  In unseren Schulregeln haben wir in „weichen“ Regeln eine Zielformulierung für ein konfliktarmes Zusam-
menleben festgeschrieben. 

�  Wir haben „harte“ Regeln als klare und eindeutige Grenze bei dissozialem Verhalten festgelegt (z.B. An-
wendung von körperlicher Gewalt hat die Suspendierung für mindestens den aktuellen Schultag zur Fol-
ge). 

Es bedarf der Erfahrung im Umgang mit der eigenen Körperlichkeit und dem Verhältnis zu seinen 
Mitmenschen. 

�  Wir arbeiten im Rahmen des Sportunterrichtes nach einem besonderen Konzept zur Gewaltprävention, in 
dem einerseits deutlich wird, dass der menschliche Körper kein Gegenstand oder Instrument zur und für 
Gewaltanwendung ist, in dem aber auch andrerseits durch die Förderung der Sozialkompetenz der Schü-
lerInnen ein fairer Umgang miteinander, gegenseitige Rücksichtnahme und Verantwortung vermittelt wer-
den.  

4.4. Handlungsebenen für Gewaltprävention und Sankt ionierung von Gewalt 

4.4.1. Schulebene 
�  Leitbild: Respekt, Höflichkeit, Verantwortung, 

�  Weiterentwicklung der Schulregeln der Schule Am Dobrock, 

�  Informationsveranstaltungen / Ausstellungen zum Thema Gewalt,  

�  Gesamtkonferenz (Verabschiedung und jährliche Evaluation des Sicherheitskonzepts Schule Am Dob-
rock),  

�  Einsatz von Beratungslehrern in Konfliktsituationen,  

�  Angebot von Wahlpflichtkursen (Streitschlichter, Schule ohne Rassismus, Schülern helfen), 

�  Zusammenarbeit der Schule Am Dobrock mit der örtlichen Polizeiinspektion, Polizeisprechstunde im 4-
Wochen-Rhythmus (Ansprechpartner: Herr Isele, Hemmoor),  

�  Mitarbeit von Vertretern unserer Schule in Fachgremien (Präventionsrat der Samtgemeinde, Arbeitskreis 
Prävention…)  

�  Erstellen von Notfallplänen für Lehrerinnen und Lehrer mit Anleitung zum situativ angemessenen Verhal-
ten in akuten Gewaltsituationen (siehe Punkt 5 des Konzepts),  

�  Bereitstellen von geeigneten Unterrichtsmaterialien. 

4.4.2. Klassenebene 
�  Einüben von Streitkultur, Kennenlernen alternativer Konfliktlösungsmöglichkeiten,  

�  Klassenregeln gegen Gewalt (möglicherweise in Vertragsform zwischen betroffenen Schülerinnen und 
Schülern oder als Klassenvertrag),  

�  Unterricht über Deeskalationsstrategien bei Gewalt (Sozialtraining Lions Quest),  

�  Trainingsraumkonzept,  

�  regelmäßige Klassengespräche, gemeinsame Klassenaktivitäten (Ziel: Verbesserung des Klimas) 

�  KoEv = Kollegiale Evaluation. 

4.4.3. Personenebene  
�  Gespräche mit den Tätern und Opfern (unter Einbeziehung der Beratungslehrer), Gespräche mit den El-

tern beteiligter Schüler,  

�  Erziehungsmittel, 

�  Suspendierung von Schülerinnen und Schülern, die körperliche Gewalt angewendet haben, für mindes-
tens den aktuellen Schultag durch Vertreter der Schulleitung, 

�  Katalog der Ordnungsmaßnahmen nach §61 NSchG, 

�  KoBeSu = Kollegiale Beratung und Supervision.  
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2.4.4. Präventionskonzept (Rauchen und Alkohol) 

I. Begriffsbestimmung und rechtliche Grundlagen 

1. Was verstehen wir unter „Prävention“  

Als Prävention bezeichnen wir vorbeugende Maßnahmen, um ein unerwünschtes Ereignis oder 
eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. Ganz allgemein kann der Begriff mit voraus-
schauender Problemvermeidung übersetzt werden. 

Im Rahmen des ‚Erziehungs- und Bildungsauftrags’ nimmt die Schule die Aufgabe ein, bei Kin-
dern und Jugendlichen nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern auch soziale und emotionale Fä-
higkeiten zu fördern.  

Eine langfristige, kontinuierliche und nachhaltige Suchtvorbeugung innerhalb der Schule erfolgt in 
der Regel über die Lehrkräfte. Sie sind es, die täglich mit den SchülerInnen in Kontakt treten. Ne-
ben den Erziehungsberechtigten sind die Lehrkräfte am besten in der Lage, Schutzfaktoren zu 
fördern und für Risikofaktoren sensibel zu machen. Externe Experten können schulische Präven-
tion sinnvoll unterstützen, zum Beispiel im Rahmen von Elternvorträgen oder Projekten.  

2. Welche Bereiche der „Prävention“ bearbeiten wir? 

An unserer Schule findet verstärkte Präventionsarbeit im Bereich der Drogen- und Gewaltpräven-
tion statt. Darüber hinaus nehmen Vertreter unserer Schule an Präventionsratsitzungen der 
Samtgemeinde teil sowie am Präventionsrat in der Zusammenarbeit Staatsanwaltschaft, Polizei 
und Schulen. Hier haben sich auch Vertreter des Jugendamtes und der Jugendhilfestation ange-
schlossen.  

Ebenso gibt es eine regelmäßige Zusammenkunft mit der Polizei, Vertretern der umliegenden 
Schulen, der Staatsanwaltschaft und der Förderschule in Neuhaus.  

3. Welche Zielgruppen sprechen wir an? 

Als Zielgruppe bezeichnen wir Schüler/Innen, die ein überdurchschnittlich hohes Risiko für Sub-
stanzmissbrauch oder Abhängigkeit zeigen. Sie unterliegen in hohem Maße einem sozialen 
Gruppenzwang, um‚ dazuzugehören. Immer mehr Jugendliche greifen leichtfertig zu Drogen, de-
ren Zusammensetzung unbekannt ist oder treffen sich an Wochenenden zum ‚Komasaufen’. 

Im Bereich der Gewaltprävention unterscheiden wir drei Zielgruppen, die sich zusammensetzen 
aus den Tätern, den Opfern und den unbeteiligten potentiellen Helfern.  

Um eine möglichst hohe Effektivität in unserer Arbeit zu erreichen, legen wir, neben der Arbeit mit 
unseren SchülerInnen, großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. 

4. Welche Präventionsziele hat unsere Schule? 

Das Leitbild unserer Schule ist geprägt von den Begriffen Respekt, Höflichkeit und Verantwor-
tung. Unsere Präventionsarbeit zielt im Bereich der Verantwortung darauf ab, den SchülerInnen 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem eigenen Handeln ebenso zu vermitteln, wie die 
Notwendigkeit, Fehlverhalten anderer zu missbilligen. Dazu veranschaulichen wir in verschiede-
nen Bereichen die Gefahren des Drogenmissbrauchs ebenso wie die Möglichkeiten, Hilfsangebo-
te zu kontaktieren. Weiterhin fördern wir unsere SchülerInnen in ihrem Selbstwertgefühl (s. II.1), 
um sie in Situationen zu stärken, in denen sie sich dem Gruppenzwang widersetzen müssen und 
zeigen ihnen dabei mögliche Handlungsalternativen. Ziel unserer Arbeit ist es, unsere SchülerIn-
nen zu einem respektvollen und höflichen Miteinander zu erziehen und ihnen gleichzeitig das nö-
tige Verantwortungsbewusstsein mit auf den Weg zu geben.  

5. Was sollten wir leisten, was können wir nicht leisten? 

Die Möglichkeiten der Schule beschränken sich auf die Prävention. Im Bereich der Drogenprä-
vention setzen wir im Jahrgang 6 (s. II.3) an.  

Zur Vermeidung eines übermäßigen Alkoholkonsums ist eine intensive Auseinadersetzung erst 
ab Klasse 8/9 sinnvoll, da unsere SchülerInnen häufig nach der Konfirmation auch von der Ge-
sellschaft legitimiert zu Alkohol greifen dürfen. Genau an diesem Punkt sind die Grenzen der 
Schule erreicht, wenn in den Elternhäusern das Trinken von Alkohol erlaubt oder sogar gefördert 
wird. 

Wenn Suchtprobleme bereits manifestiert sind, kann die Schule nur noch vermittelnd einsetzen. 
Dann müssen Schulsozialarbeiter, Suchtberatungsstellen, Jugendämter oder Ärzte kontaktiert 
werden. In diesem Fall kann die Schule den Kontakt herstellen. 

Zur Vermeidung von gewalttätigen Auseinandersetzungen bieten wir Sozialtraining in verschie-
denen Formen an (s. II. 1,2,4). 
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II. Präventionsangebote zur Stärkung des Selbstvert rauens 

1. Lions Quest – „Erwachsen Werden“ 
Eine Stunde Sozialtraining in der Woche findet in den Klassen 5- 7 verbindlich statt. Die Teilnah-
me wird auf dem Zeugnis vermerkt. Um die Durchführung zu gewährleisten, sind 20 Lehrkräfte im 
Bereich Lions Quest ausgebildet. Siehe auch Förderkonzept der Schule Am Dobrock: IV.1-
Förderung sozialen Lernens – Lions Quest. 

2. Gewaltprävention in Klasse 7. 

Da Gewalt in der Schule nicht erst seit den Amokläufen in den letzten Jahren ein großes Thema 
darstellt, hat sich die Schule Am Dobrock für ein Antigewaltprojekt in Kooperation mit der Polizei 
des Landkreises Cuxhaven/Wesermarsch entschlossen. In diesem Projekt, das in Klasse 7 an 
zwei aufeinander folgenden Tagen mit der gesamten Klasse an einem außerschulischen Ort 
durchgeführt wird, soll die Zivilcourage der Schüler gefördert und gestärkt werden. Dabei wird ih-
nen nicht nur die Bedeutung von Zivilcourage vermittelt, sondern auch Kommunikations- und 
Empathiefähigkeit nahe gebracht. Außerdem ist es ein großes Anliegen des Präventionskon-
zepts, Handlungsalternativen aufzuzeigen und Strategien zur Gewaltverhinderung durch konkre-
tes Helfer- und Opferverhalten kennen zu lernen. 

Dies erfolgt alles in einem spielerischen Rahmen unter der Anleitung von erfahrenen Polizeibe-
amten und einer ausgebildeten Lehrkraft. 

3. Drogenprävention in Klasse 6 

Im Jahrgang 6 wird im Fach Biologie eine Unterrichtseinheit zur Wirkungsweise und Zusammen-
setzung von Drogen im November bis Dezember durchgeführt. Im Januar findet ein Informations-
abend für die Eltern statt, der von dem Präventionsbeauftragten der Polizei durchgeführt wird. 
Hier werden auch den Eltern die Wirkungsweisen von Drogen vermittelt, um einen möglichen 
Missbrauch frühzeitig zu erkennen und reagieren zu können. Gleichzeitig werden die SchülerIn-
nen einer Klasse in einer Doppelstunde über die Gefahren des Drogenmissbrauchs informiert. 

4. Umgang mit Rauchern  

Bei Schüler/innen, die beim Rauchen erwischt werden, werden die Eltern telefonisch informiert 
und die Schüler/innen werden für einen Tag vom Unterricht suspendiert. Sollten die Eltern nicht 
zu Hause sein, wird der/die Schüler/in in den Trainingsraum geschickt. Gleichzeitig erfolgt eine 
schriftliche Information über das Fehlverhalten an die Eltern. Außerdem erfolgt eine Aktennotiz. 
Im Wiederholungsfall erfolgt eine zweitägige Suspendierung. 

5. Polizeisprechstunde 

Einmal im Monat ist der Präventionsbeauftragte der Polizei in einer großen Pause als Ansprech-
partner für die Schüler/Innen auf dem Schulhof. Anschließend besteht immer die Möglichkeit, ei-
nen Termin für ein individuelles Gespräch mit ihm zu vereinbaren. 

6. Beratungslehrerangebote 

Die Schule Am Dobrock verfügt über zwei Beratungslehrer, die für alle Probleme der Schü-
ler/Innen als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung stehen. (s. Beratungskonzept) 

7. Mitarbeit in Präventionsräten 

Mitarbeit im Präventionsrat der Zusammenarbeit Staatsanwaltschaft, Polizei, Schule und Ju-
gendamt, der Samtgemeinde, der Förderschule Neuhaus und umliegende Schulen. 

III. Ansprechpartner der schulinternen und externen  Präventionsinstitutionen  
1. Beratungslehrer 

2. Schulsozialarbeiterin 

3. Lehrkräfte  

4. Schulleitung 

5. Präventionsbeauftragter der Polizei  

6. Jugendamt 

7. Jugendhilfestation 

8. Staatsanwaltschaft 
 

 

2.4.5. Beratung/Dokumentation/Evaluation 
Beratung zur Entwicklung der SchülerInnenpersönlichkeit ist in der Regel Einzelfallhilfe. Sie-
he dazu Kapitel 2.7.4 (Beratungskonzept, Gliederungspunkt 3). 
Die Entwicklung der SchülerInnenpersönlichkeit wird vor allem durch Zeugnisbemerkungen 
(Sozialverhalten, Bemerkungen zur Übernahme von Verantwortung) dokumentiert. Die Art 
und Weise der Bewertung des Sozialverhaltens liefert SchülerInnen und Eltern eindeutige 
Rückschlüsse über Verbesserungsmöglichkeiten. 
Die einzelnen Konzeptionen werden im Rahmen von Projektevaluationen (Trainingsraum, 
AV/SV-System, SEIS…) regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft und angepasst. 
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2.5. Förderung der Entwicklung von Lernkompetenz 

2.5.1. Konzepte zur Förderung des methodischen Lernens 

I. Förderung der Methodenkompetenz (Methodenkonzept ) 
Ziele der Förderung: 
�  Stärkung der Methodenkompetenz 
�  Der schulische Erfolg der Schüler/innen soll nachhaltig verbessert werden. 
�  Grundlegende Lern- und Arbeitstechniken sollen kontinuierlich vermittelt und eingeübt werden, 

damit die Schüler/innen in allen Unterrichtsfächern und später im Beruf erfolgreich und eigenstän-
dig arbeiten können. 

�  Als Grundlage dient das schuleigene Methodencurriculum (SMC).  

Besondere Merkmale 
�  Methodenlernen (ML) wird wöchentlich in einer Unterrichtsstunde im Klassenverband erteilt. 
�  Die Durchführung des Methodenlernens liegt in der Regel bei der Klassenlehrkraft oder der Fach-

lehrkraft Deutsch. 
�  In jedem Schuljahr sind zwei Schwerpunkte des Gesamtkonzepts zu bearbeiten. 
�  Die erlernten Methoden werden in allen Unterrichtsfächern bei geeigneten Themen geübt und an-

gewendet. 
�  Der Lernfortschritt wird im Zeugnis durch eine dreistufige Bemerkung dokumentiert, wobei der 

Umfang mit 20 (1. Halbjahr) / 40 Wochenstunden (ganzes Schuljahr) ebenfalls vermerkt wird. 
o „Vorname hat am Methodenlernen  teilgenommen“ 

o „Vorname hat am Methodenlernen mit Erfolg teilgenommen“ 

o „Vorname hat am Methodenlernen  mit großem Erfolg teilgenommen“ 

�  Der Lernerfolg wird durch von Arbeitsteams entwickelte Tests zum jeweiligen Schwerpunkt ermit-
telt. Weitere geeignete Überprüfungsmöglichkeiten sind: Referate, Präsentationen, Mappen, Pla-
kate, Wandzeitungen, Beobachtungsbögen für Arbeitsprozesse etc. 

�  Eine Arbeitsgruppe koordiniert die inhaltliche Ausgestaltung und mögliche Optimierung der in ei-
nem Ordner und auf dem Lehrer - PC gesammelten Unterrichtsbeispiele. 

�  Die Lehrpläne des schuleigenen Methodencurriculums sind auf der Schulhomepage veröffentlicht. 

II. Förderung der informationstechnischen Grundbild ung und Medienerziehung 
Ziele der Förderung: 
�  Sichere Beherrschung der Arbeit mit der pädagogischen Benutzeroberfläche IServ 
�  Beherrschung von Grundlagen der Datensicherheit 
�  Sichere Beherrschung der Grundarbeitstechniken in der Textverarbeitung, in der Tabellenkalkula-

tion und bei Präsentationen 
�  Vermittlung grundlegender Arbeitstechniken im Internet: Informationsbeschaffung mit Suchma-

schinen, Online-Enzyklopädien etc. 
�  Vermittlung rechtlicher Bedingungen bei der Benutzung des Internets: Urheberrecht und Copy-

right, Angabe von Quellen, Verlässlichkeit von Quellen 
�  Vermittlung von Grenzen, Risiken und Gefahren bei der Nutzung des Internets: insbesondere Da-

tenschutz, Internet-Mobbing, gesundheitliche Risiken (u. a. Spielsucht) 
�  Angebote von Wahlpflichtkursen und Arbeitsgemeinschaften, um informationstechnisch besonders 

interessierte Kinder und Jugendliche weitergehend fördern zu können. 

Besondere Merkmale 
�  Obwohl lt. schulinternen Umfragen mehr als 90% aller Schülerinnen und Schüler zu Hause Zu-

gang zu einem Computer haben, kann nicht allgemein von einer häuslichen Schulung in den er-
forderlichen Arbeitstechniken ausgegangen werden, da schwerpunktmäßig Spiele, Lernprogram-
me und das Internet genutzt werden. 

�  Umfragen in der Schülerschaft haben ergeben, dass mehr als 85% aller Schülerinnen und Schüler 
zu Hause Zugang zum Internet haben. Über die Sicherheitsrisiken seien sie sich z. T. jedoch nur 
wenig oder gar nicht bewusst. 

�  Eine Verteilung sämtlicher erwarteter Kompetenzen auf die Unterrichtsfächer – wie in den Grund-
satzerlassen gefordert – hat sich als nicht durchführbar erwiesen, weil die verschiedenen Ein-
gangsvoraussetzungen bei Schülerinnen und Schülern wie auch bei den verantwortlichen Lehr-
kräften sowie die unzureichende Ausstattung mit Computerräumen gepaart mit fehlender Vernet-
zung der Klassenräume dies nicht zulassen. 

�  Stattdessen werden im Rahmen der teilweise offenen Ganztagsschule jeweils zwei im Klassen-
verband durchgeführte Wochenstunden Informatik in den Jahrgängen 5, H7 und R8 angestrebt, in 
der eine Informationstechnische Grundbildung (ITG) durchgeführt wird. 
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�  Nach Leistung gestaffelte Zeugnisbemerkung über die Teilnahme am Informatikunterricht: 
o Vorname hat am Informatikunterricht teilgenommen. 

o Vorname hat mit Erfolg am Informatikunterricht teilgenommen. 

o Vorname hat mit gutem Erfolg am Informatikunterricht teilgenommen. 

o Vorname hat mit sehr gutem Erfolg am Informatikunterricht teilgenommen. 

2.5.2. Konzepte zur Förderung des inhaltsbezogenen Lernens 
An dieser Stelle werden die Förderkonzepte der Hauptfächer aufgeführt, wobei im Fach 
Deutsch zwischen Lese- und Rechtschreibkompetenz differenziert wird. 
In der Halbtagsschule basierte die Förderung vor allem auf binnendifferenzierenden Maß-
nahmen, weil Lernzeit zur Einrichtung von Förder- und Forderkursen fehlte. Für die aktuellen 
Klassen 5-9 wird diese Regelung erhalten bleiben müssen, wobei ab dem Schuljahr 
2010/2011 ab der 9. Jahrgangsstufe auch in der Realschule die Fachleistungskursdifferenzie-
rung in den Fächern Englisch und Mathematik eingeführt wird. 
Wir versprechen uns von dieser Maßnahme sowohl einen höheren Anteil von 
Sekundarabschluss I - Realschulabschlüssen als auch einen erleichterten Übergang zu den 
berufsbildenden Gymnasien für die Leistungsstärksten. 

I. Förderung der Lesekompetenz  
Ziele der Förderung: 
�  Sichere Beherrschung des flüssigen Lesens mit textgemäßer Betonung 
�  Sichere Beherrschung der Informationsentnahme aus Texten 
�  Erkennen verschiedener Textsorten (Gedicht, Kurzgeschichte, Brief, Bericht, Reportage...) 
�  Klasse 9/10: Interpretation und Analyse literarischer Texte  
�  Steigerung der Lesemotivation und Lesefreude 
�  Lesen als Chance, sich selbst kennen zu lernen und das Fremdverstehen zu fördern 
�  Lesen als Alternative zu digitalisierten Medien 

Besondere Merkmale 
�  Kompetenzdiagnosen auf Basis der Kerncurricula der Doppeljahrgänge 3/4, 5/6, 7/8 
�  Individuelle Förderangebote auf Basis der Diagnosetests in den Klassen 5, 7, 9 
�  Einrichtung von Förderkursen im Rahmen eines 2-stündigen Diagnose-/Förder-/Forderbandes in 

der teilweise offenen Ganztagsschule 
�  Diagnostik im Klassenlesetest: Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 5-8, 1. Auflage: 

M. Auer, G. Gruber, H. Mayringer und H. Wimmer, EINSATZBEREICH: Bei Schülerinnen und 
Schülern der Sekundarstufe (Ende der 5. bis Ende der 8. Klassenstufe) zur Beurteilung der basa-
len Lesefertigkeit. 

�  Einzel- und Gruppenförderung durch Lesehelfer (WPK Schüler helfen Schülern) 
�  Lesenächte für Klasse 5/6 und 7/8, organisiert durch den Schulverein 

II. Förderung der Rechtschreibkompetenz  
Ziele der Förderung: 
�  Unterstützung der Schüler/innen bei der Überwindung von Schwierigkeiten im Rechtschreiben. 
�  Stärkung des Selbstwertgefühls 
�  Diagnoseinstrument: Münsteraner Rechtschreibscreening (MÜSC) 
 Vgl. http://www.lernserver.de/coRED/static/artikel_diagnose.php 
�  Förderinstrument: Lernserver der Universität Münster: Individuelles Fördermaterial auf Basis des 

Münsteraner Rechtschreibscreenings 

Besondere Merkmale 
�  Kompetenzdiagnosen auf Basis der Kerncurricula der Doppeljahrgänge 3/4, 5/6, 7/8 (MÜSC) 
�  Individuelle Förderangebote auf Basis der Diagnosetests in den Klassen 5, 7, 9 
�  Einrichtung von Förderkursen im Rahmen eines 2-stündigen Diagnose-/Förder-/Forderbandes in 

der teilweise offenen Ganztagsschule 
�  Durch das computergestützte Diagnoseverfahren sind die digitalisierten Ergebnisse jederzeit ab-

rufbar 
�  Nach festgelegtem und durchgeführtem Förderrahmen kann eine erneute Diagnose durchgeführt 

und mit der ersten verglichen bzw. ausgewertet werden 
�  Das Diagnoseverfahren im Jg. 5/6 wird durch Mittel der Schule finanziert. 
�  Die Förderung wird nach genauer Anweisung neben der Arbeit innerhalb des Unterrichts auch in 

die Hände der Erziehungsberechtigten gelegt. 
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III. Förderkonzept Mathematik  
Ziele der Förderung: 
�  Sichere Beherrschung der Grundrechenarten beim schriftlichen Rechnen und beim Kopfrechnen; 
�  Unterstützung bei der Ausprägung einer Größenvorstellung und eines räumlichen Vorstellungs-

vermögens; 
�  Sichere Beherrschung aller Elemente des Basiswissens im Fach Mathematik der SEK I – insbe-

sondere der Fachsprache – als Vorbereitung für die Abschlussprüfungen; 
�  Steigerung der Fähigkeit, die individuellen Kompetenzen einschätzen zu lernen und aus einem 

geeigneten Angebot von Medien passende Übungs- und Wiederholungsaufgaben selbstständig 
herauszufinden; 

Besondere Merkmale 
�  Kompetenzdiagnosen auf Basis der Kerncurricula der Doppeljahrgänge 3/4, 5/6, 7/8 
�  Individuelle Förderangebote auf Basis der Diagnosetests in den Klassen 5, 7, 9 auf Basis von 

Lernprogrammen zu Rechenverfahren, Größenvorstellung usw. 
�  Einrichtung von Förderkursen im Rahmen eines 2-stündigen Diagnose-/Förder-/Forderbandes in 

der teilweise offenen Ganztagsschule 
�  Alle Klassen: Halbjährliche Anwendung eines Systems von Selbsteinschätzungsbögen, die nach 

Doppeljahrgängen und Schulform angepasst sind (siehe Lehrernetzwerk); 
�  Alle Klassen: 14-tägige Anwendung eines Systems von Basiswissentests, durch das die Bereiche 

des individuellen Förderbedarfs identifiziert werden können; 
�  Halbjährliche Überprüfung der Selbsteinschätzungsbögen durch die Lehrkraft vor dem Hintergrund 

des Ergebnisbogens der Basiswissentests, mit dem die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse 
von 10 Basiswissentests dokumentieren müssen (reicht genau für 1 Halbjahr aus); 

�  Mit Hilfe der halbjährlich eingesetzten Selbsteinschätzungsbögen und Ergebnisbögen entsteht 
über die gesamte Schulbesuchszeit eine detaillierte  „Dokumentation der individuellen Lernent-
wicklung“ für die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Basiswissen des Faches Mathematik; 

�  Selbsteinschätzungsbögen und Ergebnisbögen der Basiswissentests können als eine Art Portfolio 
der Lernentwicklung gesammelt und abgeheftet werden; 

�  Eine Evaluation der Fähigkeiten und Fertigkeiten im Basiswissen erfolgt durch die Vergleichsar-
beiten mit Basiswissenanteil sowie die letzte schriftliche Lernkontrolle eines Schuljahrs. 

IV. Förderkonzept Englisch  
Ziele der Förderung: 
�  Erweiterung des Leseverstehens von bekannten und unbekannten englischen Texten (reading 

comprehension) gekoppelt mit Aufgaben zur Erarbeitung des Sinngehalts von englischen Texten 
(reading tasks) 

�  Erweiterung der Schreibkompetenz in englischer Sprache durch schriftliche Bearbeitung von offe-
nen, halb-offenen und geschlossenen Aufgabenstellungen (essay work) 

�  Erweiterung der Sprachmittlung zwischen Mutter- und englischer Sprache (mediation) 
�  Erweiterung der elementaren grammatischen Grundlagen, insbes. Satzbau (sentence structure) 

bei Aussagen, Fragen und Verneinung, Zeiten (tenses) und Präpositionen (prepositions) 

Besondere Merkmale 
�  Kompetenzdiagnosen auf Basis der Kerncurricula der Doppeljahrgänge 3/4, 5/6, 7/8 
�  Individuelle Förderangebote auf Basis der Diagnosetests in den Klassen 5, 7, 9 auf Basis von 

Lernprogrammen und der zum Lehrwerk gehörenden Software 
�  Einrichtung von Förderkursen im Rahmen eines 2-stündigen Diagnose-/Förder-/Forderbandes in 

der teilweise offenen Ganztagsschule 
�  Alle Klassen: Selbsteinschätzungsbögen am Ende einer Unit sorgen für eine adäquate Überprü-

fung, inwiefern eine Schülerin/ ein Schüler aus seiner Sicht Ziele des Englischunterrichts erreicht 
hat. Schlechte Selbsteinschätzung übereinstimmend mit schlechter Fremdeinschätzung signali-
siert Handlungsbedarf. 

2.5.3. Beratung/Dokumentation/Evaluation 
Beratung zur Entwicklung der Lernkompetenz ist in der Regel Schullaufbahnberatung oder 
Einzelfallhilfe. Siehe dazu Kapitel 2.7.4 (Beratungskonzept, Gliederungspunkte II.1 oder II.3). 
Die Entwicklung der Lernkompetenzen wird neben den Zeugniszensuren und Zeugnisbemer-
kungen vor allem durch die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung  dokumen-
tiert. Die Schule Am Dobrock hat einen Ablaufplan beschlossen, der zweimal im Schuljahr auf 
pädagogischen Dienstbesprechungen der Klassenteams zum Tragen kommt (Die zugehöri-
gen Schüler- und Klassenlisten können hier aus Platzgründen nicht abgedruckt werden). 
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Ab laufplan zur Dokumentation der individuellen Lernen twicklung  

1. Die Materialien zur Dokumentation der individuellen Lernentwicklung werden in einem Ordner ab-
geheftet, der die Klasse bis zum Abschluss begleiten soll.  

Die Ordner sollten nicht aus dem Schulverwaltungsbereich entfernt und unmittelbar nach der 
Nutzung an ihren Platz zurückgestellt werden. 

2. In den Ordner kommen folgende Blätter (siehe Anlagen): 
�  Klassenbögen, in die von der Klassenlehrkraft in alphabetischer Reihenfolge die Namen von je-

weils 10 Schülerinnen oder Schülern eingetragen werden müssen 
- gültig allein für die aktuelle pädagogische Dienstbesprechung als Übersicht 
- Erneuerung vor jeder weiteren Päd. DB durch die Klassenlehrkraft 

�  1 Schülerbogen pro Schülerin oder Schüler der Klasse, in welche die Namen durch die Klassen-
lehrkraft noch eingetragen werden müssen 
- gültig für die Aufenthaltsdauer der Schülerin/ des Schülers in der Schule 
- Vorgehen bei der Wiederholung eines Jahrgangs bzw. bei einem Schulformwechsels (s. unten) 

�  Einzelpläne – Blanko 

3. Die Fachlehrkräfte der Fächer Deutsch (für Lesekompetenz und Rechtschreibkompetenz), Eng-
lisch und Mathematik füllen spätestens bis drei Tage vor der pädagogischen Dienstbesprechung 
die Klassenbögen der Klasse mit den Symbolen  +   0   !   aus. Dabei soll für eine bessere Lesbar-
keit das Symbol  +  in die obere Zeile, das Symbol  0  in die mittlere Zeile und das Symbol  !  in die 
untere Zeile einer Spalte eingetragen werden: 

. 
 
 
 
 
d 

4. Für 4-6 Schülerinnen oder Schüler  einer Klasse, die ein  !  bekommen haben, soll ein Einzelplan an-
gefertigt werden. Dazu schlägt jede Hauptfachlehrkraft der Klassenlehrkraft mindestens zwei  Schüle-
rInnen vor. 

Die Klassenlehrkraft ergänzt vor der pädagogischen Dienstbesprechung  ein zweites 
Ausrufezeichen als Symbol für einen Einzelplan auf den Klassen- und Schülerbögen. 

Die Einzelpläne sollen am Tag der pädagogischen Dienstbesprechung nicht Gegenstand der 
Diskussion sein, sondern bereits in Umrissen vorgelegt und bei Bedarf erläutert werden können. 
Kopien der Einzelpläne werden in den Ordner geheftet. 

5. Die Klassenlehrkräfte tragen vor den pädagogischen Dienstbesprechungen  weitere Bemerkun-
gen in die Klassenbögen ein: Elternkooperation, externe Hilfe, Förderbedarf… 

6. Alle Daten von den Klassenbögen und die Beschlüsse über AV / SV müssen von den Klassenlehr-
kräften in die Schülerbögen  übertragen werden. 

7. Um den vorgegebenen Zeitrahmen der pädagogischen Dienstbesprechungen einzuhalten, sollten nur 
die Entscheidungen für Einzelpläne dargestellt und begründet werden. 

Weitere Vorgehensweisen: 

�  Zeiträume der Einzelförderung:  Anfang Februar – Osterferien  (1. HJ/Winter) 
      Herbstferien – Weihnachtsferien (2. HJ/Sommer) 

�  Vorgehen bei Schulformwechsel:  Die neue Klassenlehrkraft  heftet den Schülerbogen um. 

�   Vorgehen bei Wiederholern:   Die neue Klassenlehrkraft  legt einen neuen Schülerbo-
      gen an und heftet den alten hinter den neuen Bogen. 

Im Rahmen der Kooperation mit den Grundschulen unseres Einzugsgebietes wurde die Ge-
staltung der Schülerbögen so miteinander abgestimmt, dass ein Schülerbogen von Klasse 1 
bis Klasse 10 benutzt werden kann. Die Weitergabe nach Klasse 4 ist insbesondere deshalb 
wichtig, um auch den Förderbedarf, den Kontakt zu Einrichtungen oder Förderung im Rah-
men von Regionalen Integrationskonzepten (RIK) zu erfassen. 
Die Evaluation der Konzeptionen liegt in verschiedenen Händen. Für das Methodenkonzept 
ist die Steuergruppe der Schule in Zusammenarbeit mit der Projektsteuergruppe Methoden-
lernen zuständig. Das Methodenkonzept ist bereits im Rahmen der Selbstevaluation in Schu-
len (SEIS), durch eine interne Evaluation der Steuergruppe und durch die Schulinspektion 
evaluiert worden. 

 Ernie Bert Grobi 

Mathematik 

+   
 0  

  ! 
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Das Förderkonzept zur informationstechnischen Grundbildung wird von der Fachkonferenz 
Informatik gepflegt und aktualisiert. Eine Evaluation soll durchgeführt werden, wenn die tech-
nische Ausstattung der Schule in der Form vorhanden ist, wie die Schule sie im Medienkon-
zept (siehe 2.8.3) gefordert hat. Dazu fehlen noch die Ausstattung eines Schulungsraumes 
mit ThinClients (April 2011) und die Vernetzung der Unterrichtsräume. 
Die Förderkonzepte der Hauptfächer werden durch die Fachkonferenzen gemäß dem Kon-
zept zur Qualitätsentwicklung in der Fachkonferenzarbeit (siehe 2.8.2) gepflegt und evaluiert. 
Von einer ausschließlich binnendifferenziert durchgeführten Diagnose/Förderung/Forderung 
ausgehend soll beginnend mit dem 5. Jahrgang des Schuljahres 2011/2012 aufsteigend im 
Rahmen der teilweise offenen Ganztagsschule ein Förderkurssystem im Hauptfachbereich 
entwickelt werden. Der Erfolg des Systems soll regelmäßig evaluiert und optimiert werden. 

2.6. Förderung der Berufsorientierung 

2.6.1. Konzept zur Berufsorientierung und Berufsbildung (Auszug) 
Das Konzept wurde im Sinne der Lesbarkeit gekürzt, indem an dieser Stelle nur die pro-
grammatisch wichtigsten berufsorientierenden Maßnahmen dargestellt werden. Insbesondere 
rechtliche Hintergründe und Angaben zu „klassischen“ berufsorientierenden Maßnahmen 
wurden weggelassen, können aber auf der Schulhomepage im vollständigen Konzept nach-
gelesen werden. 
Berufsorientierende Maßnahmen sind in der Langform des Konzepts wie folgt gegliedert: 
a) Ziele, b) Durchführung, c) Dokumentation/ Evaluation, d) Besondere Regelungen, e) Verweise. 

In der schulprogrammatischen Darstellung wird wie in Kapitel 2.4 und 2.5 die Unterteilung a) 
Ziele und b) Besondere Merkmale gewählt. 

I. Maßgebliche rechtliche Vorgaben in den Organisat ionserlassen  

1. „Die Arbeit an der Hauptschule“ vom 27.04.2010 (ausführlich im Konzept) 

2. „Die Arbeit an der Realschule“ vom 27.04.2010 (ausführlich im Konzept) 

3. Berufliche Qualifizierung in Kooperation mit der berufsbildenden Schule 

Laut 4.11.4 des Erlasses „Die Arbeit an der Hauptschule“ und 4.1.5 des Erlasses „Die Arbeit an 
der Realschule“ könnte auf Antrag bei der Landesschulbehörde sowohl für die HS als auch für die 
RS eine „inhaltliche Verzahnung der Fächer Deutsch, Mathematik und des Fachbereichs Natur-
wissenschaften mit den berufsbezogenen Rahmenlehrplänen der berufsbildenden Schulen“ um-
gesetzt werden. Dazu müssten Schülerinnen und Schüler in den Schuljahrgängen 9 und 10 an 
zwei Schultagen mit 14 Stunden die BBS besuchen. Sie könnten „eine berufliche Bildung erwer-
ben, die den Inhalten des 1. Ausbildungsjahres eines Ausbildungsberufes entspricht.“ 

Obwohl die Standortbedingungen der Schule Am Dobrock mit einer Berufsbildenden Schule vor 
Ort hervorragende Möglichkeiten für eine solche Kooperation bieten würden, erachtet die Schule 
dieses Kooperationsmodell zum jetzigen Zeitpunkt als ungeeignet. 

Folgende Gründe sprechen u. a. dagegen: 

- Die Schülerzahlen der HS sind entgegen des landesweiten Trends sehr stabil: In den Schul-
jahren 2009/2010 und 2010/2011 wurden jeweils über 80% der Schülerinnen und Schüler mit 
einer HS-Empfehlung auch an der HS angemeldet. 

- Die Schülerzahlen der RS sind entgegen des landesweiten Trends sehr stabil: In der SG Am 
Dobrock wurden in den Schuljahren 2009/2010 und 2010/2011 nur ca. 23 % aller Schülerin-
nen und Schüler eines Jahrgangs am Gymnasium angemeldet. 

- Die Abgänger beider Schulformen der Schule Am Dobrock haben erfahrungsgemäß sehr gu-
te Chancen, ohne eine inhaltlich festgelegte Verzahnung mit den BBS einen Ausbildungs-
platz in der Region zu bekommen. 

- Das Angebot der BBS Cadenberge spiegelt nur einen kleinen Ausschnitt der beruflichen 
Chancen unserer Schülerinnen und Schüler wider. 

- Das soziale Gefüge der Schule würde bei einer Umsetzung erheblich gestört. 

4. Wichtige Bezugserlasse 

- „Berufsorientierung an allgemein bildenden Schulen“ vom 04.08.2004 

- „Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung“ vom 08.07.2005 
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II. Verteilung der Praxistage gemäß der Organisatio nserlasse  

1. Hauptschule (mind. 80 Praxistage) 

Die nachfolgende Tabelle gibt wieder, wie die in 4.11.1 des Organisationserlasses für die Haupt-
schule festgelegten (mind. insg.) 80 Praxistage auf geeignete Maßnahmen verteilt werden: 
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* Angebot liegt vor 
** Das Konzept zur Schülerfirma liegt vor. Die Durchführung wird 2011/2012 in H9 begonnen. 
      Die Zahl von angestrebten 20 Praxistagen wird zu Beginn noch nicht erreicht werden. 
*** Es werden ca. 6 Unterrichtsstd. zur Gestaltung von Lebenslauf und Bewerbung verwendet. 

2. Realschule (mind. 30 Praxistage) 

Die nachfolgende Tabelle gibt wieder, wie die in 4.13 des Organisationserlasses für die Realschu-
le festgelegten (mind. insg.) 30 Praxistage auf geeignete Maßnahmen verteilt werden: 
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* Angebot liegt vor 

** Das Konzept zur Schülerfirma liegt vor. Die Durchführung wird 2011/2012 in H9 begonnen. 

*** Es werden ca. 6 Unterrichtsstd. zur Gestaltung von Lebenslauf und Bewerbung verwendet. 
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III. Durchführung der Praxistage  

1. Schülerbetriebspraktika 

Ziele 
�  Vorbereitung des Ausbildungs- und Berufseinstiegs; 
�  Kennen lernen des Tagesrhythmus eines Arbeitnehmers (im Unterschied zum Schulalltag); 
�  Gewinnung der Erkenntnis, welchen Stellenwert das im schulischen Bereich bisher erworbe-

ne Wissen, Arbeits- und Sozialverhalten in betrieblichen Kontexten besitzt (Verknüpfung zum 
Leitbild der Schule: Respekt, Höflichkeit, Verantwortung); 

�  Überprüfung von Vorstellungen und Erwartungen sowie Erwerb sachgerechter Kenntnisse 
und Einsichten über technische, ökonomische und soziale Zusammenhänge im Betrieb; 

�  Entwicklung eines zeitgemäßen Verständnisses der Arbeitswelt sowie technischer, wirtschaft-
licher und gesellschaftlicher Zusammenhänge; 

�  Kennen lernen eines Berufsfeldes und dessen Schlüsselqualifikationen; 

Besondere Merkmale 
�  Belehrungen über Unfallversicherung, Sicherheit und Gesundheitsschutz, Arbeitszeiten, 

Rechte und Pflichten im Schülerbetriebspraktikum durch die AW-Fachlehrkräfte; Ausgabe von 
Informationen für die Eltern; 

�  Termine: H9: vor den Herbstferien; R9: vor den Osterferien; H10/R10: nach den Herbstferien; 
�  Schülerbetriebspraktika finden in Betrieben oder anderen Einrichtungen statt. Die Schule trifft 

die Auswahl geeigneter Praktikumsstellen und nimmt die Zuweisung vor. Dies gilt auch dann, 
wenn die Schülerinnen und Schüler sich selbst um einen Praktikumsplatz bemühen. 

�  Praktikumsbetriebe oder entsprechende Einrichtungen sollen von der Schule oder vom 
Wohnort aus zumutbar erreichbar sein. Lehrkräfte besuchen die Schülerinnen und Schüler 
am Praktikumsplatz und sichern dadurch eine schulische Betreuung. 

�  Anfertigung eines Praktikumsberichtes (Umfang, Bewertung und Präsentationsform ist durch 
die Fachkonferenz Arbeit/Wirtschaft jahrgangs- und schulformbezogen unterschiedlich gere-
gelt, das Inhaltsverzeichnis wird schriftlich vorgegeben) 

�  Krankmeldungen müssen sowohl im Betrieb nach den dortigen Regelungen als auch telefo-
nisch in der Schule erfolgen. 

�  Schülerinnen und Schüler, die selbstständig keinen Praktikumsplatz finden, erhalten Vor-
schläge seitens der Schule. 

�  Für Schülerinnen und Schüler, die ein Praktikum abbrechen wird seitens der Schule ein neuer 
Betrieb vermittelt, wenn dies zeitlich sinnvoll ist. 

�  Die für das Praktikum benötigte Bekleidung wird entweder vom Betrieb gestellt oder von den 
Eltern angeschafft. 

�  Für Praktika im erzieherischen Bereich ist ggf. ein Führungszeugnis notwendig. Es ist Aufga-
be der Eltern, dieses Zeugnis rechtzeitig bei der Samtgemeinde zu beantragen. 

�  Für Praktika im Gesundheitssektor sind ggf. Gesundheitszeugnisse notwendig. Diese werden 
in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt von der Schule ausgegeben. 

2.  Betriebserkundungen (siehe Langfassung des Konz epts) 

3.  Unterricht in Kooperation mit den BBS Cadenberg e in den 8. Klassen der HS 

Ziele 
�  Erfüllung der rechtlichen Vorgaben von mindestens 80 Praxistagen an der Hauptschule, da 

die Betriebe der Region die große Anzahl der Schülerinnen und Schüler nicht aufnehmen 
können. 

�  Schwerpunktbildung im 8. HS-Jahrgang, um im 9. HS-Jahrgang eine redliche Vorbereitung 
auf die 10. Hauptschulklasse zu ermöglichen. Dies dient der Wahrung der Chancen für Ab-
solventen der H10, die in Bewerbungsverfahren mit den Absolventen der R10 konkurrieren 
können müssen. Durch dieses Vorgehen versucht die Schule dem relativ guten Zuspruch zu 
den Angeboten der Schulform Hauptschule in unserem Einzugsbereich gerecht zu werden. 

�  Sammeln von berufsbezogenen Lern- und Praxiserfahrungen sowie ersten allgemeinen Er-
fahrungen über den Arbeitsalltag. 

�  Erledigung von Aufgaben, an denen Schülerinnen und Schüler sich bewähren können und 
bei denen sie möglichst selbstständig geeignete Tätigkeiten ausführen dürfen. 

�  Kennen lernen des Angebots der ortsansässigen BBS. 

Besondere Merkmale 
�  Die BBS bieten in Gruppen bis zu 12 Schülerinnen und Schüler je nach Fachlehrerversor-

gung die Bereiche Holztechnik, Metalltechnik, Bautechnik, Hauswirtschaft oder Wirtschaft an. 
�  Die Schülerinnen und Schüler der 8. HS-Klassen wählen Ende des 7. Schuljahrs aus dem 
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Angebot zwei Schwerpunkte aus, die dann jeweils für ein Halbjahr unter Bedingungen des 1. 
Lehrjahrs besucht werden. Sollten zu viele Schülerinnen und Schüler ein Angebot wählen, 
entscheidet das Los. 

�  Die Eltern tragen dafür Sorge, dass die erforderliche Arbeitskleidung angeschafft wird. 
�  Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Schulleitung und eine Fachlehrkraft Ar-

beit/Wirtschaft über das Verhalten auf dem Weg von der Schule Am Dobrock zur BBS und 
zurück, das Verhalten als Gast im Gebäude der BBS und mögliche Konsequenzen aufgeklärt. 

�  Die betreuende Lehrkraft Arbeit/Wirtschaft besucht die Schülerinnen und Schüler in der BBS 
und bekommt von den Fachpraxislehrkräften Rückmeldungen zu Leistungen und Verhalten. 

�  Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Tätigkeiten und Handlungsprodukte im Unterricht 
des Faches Arbeit/Wirtschaft vor. 

�  Die Rückmeldungen zu den Leistungen und zum Verhalten fließen in die Zensur des Faches 
Arbeit/Wirtschaft und in die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens ein. 

4.  Ausbildungsforum“ der Schule Am Dobrock 

Ziele 
�  Schaffung einer Schnittstelle zwischen den Schülerinnen und Schülern der Schule Am Dob-

rock und den umliegenden Ausbildungsbetrieben, Schulen und Institutionen. 
�  Eröffnung der Möglichkeit, sich in vertrauter Umgebung in einer Kleingruppe direkt bei einem 

regionalen Arbeitgeber über einen Ausbildungsberuf zu informieren. 
�  Unmittelbare Vermittlung von allgemeinen Ansprüchen und Erwartungen an potentielle Aus-

zubildende durch Ausbilder. 
�  Unmittelbare Vermittlung von Ansprüchen und Erwartungen bezüglich der Bewerbung und 

Vorstellung durch Ausbilder. 
�  Ergänzung des Angebots der Berufsmesse „Flagge zeigen“ in Cuxhaven, die zwar ein größe-

res Angebot von Ausbildungsbetrieben vorhält, durch die eher offene und unverbindliche Or-
ganisationsstruktur aber einen hohen Grad von Selbstverantwortung auf Seiten der Schüle-
rinnen und Schüler nötig macht. 

�  Unterstützung der Berufsorientierung von eher zurückhaltenden oder leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schülern - insbesondere der Hauptschule -, die einen verbindlichen und 
geschützten Rahmen zum Trainieren der Kontaktaufnahme zu Ausbildern benötigen. 

�  Abbau von Angstgefühlen gegenüber Vorstellungsgesprächen und Training von Vorstel-
lungssituationen. 

�  Im Einzelfall: Vermittlung von Praktikumsplätzen, Vermittlung von Ausbildungsplätzen. 

Besondere Merkmale 
�  Im Rhythmus von 2 Jahren wird an der Schule Am Dobrock seit 2005 jeweils im November 

das Ausbildungsforum durchgeführt, an dem die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. 
Jahrgangsstufe beider Schulformen verpflichtend teilnehmen. 

�  Die FK Wirtschaft lädt ab April eines Jahres in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein 
Cadenberge eine repräsentative Auswahl von bis zu 30 ausbildenden Betrieben oder Institu-
tionen zu einem Vormittag in die Schule ein. 

�  Die betroffenen Lehrkräfte des Faches Wirtschaft werden stets über die Zusagen von Betrie-
ben und die angebotenen Ausbildungsberufe informiert, damit eine langfristige Auswahl und 
Vorbereitung seitens der Schülerinnen und Schüler erfolgen kann. 

�  Die Fachlehrkräfte bereiten die Schülerinnen und Schüler auf das Ausbildungsforum vor, in-
dem mindestens Steckbriefe der teilnehmenden Betriebe erstellt werden und jede Schülerin / 
jeder Schüler einen individuellen Fragekatalog für jeden gewählten Betrieb entwickelt. Steck-
brief und Fragenkatalog sollen in Form von Karteikarten vorliegen. 

�  Am Tag des Ausbildungsforums stellen sich die Repräsentanten der Betriebe/Institutionen 
kurz vor. Anschließend werden drei 30minütige Gesprächsrunden durchgeführt. Die Ge-
sprächsrunden werden von den Betrieben/Institutionen individuell gestaltet. 

�  Vermerk im Nachweis über berufsorientierende Maßnahmen (siehe oben) 
�  Seit 2007: Allgemeine Evaluation der Zielsetzung des Ausbildungsforums durch einen Schü-

lerfragebogen. Die Ergebnisse liegen der Schulleitung und der FK Wirtschaft vor. 
�  Seit 2007: Allgemeine Evaluation der Zielsetzung, der Organisation und des Schülerverhal-

tens durch einen Fragebogen für die teilnehmenden Betriebe und Institutionen. Die Ergebnis-
se liegen der Schulleitung und der FK Wirtschaft vor. 

5.  Berufsinformationsmesse „Flagge zeigen“ CUX (si ehe Langf. des Konzepts) 

6.  Besuch des „BIZ“ in STD (siehe Langfassung des Konzepts) 
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7.  Schülerfirma (siehe auch Langfassung des Konzep ts zur Schülerfirma) 

Ziele 
�  Praxis- und handlungsorientiertes Lernen 
�  Verankerung berufsorientierender Inhalte im Unterricht 
�  Ausbildungsvorbereitung und Unterstützung bei der Berufswahlentscheidung 
�  Persönlichkeitsentwicklung (Förderung von Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Eigeninitiative, 

Verantwortungsübernahme, ....) 
�  Ausbildung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen bei den Schülern 
�  Wirtschaftliche Bildung durch betriebswirtschaftliches Denken am praktischen Beispiel  
�  Motivation der Schüler aufgrund spezifischer Merkmale der Lernform 
�  lnitiierung von Kooperationen mit außerschulischen Partnern  – „Öffnung von Schule“ 
�  Erwirtschaftung von Eigenmitteln für die Schule 

Besondere Merkmale 
�  Rechtlicher Träger ist der Schulverein 
�  Aufsteigend ab Schuljahr 2011/12 für die 9. HS-Klassen im Pflichtbereich, ab 2012/13 auch 

für interessierte RS-Schüler im WPK-Bereich 
�  Durchschnittlich 3 Wochenstunden 
�  Die SchülerInnen müssen sich bewerben und können gekündigt werden 
�  Die Schüler arbeiten möglichst selbstständig und selbstverantwortlich in Produktions- oder 

Dienstleistungsabteilungen  und in der Verwaltung 
�  Arbeitszeugnisse, Zeugnisbemerkung, 
�  Jahresabschlüsse der Abteilungen bzw. der Firma 
�  Regelmäßige Überprüfung des Konzeptes 
�  Selbstständiger Verkauf der Produkte auf dem Cadenberger Wochenmarkt 
�  Selbstständiger Kontakt zum Cadenberger Einzelhandel bzw. Handwerk ist möglich 

8.  ITG – Unterricht (siehe Langfassung des Konzept s) 

9.  Bewerbungstraining (siehe Langfassung des Konze pts) 

IV Berufsorientierende Maßnahmen in Kooperation mit  externen Partnern  

1. Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit 

Schulform/Jahrgang  Angebot 

�  H8 / R9 �  Vorstellung der Berufsberaterin im Klassenverband 
�  Vorstellung der Arbeitsweisen und der Angebote der Bundes-

agentur 
�  Anschließend: Auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler oder 

der Eltern findet nach Anmeldung eine Einzelberatung statt, an 
der auch die Eltern teilnehmen können 

�  Im Zuge einer Einzelberatung ist es möglich, einen Antrag auf 
Erstattung von Bewerbungskosten bei der Bundesagentur zu 
stellen 

�  Verbindliche Anwesenheit: Die Berufsberaterin ist mindestens 
einmal jeden Monat in der Schule, um Gespräche zu führen oder 
für spontan auftretende kurze Fragen / Absprachen Hilfestellun-
gen zu geben 

�  H8 / R9 �  Einsatz der Materialien der Bundesagentur für Arbeit im Fachun-
terricht Arbeit/Wirtschaft 

�  http://www.planet-beruf.de: Internetportal für Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte 

�  BERUFE-Universum: Interaktive Plattform zur Berufswahl 
�  Beruf aktuell: Lexikon der Ausbildungsberufe 
�  Teilnahme an Online-Berufswahltests 

�  HR9 �  Besuch des Berufsinformationszentrums in Stade 
�  Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung werden von der 

Berufsberaterin unterstützt und begleitet. 
�  H9 / HR10 �  Rückmeldung freier Ausbildungsstellen in der Region 

�  Alle Angebote der Berufsberaterin aus H8 / R9 

2. Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen 
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Schulform/Jahrgang  Angebot 

�  H8 �  Unterricht in Kooperation mit den BBS im Rahmen der Praxista-
ge (siehe Beschreibung oben) 

�  H9/10, R9/10 �  Mitwirkung am Ausbildungsforum der Schule Am Dobrock im Be-
reich der verschulten Ausbildungsgänge (u. a. Altenpflege) 

�  Mitwirkung der BBS Cadenberge an der Berufsinformationsmes-
se „Flagge zeigen“; Veranstaltungsort ist die BBS Cuxhaven 

�  H9 / HR10 �  Vorstellung der Bildungsgänge (incl. Zugangsvoraussetzungen) 
der BBS Cadenberge und der BBS Cuxhaven im Klassenver-
band der Abschlussklassen durch Vertreter dieser Schulen 

�  Angebot von Einzelgesprächen mit Schülerinnen und Schülern 
(ggf. im Beisein der Eltern) durch die Vertreter der BBS´n 

�  Präsenz von Vertretern der BBS Cadenberge an den Eltern-
sprechtagen der Schule Am Dobrock: Führung von angemelde-
ten und spontanen Beratungsgesprächen 

�  Einladungen zu den Informationsveranstaltungen der BBS 
Cadenberge und der BBS Cuxhaven werden über die Fachlehr-
kräfte AW an die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklas-
sen verteilt. 

�  R9/10 �  Anbahnung einer Kooperation bezüglich der Gestaltung der Pro-
file 

�  Die Ausgestaltung der Kooperation wird nach Absprache erst 
dann konkret, wenn eindeutige rechtliche Bedingungen vorlie-
gen. 

�  H9/10, R9/10 �  Übereinstimmung in der Einschätzung, dass berufliche Qualifi-
zierung in Kooperation mit den BBS (siehe I.3) für die Rahmen-
bedingungen in Cadenberge zurzeit kein relevantes Modell dar-
stellt. 

3. Kooperation mit dem BNW oder den Kammern 

Schulform/Jahrgang  Angebot 

�  Praxisklasse �  Enge Kooperation mit dem BNW im Rahmen des AQB-Projekts 
(2006-2010) Siehe: http://www.bnw-aqb.de/ 

�  H8 (Auswahl) �  BNW: Jährliche Teilnahme an Berufswahltests in Form des 
„Kompetenzfeststellungsverfahrens“ 

�  H9/10, R9/10 �  BNW: Angebote in den Bereichen Berufsorientierung: 
- Wirtschaftsplanspiele 
- Bewerbungstrainings 
- Betriebserkundungen  

�  H9/10, R9/10 �  IHK: Vermittlung freier Ausbildungsstellen 

4. Kooperationen mit Betrieben/ Institutionen der Region 

Schulform/Jahrgang  Angebot 

�  alle �  Zusammenarbeit bei der Gestaltung des Zukunftstages für Mäd-
chen und Jungen, dessen Organisation und Durchführung an 
der Schule Am Dobrock traditionell den Eltern übertragen wird. 

�  Landfrauen: Gestaltung des Zukunftstages für Mädchen und 
Jungen unter hauswirtschaftlichen Aspekten im Gebäude der 
Schule 

�  H7-10, R8-10 �  Vertrauensvolle Zusammenarbeit zur Durchführung von Be-
triebserkundungen oder Schülerbetriebspraktika 

�  H9/10, R9/10 �  Mitwirkung am Ausbildungsforum der Schule Am Dobrock 
�  Gewerbeverein Cadenberge: Unterstützung in Planung und Um-

setzung des Ausbildungsforums 
�  8-10 �  Zusätzliche Beratungs- und Bewerbungstipps durch Ausbilder 

der DOW, der Polizei, der Versicherungen usw. 
�  Unterstützung der Teilnahme an Planspielen etc. 
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V. Berufslaufbahnberatung (siehe Beratungskonzept)  

VI. Ausgestaltung der Profile in Klasse R9/10  

1. Rechtliche Grundlagen 

Erlass „Die Arbeit an der Realschule“: Im 9. und 10. Schuljahrgang nehmen die Schülerinnen und 
Schüler am Wahlpflichtunterricht in einem Schwerpunkt (Profil) teil. Die Schule kann Schwerpunk-
te vierstündig oder mit Ausnahme der Fremdsprache zweistündig anbieten. Bei einem zweistün-
digen Schwerpunktangebot wählen die Schülerinnen und Schüler zusätzlich ein anderes zwei-
stündiges Wahlpflichtangebot oder einen weiteren zweistündigen Schwerpunkt. 

2. Umsetzung 

Die Schule Am Dobrock favorisiert bis zum Aufsteigen der teilweise offenen Ganztagsschule in 
den 9. Jahrgang zweistündige Schwerpunktangebote in einem der Profile Wirtschaft, Technik 
oder Gesundheit/Soziales.Die Schule Am Dobrock bietet alle Profile an, um eine individuelle 
Schwerpunktbildung für alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. 

Jeweils im April eines Jahres werden die Eltern und SchülerInnen des 8. Realschuljahrgangs zu 
einem Informationsabend zur Profilwahl eingeladen, an dem auch die Lehrkräfte teilnehmen, die 
in den Profilen eingesetzt werden. 

2.6.2. Beratung/Dokumentation/Evaluation 
Die Berufsberatung ist Teil des Beratungskonzepts der Schule (Kapitel 2.7.4, Punkt II.2). 
Laut Organisationserlassen ist jede Schülerin und jeder Schüler verpflichtet, einen Nachweis 
zu führen, in dem die Teilnahme an allen berufsorientierenden bzw. berufsbildenden Maß-
nahmen dokumentiert wird. In diesem Nachweis werden alle Maßnahmen laut Konzept do-
kumentiert. Über die Betriebspraktika, die Kooperation mit der BBS in Klasse H8 und über die 
Teilnahme an der Schülerfirma gibt es auch eine Zeugnisbemerkung. 
Einzelne Bausteine unserer berufsorientierenden Maßnahmen werden und wurden durch 
schulinterne Evaluationen mit Fragebögen optimiert (BBS-Kooperation, Ausbildungsforum). 
Die Schülerfirma wird im Schuljahr 2011/2012 durch die Steuergruppe evaluiert. Alle anderen 
Formen der berufsorientierenden Maßnahmen werden innerhalb des Arbeit-Wirtschaft-
Unterrichts ausgewertet und weiterentwickelt. 

2.7. Förderung der Chancengleichheit und der Durchl ässigkeit des Bildungswegs 
Das Einzugsgebiet der Schule Am Dobrock, die Samtgemeinde Am Dobrock, ist hinsichtlich der 
Struktur der Erwerbstätigkeit, dem Bildungsstand der Eltern und der Anzahl der SGB II-Bezieher 
bezogen auf die Werte des Landkreises Cuxhaven und des Landes Niedersachsen ein eher be-
nachteiligter Raum. Es ist daher ein zentrales Anliegen der Schule Am Dobrock, Chancengleichheit 
herzustellen, indem die Bildungswege für unsere Schülerinnen und Schüler auch nach oben durch-
lässig gehalten werden.  
2.7.1. Anwahlverhalten der Eltern und Durchlässigkeit des Bildungswegs 

Im Schuljahr 2010/2011 besuchen in der 5. Jahrgangsstufe über 76% der Schülerinnen und 
Schüler des Jahrgangs unsere Schule. Die Quote der Übergänger zum Gymnasium ist die 
niedrigste im Landkreis Cuxhaven. 
In der Zeit seit der Abschaffung der Orientierungsstufe gab es nur einen Schüler, der vor dem 
Ende der 10. Klasse von der Realschule auf ein Gymnasium gewechselt ist. Wenige Schüle-
rinnen und Schüler haben den Weg von der Hauptschule an die Realschule versucht. 
Anders herum wechselten in den letzen Jahren stets zwischen 9 und 15 Schülerinnen und 
Schüler vom Gymnasium an die Realschule. Die Schulformwechsel von der Realschule in die 
Hauptschule bewegten sich in einer ähnlichen Größenordnung. 
Die Schule Am Dobrock ist zusammenfassend dargestellt eine Schule, in der aufgrund des 
Anwahlverhaltens der Eltern ein sehr breites Spektrum der Schülerschaft unterrichtet wird, in 
der es allerdings Durchlässigkeit de facto nur nach unten gibt. 

2.7.2. Notwendige Strukturen zur Schaffung von Durchlässigkeit 
Innerhalb des Organisationsrahmens der Haupt- und Realschule (Halbtagsschule) sind unse-
res Erachtens nur begrenzt Strukturen möglich, die eine Durchlässigkeit nach oben verbes-
sern und gleichzeitig dem breiten Spektrum der Schülerschaft gerecht werden. 
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Folgende Strukturen wären zur Erleichterung der Durchlässigkeit nach oben in Cadenberge 
wünschenswert, sind zurzeit aber noch nicht möglich: 
1. Gebundene Ganztagsangebote zur Unterstützung, zu r Diagnose und individuellen 

Förderung 
Zur Durchführung wirksamen individuellen Förderunterrichts in Klasse 5-10 braucht es 
entsprechende Zeit – Zeit, die in der Halbtagsschule nur dann vorhanden sein kann, wenn 
man den Pflichtunterricht in den Nebenfächern zugunsten von Förderstunden kürzt oder 
wenn innerhalb des Hauptfachunterrichts eine optimale Binnendifferenzierung organisiert 
wird, was beim breiten Spektrum unserer Schülerschaft sehr problematisch ist. 
Optimal wären von Lehrkräften in jedem Jahrgang durchgeführte verpflichtende Förder- 
und Forderkurse, die nicht das Fortkommen im Hauptfachunterricht behindern und keine 
Unterrichtskürzungen an anderer Stelle nach sich ziehen. Dieses Angebot kann nur an 
einer teilweise offenen Ganztagsschule gemacht werden. 
Haupt- und Realschulen können aber nur offene Ganztagsschulen mit freiwilligen Ganz-
tagsangeboten werden. Durch die Sozialstruktur des Einzugsgebietes wäre eine Versor-
gung mit Honorarkräften kaum möglich. Zudem wäre es schwierig, die Förderbedürftigen 
zum Erscheinen zu motivieren. 

2. Durchlässige Kurssysteme in den Hauptfächern 
In der Hauptschule sind Fachleistungskurse in den Fächern Englisch und Mathematik ab 
der 9. Klasse vorgeschrieben, in der Realschule sind sie ab der 9. Klasse möglich. Um 
dem weiten Spektrum unserer Schülerschaft gerecht zu werden, richten wir an der Real-
schule erstmals im Schuljahr 2011/2012 eine Kursdifferenzierung ein. 
Beide Kurssysteme sind jedoch wenig geeignet, eine Durchlässigkeit nach oben zu ver-
bessern (vielleicht mit Ausnahme der A-Kurse an der RS als Vorbereitung auf die gymna-
siale Oberstufe), weil ein schulformübergreifender Kursbesuch nicht möglich ist und in-
haltlich die Differenz zwischen H9-A-Kurs und R9-B-Kurs schon erheblich ist. 
Wünschenswert wäre schon ab Klasse 5 ein schulformübergreifendes Kurssystem in allen 
Hauptfächern, das individuellen Stärken und Schwächen aller Schülerinnen und Schüler 
gerecht werden kann. Dazu wären an unserer Schule drei Niveaus erstrebenswert (RS-A, 
RS-B, HS). 

3. Integrativer Unterricht in den Nebenfächern in K lasse 5-6 
Entscheidend für eine Durchlässigkeit nach oben ist auch die Anzahl der Fächer, in denen 
von einem Tag auf den anderen ein höheres Niveau verlangt wird. Viele Schülerinnen und 
Schüler, die alle rechtlichen Bedingungen für den Übergang erfüllen, wechseln trotz in-
tensiver Beratung nicht die Schulform, weil sie einen „Schock“ befürchten. 
Durch integrativen Unterricht in den Nebenfächern (zielgleich oder zieldifferent) sollten die 
leistungsstarken Schülerinnen und Schüler in Klasse 5/6 nicht wesentlich ausgebremst 
werden. Für die leistungsschwächeren oder in ihrer Entwicklung verzögerten Schülerin-
nen und Schüler bliebe durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Hauptfachkursen bis 
Klasse 6 oder 7 eine Qualifikation für die höhere Schulform möglich, ohne dass in allen 
Fächern ein Wechsel notwendig wäre. 

Die Verknüpfung aller drei Strukturen wäre für uns die notwendige Grundlage, um einen nach 
oben durchlässigen Bildungsweg zu gestalten. Das RS-A Niveau wäre für leistungsstarke 
RealschülerInnen auch als Gegengewicht zur integrativen Beschulung in den Nebenfächern 
wichtig. 

2.7.3. Integrationskonzept (für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen) 
Eine Form von Durchlässigkeit ist die Integration. Die Schule Am Dobrock hat 2009 ein Integ-
rationskonzept beschlossen, das als Grundlage der Arbeit zweier Integrationsklassen dient. 
Dabei handelt es sich jeweils um die Integration von Schülerinnen und Schülern mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen. 
Das Integrationskonzept steht auf der Homepage der Schule zum Download bereit. 
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2.7.4. Beratungskonzept 
Ein entscheidender Faktor bei der Durchlässigkeit und Chancengleichheit ist eine individuelle 
Beratung. Zur Beratung gehört auch das Vermitteln von Kontakten zu unseren Kooperations-
partnern (weiterf. Schulen, Betriebe, Einrichtungen zur Beratung und Jugendhilfe etc.) Daher 
ist an dieser Stelle das vollständige Beratungskonzept der Schule Am Dobrock abgedruckt: 

I. Begriffsbestimmung, rechtliche Grundlagen, Gülti gkeitsbereiche 

Beratung steht allen an der Schule beteiligten Personen zur Verfügung. Das sind die Schülerinnen und 
Schüler, die Eltern und die Lehrkräfte, die jeweils ihre spezifischen Beratungsbedürfnisse haben. 

Beratung wird außer von den an erster Stelle zu nennenden Klassen- und Fachlehrkräften von den Be-
ratungslehrkräften, der Schulsozialarbeiterin, der Schulleitung und von Helfer- und Klassenkonferen-
zen angeboten. 

Wesentliche Ziele jeglicher Beratung sind dabei neben der Unterstützung zur Problemlösung, die 
Selbstverantwortlichkeit der ratsuchenden Personen und Respekt und Achtung vor anderen Sichtwei-
sen und beteiligten Personen zu stärken. (s. Leitbild der Schule) 

Grundlage unserer Beratung sind im Besonderen folgende Forderungen, die im Bildungsauftrag der 
Schule im §2 des Nds. Schulgesetzes festgehalten sind:  

 „Die Schülerinnen und Schüler sollen fähig werden,  

·  ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität 
und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten,  

·  Konflikte vernunftgemäß zu lösen, aber auch Konflikte zu ertragen,  
·  sich im Berufsleben zu behaupten und das soziale Leben verantwortlich mitzugestalten.“ 

Die schulischen Berater vermitteln auf Wunsch oder aus gegebenem Anlass außerschulische Bera-
tungsangebote. 

II. Beratungssituationen und zuständige Berater 

1. Schullaufbahnberatung 

�  Schullaufbahnberatung findet in vielen verschiedenen Sozialformen und Situationen statt. In die-
sem Konzept können lediglich die institutionalisierten Beratungssituationen im Klassen- oder 
Jahrgangsverband sowie die üblichen Situationen der Einzelfallhilfe beschrieben werden. 

�  Wir verstehen auch Informationsveranstaltungen oder schriftliche Elterninformationen als Bera-
tungssituationen, weil daraus konkreter Beratungsbedarf mit Beratungsgesprächen folgen kann. 

�  Beratungen oder Informationsveranstaltungen im Klassen- oder Jahrgangsverband werden i. d. R. 
von der Schulleitung durchgeführt. 

�  Für die Einzelfallhilfe sind die Klassenlehrkr. in Zusammenarbeit mit der Leitung verantwortlich. 

�  Die Schulleitung setzt die Lehrkräfte durch regelmäßige schulinterne Fortbildung in den Stand, ei-
ne schulrechtlich fundierte individuelle Schullaufbahnberatung durchführen zu können. 

�  Die Schulleitung steht Schülern bzw. Eltern für eine Schullaufbahnberatung nach Terminabspra-
che stets zur Verfügung. 

�  Die Beratungslehrkräfte führen auf Wunsch ebenfalls Schullaufbahnberatungen durch. 

�  In der Klassenkonferenz werden die Ergebnisse einer Schullaufbahnberatung vorgestellt, disku-
tiert und in Beschlüsse umgesetzt, für die der Konsens mit Eltern und Schüler angestrebt wird. 

�  Die Schullaufbahnberatung findet ausschließlich schulintern statt. 

Beratung im Klassen- oder Jahrgangsverband 

Beratungssituation 
(Schulform / Jahrgang) 

Berater / Beratungsschwerpunkt 

�  Informationsveranstaltung der wei-
terführenden Schulen (Klasse 3/4) 

�  Schulleitung (Elternabend) 
�  Unterstützung der Eltern bei der Wahl einer 

kindgerechten Schulform 
�  Angebot von Einzelgesprächen 

�  Umgang mit der Wahl der WPK`s – 
insbesondere Französisch R6 (En-
de Klasse 5) 

�  Schulleitung (schriftliche Information) 
�  Darstellung der rechtlichen Vorgaben und der 

daraus entstehenden Konsequenzen 
�  Angebot von Einzelgesprächen 

�  Umgang mit der Wahl der Profile 
(Ende Klasse R7) 

�  Schulleitung (Elternabend) 
�  Darstellung der rechtlichen Vorgaben 
�  Vorstellung des schulischen Angebots 
�  Angebot von Einzelgesprächen 
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�  Besuch der Klasse H10 
 (Ende Klasse 9) 

�  Schulleitung (Klassengespräch / schriftliche 
Elterninformation) 

�  Klassenlehrkräfte 
�  Bedingungen für den Schulformwechsel aus 

R9 
�  Darstellung der erhöhten Anforderungen für H9 
�  Darstellung der Konsequenzen bei Misserfolg 
�  Angebot von Einzelgesprächen 

�  Vorstellung der Angebote der be-
rufsbildenden Systeme (Klassen 
9/10) 

�  AW-Lehrkräfte / BBS (Informationsveranstal-
tung) in Cadenberge und Cuxhaven 

�  Darstellung der Angebote und Möglichkeiten 
mit den jeweiligen Zugangsbedingungen 

�  Angebot von Einzelgesprächen 
�  Feste Kontaktperson in BBS Cadenberge für 

Klassen-Info und Elternabende 

Einzelfallhilfe im Bereich Schullaufbahnberatung 

Beratungssituation 
(Schulform/Jahrgang) 

Berater / Beratungsschwerpunkt 

�  Eltern melden ihr Kind an einer 
Schulform an, für die es nicht emp-
fohlen wurde (Ende Klasse 4) 

�  Schulleitung (Beratungsgespräch) 
�  Herbeiführung einer kindgerechten Lösung, die 

eine Unter- bzw. Überforderung verhindert 
�  Darstellung der mögl. Konsequenzen bei Miss-

erfolg 
�  Übergänge nach § 9 der Verord-

nung über die Durchlässigkeit und 
Versetzung 

�  Klassenlehrkräfte/Schulleitung (Beratungsge-
spräch) 

�  Beratungslehrkräfte 
�  Ermittlung/Abwägung der Erfolgschancen bei 

einem Übergang in die nächst höhere Schul-
form 

�  Ermittlung der Klassenstufe 
�  Versetzungs- / Abschlussgefähr-

dung 
�  Klassenlehrkräfte/Schulleitung (Beratungsge-

spräch) 
�  Ermittlung/Abwägung der Erfolgschancen bei 

Wiederholung oder Schulformwechsel 
�  Erfüllung der Schulpflicht ohne Ab-

schluss 
�  Klassenlehrkräfte/Schulleitung (Beratungsge-

spräch) 
�  Darstellung der Möglichkeiten im berufsbild. 

System mit Möglichkeit zum Probeunterricht 
�  Ermittlung/Abwägung der Erfolgschancen bei 

Wiederholung oder Schulformwechsel 

2. Berufslaufbahnberatung 

�  Berufslaufbahnberatung findet in vielen verschiedenen Sozialformen und Situationen statt. In die-
sem Konzept können lediglich die institutionalisierten Beratungssituationen im Klassen- oder 
Jahrgangsverband sowie die typischen Situationen der Einzelfallhilfe beschrieben werden. 

�  Wir verstehen auch Informationsveranstaltungen oder schriftliche Elterninformationen als Bera-
tungssituationen, weil daraus immer konkreter Beratungsbedarf mit Beratungsgesprächen folgert. 

�  Berufslaufbahnberatung erfolgt meistens in Zusammenarbeit mit externen Partnern, z.B. der 
Agentur für Arbeit, den Berufsbildenden Schulen oder Vertretern lokaler Betriebe. 

�  Für die Planung und Durchführung der Berufslaufbahnberatung ist die Fachkonferenz Ar-
beit/Wirtschaft der Schule Am Dobrock in Absprache mit der Schulleitung verantwortlich. 

Beratung im Klassen- oder Jahrgangsverband 

Beratungssituation 
(Schulform / Jahrgang) 

Berater / Beratungsschwerpunkt 

�  Informationsveranstaltung zu den Be-
triebspraktika (Klassen 9/10) 

�  AW-Fachlehrer (Klassenverband) 
�  Darstellung des Ablaufs und der Anforde-

rungen in einem Betriebspraktikum 
�  Möglichkeiten und Chancen bei professio-

nellem Verhalten 
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�  Informationsveranstaltung zu den An-
geboten der BBS (Klassen 9/10) 

�  Lehrkräfte der BBS  
�  Klassenverband 
�  Elternsprechtage 

�  Besuch des Berufsinformationszent-
rums BIZ in Stade (Klassen 9/10) 

�  AW-Fachlehrer (Klassenverband) 
�  Allgemeine und spezielle Berufsinformatio-

nen 
�  Anregung, fachbezogenen Veranstaltungen 

eigenverantwortlich zu besuchen 
�  Besuch der Berufsmesse „Flagge zei-

gen“ (Klassen 9/10) 
�  AW-Fachlehrer (Klassenverband) 
�  Allgemeine und spezielle Berufsinformatio-

nen 
�  Kennen lernen von Betrieben der Region 

�  Durchführung des schulinternen „Aus-
bildungsforums“ (Klassen 9/10) 

�  Vertreter lokaler Betriebe (Kleingruppen) 
�  Siehe Förderkonzept „VI.1 Förderung der 

Berufsorientierung: Ausbildungsforen der 
Schule Am Dobrock“ 

�  Informationsveranstaltungen von Ver-
tretern lokaler Betriebe (Klassen 9/10 
– je nach Interesse) 

�  Vertreter lokaler Betriebe (Kleingruppen) 
�  Darstellung von Zugangsvoraussetzungen 

und Anforderungen in speziellen Ausbil-
dungsberufen 

�  Angebot von Einzelgesprächen 
�  Bewerbungstraining 

Einzelfallhilfe im Bereich Berufslaufbahnberatung 

Beratungssituation 
(Schulform / Jahrgang) 

Berater / Beratungsschwerpunkt 

�  Individuelle Berufsberatung (Klassen 
9/10) 

�  Berufsberater der Agentur für Arbeit (Bera-
tungsgespräch) 

�  Durchführung von Eignungstests 
�  Individuelle Rückmeldung 

�  Kompetenzfeststellungsverfahren 
(Klasse H8) 

�  Agentur für Arbeit und BNW 
�  Durchführung von Eignungstests 
�  Individuelle Rückmeldung 

�  Individuelles Bewerbungstraining 
(Klassen 9/10) 

�  Schulsozialarbeiterin/Vertreter der Kran-
kenkassen/ AW-Lehrkräfte 

�  Beratungsgespräch 
�  Training in Kleingruppen 
�  Durchführung einer Bewerbung 

3. Einzelfallhilfe (ohne Schullaufbahnberatung/Berufslaufbahnberatung) 

�  Einzelfallhilfe findet in vielen Situationen statt. In diesem Konzept können lediglich die übli-
chen Situationen der Einzelfallhilfe beschrieben werden. Dabei gilt, dass die beratenden Per-
sonen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und nur in Rücksprache und mit Zustimmung 
der ratsuchenden Personen Inhalte aus den Gesprächen weitergeben dürfen. Das bedeutet 
auch, dass Beratungsgespräche nur an nichtöffentlichen Orten stattfinden können. Ein gut 
ausgestattetes Beratungszimmer steht dafür zur Verfügung. 

�  Die Beratungslehrkräfte/Schulsozialarbeiterin können bei allen schulischen oder nichtschuli-
schen Problemen angesprochen werden, da sie nicht nur selbst beratend tätig werden, son-
dern auch eine Mittlerrolle für außerschulische Beratung und Unterstützung haben.  

�  Beratung kann nur erfolgreich sein, wenn sie auf freiwilliger Basis erfolgt. Das schließt nicht 
aus, dass eine einmalige Beratung als Auflage durch eine Klassenkonferenz oder die Schul-
leitung erfolgen kann. Weitere Termine bedürfen der Zustimmung durch die zu beratende 
Person. 

�  Beratung macht wenig Sinn, wenn die zu beratende Person sehr erregt ist. In solcher Situati-
on wird ein Termin zum nächstmöglichen Zeitpunkt vergeben.  

�  Da die Kompetenzen der schulischen Berater auf die Schule gerichtet und beschränkt sind, 
bieten sie der ratsuchenden Person ggf. Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu kompe-
tenten und zuständigen außerschulischen Beratungssystemen an. 

�  Um eine niedrigschwellige Kontaktaufnahme zu ermöglichen, wurde ein „Beratungspunkt“ im 
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Forum der Schule eingerichtet, der täglich in der ersten großen Pause durch Beratungslehr-
kräfte, die Schulsozialarbeiterin, eine Lehrkraft zur Berufsberatung oder ein Mitglied der 
Schulleitung besetzt ist.  

�  Ansonsten kann die Schulsozialarbeiterin in ihrem Raum aufgesucht werden, um einen Ter-
min festzumachen. Die Beratungslehrkräfte können in der Schule persönlich oder schriftlich 
über das Sekretariat oder telefonisch kontaktiert werden. Die Telefonnummern sind sowohl 
im Schultimer als auch auf der Homepage veröffentlicht. 

Einzelfallhilfe 

Beratungssituation  Berater / Beratungsschwerpunkt 

�  Konflikte zwischen Schülern �  Beratungslehrkraft oder Streitschlichter 
�  Durchführung einer Streitschlichtung 

�  Konflikte zwischen Schüler und 
Lehrkraft 

�  Beratungslehrkraft 
�  Einzelgespräche 
�  Vermittlung von Sichtweisen  
�  Durchführung einer Streitschlichtung 

�  Konflikte zwischen Klasse und 
Lehrkraft 

�  Beratungslehrkraft 
�  Einzelgespräche 
�  Vermittlung von Sichtweisen  
�  Durchführung einer Streitschlichtung mit einer 

kleinen Delegation der Klasse 
�  Durchführung einer Zukunftswerkstatt 

�  Umgang mit verhaltensauffälligen 
Schülern 

�  Beratungslehrkraft/Schulsozialarbeiterin 
�  Einzelgespräche – auch mit dem Schüler –, um 

eine Gesamtsicht auf den Schüler zu erhalten 
�  Erarbeiten von Handlungsmöglichkeiten und 

Perspektiven für den weiteren Umgang mit dem 
Schüler 

�  Teilnahme an Helferkonferenzen 
�  Konflikte zwischen Schülern und 

Eltern 
�  Beratungslehrkraft/Schulsozialarbeiterin 
�  Erarbeiten von Handlungsmöglichkeiten und 

Perspektiven mit dem Schüler 
�  Ggf. Angebot eines Schlichtungsgespräches 

zwischen Schüler und Eltern 
�  Ggf. Anbahnen eines Kontaktes zur Jugendhilfe 

�  Begleitung eines Schülers in einer 
schwierigen emotionalen Situation 

�  Beratungslehrkraft/Schulsozialarbeiterin 
�  Wiederholte Einzelgespräche 
�  Vermittlung von Sichtweisen 
�  Erarbeiten von Handlungsmöglichkeiten 

�  Teilnahme an Klassenkonferen-
zen bzw. Helfergesprächen 

�  Beratungslehrkraft/Schulsozialarbeiterin 
�  Erarbeiten von Handlungsmöglichkeiten und 

Perspektiven für den weiteren Umgang mit dem 
Schüler 

�  Vermittlung außerschulischer Beratungs- und 
Unterstützungssysteme 
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2.8. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

2.8.1. Bereiche der Verantwortung im Qualitätsmanagement 
Nach §43 Niedersächsisches Schulgesetz trägt der Schulleiter die Gesamtverantwortung für 
die Schule und deren Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Das heißt im Verständnis 
der Schule Am Dobrock jedoch gerade nicht, dass alle Prozesse von der Schulleitung allein 
ausgehen müssen und dürfen, denn Schulentwicklung gelingt nur, wenn viele Lehrer, Schüle-
rInnen, Eltern und die Schulleitung aktiv mitarbeiten. Die Schule Am Dobrock hat ein Quali-
tätsmanagement entwickelt, durch das je nach Entwicklungsbereich verschiedene Gruppen 
oder Personen Qualität entwickeln und sichern: 
I. Für die Optimierung der Schulorganisation ist die Schulleitung in Absprache mit dem Personalrat 

zuständig. Dazu wurde die Teamrunde  eingerichtet, die einmal in der Woche an einem festen, im 
Stundenplan verankerten Termin tagt. An der Teamrunde nehmen Schulpersonalrat und Schullei-
tung vollständig teil. Die Teamrunde veröffentlicht in regelmäßigen Abständen schriftliche „Ab-
sprachen zur Schulorganisation“, in denen interne Abläufe oder Verhaltensweisen verbindlich 
festgehalten werden. Beispiele für Absprachen befinden sich in Kapitel 2.8.5. 

II. Für die Erfüllung aller rechtlichen Vorgaben, die mit der Arbeit in den Unterrichtsfächern zusam-
menhängen, ist die Dienstbesprechung der FachkonferenzleiterInnen  verantwortlich. Im Kon-
zept zur Qualitätsentwicklung in der Fachkonferenzarbeit sind die Abläufe und Inhalte genau fest-
gelegt. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt in Kapitel 2.8.3. 

III. Für die Schulentwicklung insgesamt und insbesondere für die Evaluation ist seit 2005 in ständiger 
Rückkopplung mit Schulleitung, Gesamtkonferenz und Schulvorstand die Steuergruppe  zustän-
dig. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt im anschließenden Kapitel 2.8.2. 

2.8.2. Prozesssteuerung für Qualitätsentwicklung und -sicherung (Steuergruppenprinzip) 
Die Steuergruppe wird auf der letzten Gesamtkonferenz eines Schuljahres mit Zielen beauf-
tragt, die zuvor in einer Dienstbesprechung der Lehrkräfte erarbeitet worden sind. Die Ziele 
sollen innerhalb eines Schuljahres erreicht werden. Während des Schuljahres ist die Steuer-
gruppe der Dienstbesprechung, der Gesamtkonferenz und dem Schulvorstand gegenüber re-
chenschaftspflichtig. 
Die Steuergruppe besteht aus 6 Lehrkräften (ein Mitglied der Schulleitung), 3 Vertretern des 
Schulelternrates und 2 Vertretern des Schülerrates und wird von ihren Entsendern gewählt. 
Die Steuergruppe ist eine Arbeitsgruppe mit zeitlich begrenztem Mandat: nach zwei Jahren 
wird ein Teil ihrer Mitglieder neu gewählt, so dass eine kontinuierliche Arbeit gewährleistet 
wird. Die Steuergruppe steuert, die Schule bestimmt den Kurs. 
Die Steuergruppe tagt alle zwei Wochen montags und donnerstags im Wechsel. 

Organigramm 
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Projekte seit 2005 
Die Steuergruppe hat seit 2005 u. a. das Leitbild, die Schulregeln, das Trainingsraumkon-
zept, die Methodenlernstunde, das Verfahren zur Benotung des Arbeits- und Sozialverhal-
tens, SEIS als Evaluationsinstrument, das Gewaltpräventionskonzept, das Hausaufgaben-
konzept und die Gestaltung einer rechtlich und methodisch abgesicherten Konzeption zur 
Gründung einer Schülerfirma zu verantworten. 
Projektsteuergruppen 
Aus der Arbeit der Steuergruppe ist die Gründung von Projektsteuergruppen (Teams) hervor-
gegangen, die in Zusammenarbeit mit der Steuergruppe für die Organisation, Evaluation und 
Weiterentwicklung von Konzepten zuständig sind. Es gibt zurzeit das Trainingsraumteam, 
das Methodenlernteam und das Schülerfirmateam. 
Evaluation 
Die Steuergruppe evaluiert regelmäßig die von ihr erdachten Konzeptionen durch geeignete 
Fragebögen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die weitere Arbeit ein, indem Abläufe 
optimiert und Absprachen innerhalb des Kollegiums angepasst werden. 

2.8.3. Konzept zur Qualitätsentwicklung in der Fachkonferenzarbeit (Auszug) 

1. Problemfelder der Fachkonferenzarbeit 
Aus der Fülle der Aufgabenstellungen resultieren seit Einführung der Kerncurricula erheb-
liche Probleme in der Effizienz der Fachkonferenzarbeit. Folgendes Ergebnis ergab eine 
daher von der Schulleitung durchgeführte schulinterne Evaluation im August 2009 (Aus-
zug): 
a) Die Fachkonferenzleiter/-innen fühlen sich ihren vielfältigen Aufgaben nicht gewachsen, weil 

aus den umfangreichen rechtlichen Vorgaben nicht eindeutig hervorgeht, welche Form, wel-
chen Umfang und welchen Inhalt die kompetenzorientierten schuleigenen Lehrpläne bzw. die 
erforderlichen Konzepte haben sollen. 

b) Die Fachkonferenzleiter/-innen benötigen Unterstützung bei der Implementierung von Pro-
zessen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in die Fachkonferenzarbeit. 

c) Die Herstellung von Konzepten und von kompetenzorientierten schuleigenen Lehrplänen er-
scheint ineffizient, weil die aufgebrachte Zeit zum Einen auf Kosten der Zuwendung zu den 
Schülerinnen und Schülern gehe und zum Anderen nur „geduldiges Papier“ produziert werde. 

d) Die Fachkonferenleiter/-innen wünschen sich eine fächerübergreifende Zusammenarbeit und 
eine Vorgabe realistischer Ziele für einen bestimmten Zeitraum. 

2. Schlussfolgerungen 
Aus den Ergebnissen der Evaluation lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 
1. Form, Umfang und Inhalt von schuleigenen Lehrplänen und Konzepten sollten den Fachkonfe-

renzen vorgegeben werden. 

2. Zur Steuerung von Prozessen der Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie der Zielvorgabe 
bedarf es eines übergeordneten Gremiums, das nach dem Steuergruppenprinzip arbeitet: 
Gründung einer „Dienstbesprechung der Fachkonferenzleiter/-innen“ 

3. Zur Durchführung der fächerübergreifenden Zusammenarbeit sollte ein kleines Team zusam-
menkommen, in dem alle Hauptfächer und Fachbereiche vertreten sind; dieses Team erstellt 
Ablaufpläne (Fahrpläne) und Dokumentvorlagen für alle Fachkonferenzen: Gründung einer 
„Arbeitsgruppe Fachkonferenzen“. 

4. Die erstellten Konzepte u. Lehrpläne müssen Alltagstauglichkeit und Nachhaltigkeit besitzen. 

3. Dienstbesprechung der Fachkonferenzleiter 
Zentrales übergeordnetes Gremium der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in 
der Fachkonferenzarbeit ist die Dienstbesprechung der Fachkonferenzleiter/-innen, die 
am 18. Mai 2009 erstmals tagte und aus der „Etatkonferenz“ hervorging.  
In diesem Gremium werden seit dem Schuljahr 2009/2010 die Jahresziele der einzelnen 
Fachkonferenzen festgelegt. Die Dienstbesprechung tagt genau zweimal im Schuljahr: 
1. Termin:  Mitte November 

�  Evaluation der Jahresziele des vergangenen Schuljahres (spätester Abgabetermin) 

�  Überprüfung und ggf. Anpassung der Jahresziele des aktuellen Schuljahrs 
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�  Ggf. Ausgabe und Erläuterung fächerübergreifender Vordrucke, Ablaufpläne (Fahrpläne) oder 
Dokumentvorlagen für die Jahresziele des aktuellen Schuljahres 

2. Termin:  Mitte Mai 

�  Evaluation der Jahresziele des aktuellen Schuljahrs (erster Abgabetermin) 

�  Vorgabe der Jahresziele des nächsten Schuljahrs 

�  Planung fächerübergreifender Vordrucke, Ablaufpläne (Fahrpläne) oder Dokumentvorlagen für 
die Jahresziele des kommenden Schuljahres 

�  Verteilung der Haushaltsmittel für das aktuelle Schuljahr 

Jeweils zwischen diesen Terminen tagt jede Fachkonferenz mindestens einmal. 

4. Arbeitsgruppe Fachkonferenzen 
Jedes Hauptfach, das Fach Religion und die Fachbereiche GSW, NTW, AWT, MuKuBi 
bestimmen mindestens eine Lehrkraft, (die bestenfalls nicht die Fachkonferenz leitet), die 
in der „Arbeitsgruppe Fachkonferenzen“ mitarbeitet. 
Die Arbeitsgruppe bekommt von der Dienstbesprechung der Fachkonferenzleiter/-innen 
im Mai Aufträge zur Erstellung von Ablaufplänen (Fahrplänen) oder Dokumentvorlagen 
für die Jahresziele des kommenden Schuljahres. Bis Mitte November sollten diese Auf-
gaben erfüllt sein. 
Die Arbeitsgruppe hat im Schuljahr 2009/2010 z.B. die Vorlagen für die schuleigenen 
Lehrpläne und für das Förderkonzept erstellt. 

5. Fachdienstbesprechungen 
Es ist bei größeren Themenbereichen sinnvoll, vor einer Fachkonferenz eine Fachdienst-
besprechung einzuberufen. In der Fachdienstbesprechung kann anstehende Arbeit auf 
Jahrgänge und Schulformen verteilt werden (z. B. bei der Gestaltung der schuleigenen 
Lehrpläne). 
Ferner kann eine schulinterne Lehrerfortbildung in dieser Form organisiert werden (z.B. 
können die Fachberater der Landesschulbehörde hinzugezogen werden). 
In der Fachkonferenz sollte es dann zur Präsentation einer ausgereiften Beschlussvorla-
ge kommen. 

6. Fachkonferenz  
Jede Fachkonferenz tagt mindestens zweimal im Schuljahr. Einmal vor der Dienstbe-
sprechung der Fachkonferenzleiter/-innen im November und einmal vor der Dienstbe-
sprechung der Fachkonferenzleiter/-innen im Mai. Folgende Inhalte bezogen auf die Jah-
resziele sind denkbar: 
1. Termin:  vor Mitte November 

�  Beschlüsse über die Jahresziele des verg. Schuljahres, falls die Arbeit an einem Ziel bis zum 
Mai des verg. Schuljahres nicht abgeschlossen war. 

�  Evaluation der Jahresziele des vergangenen Schuljahres 

�  Überprüfung, ggf. Anpassung und Beschluss der Jahresziele des aktuellen Schuljahres 

�  Feststellung des Fortbildungsbedarfs zu den aktuellen Jahreszielen und Planung von Fortbil-
dungen (siehe Fortbildungskonzept) 

�  Arbeit an den aktuellen Jahreszielen 

�  Ggf. Ausgabe und Erläuterung fächerübergreifender Vordrucke, Ablaufpläne (Fahrpläne) oder 
Dokumentvorlagen für die Jahresziele des aktuellen Schuljahres 

�  Ggf. Einbeziehung der Fachberater der Fächer 

2. Termin:  vor Mitte Mai 

�  Beschlüsse über die Jahresziele des aktuellen Schuljahres 

�  Vorschläge für die Jahresziele des nächsten Schuljahres 

�  Planung fächerübergreifender Vordrucke, Ablaufpläne (Fahrpläne) oder Dokumentvorlagen für 
die Jahresziele des kommenden Schuljahres 
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7. Dokumentation  
Die von der Arbeitsgruppe Fachkonferenzen bzw. der Dienstbesprechung der Fachkonfe-
renzleiter/-innen ausgehenden Vordrucke, Ablaufpläne (Fahrpläne) oder Dokumentvorla-
gen sind von den Fachkonferenzen zu benutzen. 
Die Ergebnisse der Arbeit sind von den Fachkonferenzleiter/-innen in digitaler Form in 
den entsprechenden Ordner im Lehrernetzwerk abzuspeichern. 
Die Protokolle der Fachkonferenzen sind ebenfalls in digitaler Form in die entsprechen-
den Ordner zu überführen. 
Im Vorfeld der Dienstbesprechungen der Fachkonferenzleiter/-innen prüft die Schullei-
tung, ob die Jahresziele erreicht sind. 

8. Organigramm der Fachkonferenzarbeit am Beispiel eines Jahresziels 
 

 
 

 
 beauftragt            Vorgabe des Jahresziels 

 
 
  Abgabe 

 
 
 
  berichtet über Stand der Arbeit 

        Abgabe (ggf. Fachdienstbesprechung) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (ggf. Fachdienstbesprechung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstbespr echung der 
Fachkonferenzleiter  Mai 

Fachkonferenz   
vor November 

- Beschluss des Ziels 
- Fortbildungsplanung 
- Verteilung d. Arbeit 

Arbeitsgruppe  
Fachkonferenzen 
- Erarbeitung von Vor-
drucken, Ablaufplänen, 
Dokumentvorlagen… 

Dienstbespr echung der 
Fachkonferenzleiter 

November 
- Überprüfung, Anpas-
sung des Ziels 
- Vorstellung, Erläute-
rung der Ablaufpläne / 
Dokumentvorlagen 

Fachkonferenz  
vor Mai 

- Beschluss über das Ziel 
  (1. Möglichkeit) 
- Verschiebung bis spä- 
  testens November ist  
  unter Angabe von  
  Gründen möglich 

Dienstbespr echung der 
Fachkonferenzleiter 

Mai (Folgejahr) 
- Evaluation des Jahres-
ziels (1. Möglichkeit) 
- Verschiebung bis  
  November möglich 
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9. Standardisierter Ablaufplan für die Jahresziele  

1. Jahr: �  Pflege des Konzepts zum Einsatz von Medien (insbes. Kriterien für ein Lehr-
werk) 

�  Neueinführung eines Lehrwerks (ggf. mit Begleitmaterialien) nach den im 
Konzept zum Einsatz von Medien vorgegebenen Kriterien 

2. Jahr: �  Pflege der schuleigenen Lehrpläne, Abstimmung auf das neue Lehrwerk 

�  Pflege des Förderkonzepts (Diagnose/Förderung/Forderung) 

�  Ggf. Anpassung der fächerübergreifenden Anteile des Curriculums 

�  Ggf. Anpassung der Beschlüsse zur Leistungsbewertung und Beurteilung 

3. Jahr �  Maßnahmen zur Gestaltung des Fachunterrichts (auch IuK-Medien) 

�  Organisation schulinterner Lehrerfortbildungen zur Umsetzung der Kerncurri-
cula im Unterricht, zum Medieneinsatz… 

�  Organisation und Durchführung von Hospitationen 

10. Fortbildungskonzept 
Die Arbeitsgruppe Fachkonferenzen entwickelt in Zusammenarbeit mit der Steuergruppe 
ein gesamtschulisches Fortbildungskonzept (siehe Kapitel 2.8.5). Die Fachkonferenzen 
haben die Pflicht, gemäß ihrer Jahresziele einen Fortbildungsbedarf zu ermitteln und 
Fortbildungen zu besuchen bzw. schulintern zu organisieren. Siehe auch Kapitel 2.8.5. 

2.8.4. Qualitätssicherung im Unterricht – Ausstattung (Auszug des Medienkonzepts) 

A Grundsätze 

1. Gültigkeitsbereich eines fächerübergreifenden Me dienkonzepts  

Das vorliegende fächerübergreifende Konzept betrifft ausschließlich die Ausstattung mit informati-
ons- und kommunikationstechnischen Medien (IuK-Medien) sowie die Vermittlung fächerübergrei-
fender Methoden der Nutzung von IuK-Medien. Für die Ausstattung der Schule mit diesen Medien 
ist aufgrund der hohen Investitionskosten die Fachkonferenz Informatik in Absprache mit der 
Schulleitung verantwortlich. 
Mit dem Schuljahr 2010/2011 beginnt die Pilotierungsphase eines Konzepts für die Hardware und 
Netzwerkpflege an den Schulen des Landkreises Cuxhaven. Unsere Schule wurde als eine von 
drei Pilotschulen ausgewählt. Die Qualitätssicherung in der Hardware-Ausstattung übernimmt so-
mit mittelfristig der Schulträger. 

2. Verantwortung der Fachkonferenzen 

Folgende Bereiche der Unterrichtsmedien werden allein durch die fachspezifischen Medienkon-
zepte der Fachkonferenzen abgedeckt. Diese liegen für alle Unterrichtsfächer der Stundentafel 
vor und sind Anlagen des vorliegenden Konzepts. 

I. Grundsätze zu Medien, die auf den Listen der Lernmittel der Schule Am Dobrock vermerkt sind 

�  Kriterien für die Anforderungen an ein Schulbuch (Fahrplan zur Neueinführung von Schulbü-
chern) 

�  Kriterien für die Anforderungen an Materialien, die zum Schulbuch gehören (Arbeitsheft, Lern-
software…) 

�  Kriterien für Anforderungen an sonstige Bücher (Formels., Atlanten, Lexika, Wörterbücher…) 

�  Kriterien für Anforderungen an Arbeitsmittel (Taschenrechner, Vokabeltrainer…) 

II. Grundsätze zu Medien, deren Einsatz in den Kerncurricula gefordert wird (siehe auch: Kap. D1) 

�  Fachspezifischer Einsatz des Internets als Kommunikationsmedium 

�  Fachspezifische Möglichkeiten der Informationsbeschaffung 

�  Fachspezifischer Einsatz von Lernprogrammen 

�  Fachspezifische Möglichkeiten von Simulationen 

�  Fachspez. Informationsverarbeitung, Dokumentation und Präsentation von Informationen 

3. Verantwortung der Lehrkräfte 

Folgende Bereiche der Unterrichtsmedien werden nicht durch schulische Konzepte abgedeckt, 
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sondern liegen direkt in der fachlichen Verantwortung der einzelnen Lehrkräfte: 

�  vom Lehrer erstellte Arbeitsmittel (Arbeitsblätter, Plakate, Folien etc.) 

�  Bildmaterialien (Folien, Lehrtafeln, thematische Landkarten, Reproduktionen von Gemälden 
etc.) 

�  Bild- und Tonträger (Dias, Videofilme/DVD, 16 mm Film, Hörbücher, Musik-CD´s, etc. 

�  Geräte, die nicht informations- und kommunikationstechnische Medien sind (z.B. in den Fä-
chern Hauswirtschaft, Kunst, Naturwissenschaften, Technik, Textiles Gestalten, Werken) 

4. Grundsätze für Neuanschaffungen von Medien 

Anschaffungen werden mit den Fachkonferenzleitern abgestimmt oder in den Fachkonferenzen 
beantragt, um die auf der Dienstbesprechung der Fachkonferenzleiter/-innen im Mai eines Schul-
jahres zugewiesenen Etats nicht zu überbeanspruchen. 

Finanziell besonders einschneidende Anschaffungen werden über die Fachkonferenzleiter/-innen 
zunächst der Schulleitung vorgelegt und dann am Ende eines Kalenderjahres bei der Verteilung 
der Restmittel des Schuletats in einer Dienstbesprechung erörtert. Anschließend entscheidet der 
Schulvorstand über die Anschaffungen (bei Kosten über 400 € brutto müssen 3 Kostenvoran-
schläge eingereicht werden). 
Die Einführung eines Lehrwerks wird im Mai eines Schuljahres von der Dienstbesprechung der 
Fachkonferenzleiter/-innen als Jahresziel ausgegeben (siehe: Konzept zur Qualitätsentwicklung in 
der Fachkonferenzarbeit). 

Den Fachkonferenzleiter/-innen ist dazu von der Schulleitung als Unterstützung der Fahrplan zur 
Neueinführung von Schulbüchern an die Hand gegeben worden. 

Die Neueinführung erfolgt gemäß Kap. A1 dieses Konzepts nach den Kriterien für die Anforderun-
gen an ein Schulbuch, die zuvor in den fachspezifischen Medienkonzepten von den Fachkonfe-
renzen festzulegen sind. 

Anschließend müssen die als Datei vorliegenden „Listen der Lernmittel“ aktualisiert werden. 

B Ziele und Chancen von IuK-Medien, rechtliche Vorg aben, Maßnahmen der Schule 

1. Ziele und Chancen des Einsatzes informations- un d kommunikationstechnischer Medien: 

�  vielfältige Informations- und Lernangebote für Problemlösungen, Entscheidungsfindungen, 
Bildungszwecke und Kommunikation = Erweiterung des Spektrums der Handlungsmöglichkei-
ten von SchülerIinnen 

�  kreative Gestaltung eigener Aussagen, Herstellung von Öffentlichkeit (Textverarbeitung, Ta-
bellenkalkulation, Präsentationen, Webseiten, Schulhomepage, Wettbewerbsteilnahmen…) 

�  Zeitungsartikel, aktuelle Daten, Zeitdokumente und Bilder stellen reale Bezüge zu einem 
Thema her 

�  die hohe Motivationskraft der IuK-Medien 

�  Möglichkeiten des eigenverantwortlichen, handlungsorientierten, entdeckenden, aktiven, 
selbständigen und kooperativen Lernens nutzen 

�  Möglichkeiten, die Lehrerrolle im Projektunterricht hin zu einer beratenden und unterstützen-
den Funktion zu reduzieren  

�  Steigerung der Chancen im Berufsleben für Schülerinnen und Schüler 

Die Schule Am Dobrock möchte erreichen, dass diese Ziele und Chancen für beide Schulformen 
entsprechend der nachfolgend aufgeführten rechtlichen Vorgaben realisiert werden können. 

2. Rechtliche Vorgaben für die Hauptschule und die Realschule 

a) Rechtliche Vorgaben für die Hauptschule: 

�  Ein besonderes Ziel der Hauptschule ist es, dass ihre Schülerinnen und Schüler die Grundfer-
tigkeiten in den Kulturtechniken sicher beherrschen. Den Schülerinnen und Schülern werden 
grundlegende Kenntnisse in den Informations- und Kommunikationstechnologien sowie im 
Umgang mit Medien vermittelt. Sie erhalten damit eine wesentliche Voraussetzung, Lernpro-
zesse selbstständig zu organisieren, zu reflektieren und werden befähigt, lebenslang zu ler-
nen. (Die Arbeit an der Hauptschule, 2.6 Aufgaben und Ziele) 

�  Im Einzelnen sollen die Schülerinnen und Schüler  Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang 
mit Medien, insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, 
erwerben und diese kompetent nutzen können. (Die Arbeit an der Hauptschule, 2.8 Aufgaben 
und Ziele) 

�  In den Schuljahrgängen 5 bis 10 sollen die Schülerinnen und Schüler insbesondere in den 
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folgenden Bereichen fachübergreifende methodische Kompetenzen erwerben: Umgang mit 
der Bibliothek und dem Internet; Anfertigen von Unterrichtsprotokollen und einfachen Refera-
ten; Textverarbeitung und Tabellenkalkulation; mündlich strukturierter Vortrag; mediengestütz-
te Präsentationsverfahren. Hierzu entwickelt die Schule ein Methodenkonzept und bestimmt 
je Schuljahrgang ein Fach, in dem die entsprechende Methode eingeübt wird. (Die Arbeit an 
der Hauptschule, 4.4. Organisation von Lernprozessen und Maßnahmen der Berufsorientie-
rung und Berufsbildung) 

�  Das Fach Informatik gehört im Fachbereich Mathematik-Naturwissenschaften zur Stundenta-
fel der Hauptschule und wird in Niedersachsen ausschließlich im Wahlpflichtbereich Kl. 6-10 
angeboten. 

b) Rechtliche Vorgaben für die Realschule: 

�  Im Einzelnen sollen die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang 
mit Medien, insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, 
erwerben und diese kompetent nutzen können. (Die Arbeit an der Realschule, 2.6 Aufgaben 
und Ziele) 

�  In den Schuljahrgängen 5 bis 10 sollen die Schülerinnen und Schüler insbesondere in den 
folgenden Bereichen fachübergreifende methodische Kompetenzen erwerben: Umgang mit 
der Bibliothek und dem Internet, Anfertigen von Unterrichtsprotokollen und einfachen Refera-
ten, Textverarbeitung und Tabellenkalkulation, Gestaltung und Strukturierung mündlicher Vor-
träge sowie mediengestützte Präsentationsverfahren. Hierzu entwickelt die Schule ein Metho-
denkonzept und bestimmt je Schuljahrgang ein Fach, in dem die entsprechende Methode 
eingeübt wird. (Die Arbeit an der Realschule, 4.4 Organisation von Lernprozessen) 

�  Das Fach Informatik gehört im Fachbereich Mathematik-Naturwissenschaften zur Stundenta-
fel der Realschule und wird in Niedersachsen ausschließlich im Wahlpflichtbereich Kl. 6-10 
angeboten. 

3. Abweichende pädagog. Maßnahmen der Schule zur Um setzung der rechtlichen Vorgaben 

�  Die Erlasse sehen vor, dass die Kernkompetenzen im Bereich der IuK-Medien anders als in 
den meisten Bundesländern ausschließlich im Fachunterricht erarbeitet werden sollen (4.4 der 
Organisationserlasse). Dies hat sich als praktisch nicht umsetzbar erwiesen. 

�  Unsere Schule hat daher die Stundentafel der HS und RS so verändert, dass in Klasse 6 und 
Klasse 7 der HS sowie in Klasse 6 und 8 der RS jeweils eine Unterrichtsstunde „Informations-
technische Grundbildung (ITG)“ als Fach „Informatik“ angeboten wird, aufsteigend ab Klasse 
5 sind in der teilweise offenen Ganztagschule jeweils zwei Jahresstunden in Klasse 5 und in 
Klasse 7 (HS) oder Klasse 8 (RS) geplant. 

Die Schülerinnen und Schüler werden insbesondere über die Gefahren der Nutzung von IuK-
Medien belehrt: Datenschutz, Datensicherheit und Software-Rechte sind zentraler Bestandteil 
des Lehrgangs. Insbesondere wird dabei auf Internet-Communities wie „SchülerVZ“ einge-
gangen.  

Die Teilnahme am Informatikunterricht wird durch eine abgestufte Zeugnisbemerkung doku-
mentiert. 

�  Alle Methoden, die IuK-Medien betreffen, werden somit aus dem Bereich unseres Schuleige-
nen Methodencurriculums (SMC: Methodenlernstunde) abgekoppelt und zunächst isoliert be-
handelt, um durch den Einsatz ausgebildeten Lehrerpersonals einen hohen Qualitätsstandard 
zu erzielen. 

�  Nach einer Vermittlung der technischen Grundfertigkeiten in den ITG-Grundkursen ist es die 
Aufgabe der Fachkonferenzen, den fachbezogenen Einsatz der informations- und kommuni-
kationstechnischen Medien gemäß den rechtlichen Vorgaben aus Bildungsstandards und 
Kerncurricula zu planen, in die schuleigenen Lehrpläne einzubeziehen und für eine Umset-
zung Sorge zu tragen. In den fachspezifischen Medienkonzepten ist die Art und Weise des 
Einsatzes der verschiedenen IuK-Medien zu berücksichtigen (siehe Kap. A2). 

�  In den Klassen 9-10 beider Schulformen soll eine Unterrichtsstunde des Faches Ar-
beit/Wirtschaft (AW) im Computerraum stattfinden können, um das Schreiben von Bewerbun-
gen, Internetrecherchen zu Berufsbildern, Online-Tests usw. durchführen zu können. 

C Die Ausstattung der Schule mit IuK-Medien 

1. Hardware 

�  Bei Klassenstärken von bis zu 28 Schülerinnen und Schülern sollten zwei EDV-Räume 
(ThinClient-Basis) vorgehalten werden, die jeweils mindestens 24 Plätze besitzen. Ein weite-
rer Raum mit mindestens 18 Plätzen (PC-Basis) für kleinere Klassen oder Wahlpflichtkurse ist 
ebenfalls notwendig, um auch bei Blockaden durch ITG-Grundkurse, AW-Unterricht oder 
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WPK´s ein fachliches Unterrichtsangebot im EDV-Raum bereitstellen zu können. Ab April 
2011 ist diese Forderung umgesetzt. 

�  Es ist zudem notwendig, dass z.B. für die Internetrecherche oder den Lernprogrammgebrauch 
weniger Schülerinnen und Schüler während des Fachunterrichtes oder des Projektunterrichts 
Medien zur Verfügung stehen. Dazu müssten mindestens 1-2 PC´s, besser 3-4 PC`s in jedem 
Klassenraum installiert werden (mit vernetztem Internetanschluss, Drucker, abschließbaren 
Schränken). Die Umsetzung ist für das Jahr 2012 geplant. 

�  Die Klassenräume der 9. und 10. Klassen sollten mit Präsentationstechnologie ausgestattet 
werden. In jedem Schuljahr werden zwei weitere Räume ausgestattet, sodass dieses Ziel 
2013 erreicht sein sollte. 

�  In einem der zwei Hörsäle und in einem weiteren Klassenraum sind Interactiveboards instal-
liert. Die Arbeit mit den Interactiveboards ist in der Erprobung und kann konzeptionell noch 
nicht berücksichtigt werden. 

�  Die Schule verfügt über zwei Medienwagen mit Notebook, Beamer, VCR. 

2. IServ als pädagogische Oberfläche für alle verne tzten Arbeitsstationen 

Im Rahmen der Erstellung des Konzepts für die Hardware und Netzwerkpflege an den Schulen 
des Landkreises Cuxhaven ist die Schule Am Dobrock eine von drei Pilotschulen. Zu Beginn des 
Schuljahres 2010/2011 wurde in diesem Rahmen IServ als pädagogische Oberfläche installiert. 

Als Server für das lokale Netz in der Schule (Intranet-Server) und als Portal-Server (Internet-
Server), der über die Schulhomepage zugänglich gemacht wird, bietet IServ für... 

Schüler 
·  eine weltweit erreichbare E-Mail-Adresse, der Schüler kann eigene Mailordner anlegen 

und verwalten 
·  der Mailserver beherrscht IMAP, POP3 und SMTP 
·  eine eigene weltweit abrufbare Internetseite (Homepage) zur freien Gestaltung 
·  ein Homeverzeichnis zum Ablegen persönlicher Dateien 
·  die Möglichkeit über einen integrierten FTP-Server Dateien hoch- und herunterzuladen 
·  Diskussionsmöglichkeiten in öffentlichen und gruppenbezogenen Foren 
·  verschiedene – auch gruppeninterne - Chaträume 
·  ein privates und ein öffentliches Adressbuch, in dem alle Benutzer stehen. Beide Adress-

bücher verfügen über umfassende Suchfunktionen 
·  einen privaten Terminkalender 
·  jederzeit die Möglichkeit zum Ausdruck von Dokumenten 
·  viele zusätzliche Informationen: Bedienungsanleitungen rund um IServ, Einsicht in die Be-

nutzerordnung, Geburtstagskalender etc. 

Lehrer 
·  Freischalten bzw. sperren des Internets für einzelne Rechner oder für ganze Computer-

räume per Mausklick 
·  kontrollierte Vergabe von Internet-Onlinezeit 
·  unbegrenzt virtuelle CD-Laufwerke (Unterrichtssoftware) 
·  bis zu vier gleichzeitig können pro Arbeitsplatzrechner geöffnet werden 
·  Gruppen-Diskussionsforen für die Unterrichtsgestaltung 
·  Gruppen-Dateiordner für die Unterrichtsgestaltung 
·  Gruppen-Homepages zur Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen im Internet  
·  Gruppen-Chaträume für die Unterrichtsgestaltung 
·  Zugriff auf eine Sammlung wissenswerter Daten rund um IServ 
·  die Möglichkeit wichtige Informationen auf die Startseite von IServ zu stellen 
·  und natürlich auch die Verfügung über alle Möglichkeiten, die Schüler haben 

Administratoren 
·  Einrichten beliebig vieler Benutzer 
·  Benutzerdaten einlesen über Textdateien 
·  Benutzer anlegen, löschen, deaktivieren, usw. 
·  gibt man z.B. "Günther Waßmann" ein, generiert das System völlig automatisch als User-

Namen und vorläufiges Passwort "guenther.wassmann", als E-Mail-Adresse "guen-
ther.wassmann@meine-domain.de" und als URL für die Homepage des Benutzers 
"http://guenther.wassmann.meine-domain.de" 

·  unbegrenzte, frei wählbare Anzahl von Benutzergruppen* 
·  das System verhält sich genauso wie bei den Benutzern, es wird eine gleich lautende URL 
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und Mailadresse generiert. Die Mailadresse einer Gruppe ist identisch mit einer Mailinglis-
te. 

·  Vergabe von Sonderrechten an bestimmte Benutzergruppen 
·  benutzerfreundliches, leicht zu handhabendes System zur Speicherplatzbegrenzung 
·  kontrollierte Vergabe von Druckberechtigungen 

Die Abläufe im EDV-Raum und der Umgang mit IServ sind in einer Benutzerordnung durch die 
Fachkonferenz Informatik geregelt. Alle SchülerInnen und Eltern haben die Benutzerordnung er-
halten und akzeptiert. 

3. Software 

Alle ThinClients und PC`s haben MS-Office, Open Office und Firefox als Browser in der Grund-
ausstattung. Ferner sind Schullizenzen zur Lernsoftware der eingeführten Lehrwerke für die Fä-
cher Deutsch, Mathematik und Englisch vorhanden. Dieses Angebot wird ergänzt durch fachspe-
zifische Lernsoftware und Lernspiele. 

D IuK – Medien im Fachunterricht, zu beachtende Gef ährdungspotentiale 

1. Beispiele für den Einsatz informations- und komm unikationstechnischer Medien im Fach-
unterricht – Anregungen für die fachspezifischen Ko nzepte 

�  Das Internet als Kommunikationsmedium: 
Email-Kontakte im Fremdsprachenunterricht (Comenius), Anfragen an Institutionen und Ein-
richtungen 

�  Möglichkeiten der Informationsbeschaffung: 
Datenbanken, Lexika oder Karteien auf Datenträgern; Internetrecherche über Suchmaschi-
nen; Internetrecherche auf vorgegebenen Seiten, Foren, Newsgroups, Mailinglisten 

�  Einsatz von Lernprogrammen: 
insbesondere: Mathematik, Naturwissenschaften, Sprachen, GSW 

�  Möglichkeiten von Simulationen: 
insbesondere: Mathematik und Naturwissenschaften, Erdkunde, Wirtschaft 

�  Informationsverarbeitung, Dokumentation und Präsentation (vorhandene Programme) 
Textverarbeitung (Word), Tabellenkalkulation (Excel), Präsentationen (PowerPoint), Internet-
seiten erstellen (Webeditor, Bildbearbeitung); alternativ werden Open-Office-Programme ver-
wendet 

2. Risiken des Einsatzes von IuK - Medien ( + Gegenmaßnahmen) 

�  Die Verstärkung der Sinnesreizung kann zu einer Überreizung des Seh- und Hörsinns führen. 
Es besteht die Gefahr, dass die Aufmerksamkeitslenkung von Kindern und Jugendlichen zu-
nehmend durch Sinneserregung und weniger durch inhaltliche Orientierung bestimmt wird. 
+ Die Dauer der Nutzung von IuK-Medien ist an der Schule eher gering, daher können diese Symptome 

allein aus einer übermäßigen Nutzung im privaten Bereich stammen. 

+ Sollte ein solcher Fall festgestellt werden, sind unverzüglich die Erziehungsberechtigten zu informie-
ren. Die Beratungslehrer der Schule müssen informiert werden.  

+ Präventionsmaßnahmen bezüglich der außerschulischen Nutzung von IuK-Medien werden durch die 
geisteswissenschaftlichen Fächer erarbeitet und durchgeführt. 

�  Das Medienangebot mit seinen schnell wechselnden Reizen, mit seiner Fülle an Detailinfor-
mationen kann zu Überforderungen führen. 
+ Unterricht mit IuK-Medien muss so geplant und durchgeführt werden, dass durch eine altersgerechte 

und lernstandsgerechte Auswahl der Arbeitsmittel keine Überforderungen entstehen.  

�  Schüler haben, je nach ökonomischen und sozialen Bedingungen, unterschiedliche Zugangs- 
und Verarbeitungsmöglichkeiten. Dies kann zu Benachteiligungen führen. 
+ Dies darf oder muss nicht zwangsläufig als Risiko gesehen werden, man kann es auch als Aufforde-

rung verstehen. Gerade im Zuge von Chancengleichheit sollte die Schule Computer- und Internetnut-
zungsmöglichkeiten stärker in den Unterricht integrieren. 

�  Das Risiko, dass Schüler jugendgefährdende Seiten im Internet aufrufen oder Computer ma-
nipulieren. 
+ An unserer Schule verpflichten sich Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Erziehungsbe-

rechtigten, die Benutzerordnung der Computerräume einzuhalten. Bei Verstößen können neben dem 
Ausschluss aus dem Computerraum auch Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen wirksam werden; 
bei nachweislich durch Schüler verursachten Schäden werden die Erziehungsberechtigten haftbar 
gemacht. 
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3. Besonderheiten einer „Internet – Didaktik“ ( +  daraus resultierende Pflichten der Lehrkräfte) 

Folgende Faktoren müssen beim Einsatz des Internets im Unterricht berücksichtigt werden: 

�  Im Internet sind nahezu unbegrenzte Informationen zu finden. 
+ Die unterrichtende Lehrkraft hat die Aufgabe, diese Informationsflut durch geeignete Vorgaben 

(Links, Suchbegriffe etc.) oder die Nutzung der pädagogischen Oberfläche einzuschränken. Die Be-
nutzerordnung der Computerräume regelt Fälle, bei denen Schülerinnen oder Schüler ungewollt oder 
gewollt jugendgefährdende Seiten aufrufen. 

�  Die Informationen sind in der Regel didaktisch nicht aufbereitet. 
+ Die unterrichtende Lehrkraft hat die Aufgabe, eine Auswahl zu treffen, die dem Alter und dem Lern-

stand der Schülerinnen und Schüler gerecht wird (Links, Suchbegriffe, Suchstrategien etc.). 

�  Die Nutzung des Internets setzt technische Bedingungen voraus, die sowohl durch die Schü-
lerinnen und Schüler als auch durch die unterrichtende Lehrkraft beherrscht werden können 
müssen. 
+ Die unterrichtende Lehrkraft hat die Pflicht, sich über die Erfahrungen einer Schülergruppe mit dem 

Internet zu informieren und sich selbst in einen Stand zu setzen, der eine redliche Vermittlung der 
technischen Bedingungen ermöglicht. 

E Anlagen / Verweise 
1. Konzept für die Hardware und Netzwerkpflege an den Schulen des Landkreises Cuxhaven 
2. Fahrplan Neueinführung von Schulbüchern 
3. Schuleigene Lehrpläne für den ITG-Unterricht 
4. Förderkonzept: Förderung der Methodenkompetenz 
5. Förderkonzept: Förderung des Umgangs mit IT-Medien 
6. Benutzerordnung für die Kommunikationsplattform „IServ“ der Schule Am Dobrock 

2.8.5. Konzepte zur Qualitätssicherung im Unterricht – Bereich Lehrerprofessionalität 
1. Fortbildungskonzept 
Die Schule Am Dobrock hat ein Fortbildungskonzept beschlossen, das grundsätzliche Aus-
sagen zur Planung, Durchführung und Finanzierung von Fortbildungen enthält. Die Fortbil-
dungsplanung wird an die Jahresziele der Steuergruppe und der Fachkonferenzen gekoppelt. 
Die Schule führt regelmäßig schulinterne Lehrerfortbildungen zur Verbesserung der Unter-
richtsqualität durch. 
2. Beratung im Unterricht oder Kollegiale Evaluatio n (KoEV) 
Nach §43 Niedersächsisches Schulgesetz besucht und berät der Schulleiter die Lehrkräfte im 
Unterricht. Die Schulleitung der Schule Am Dobrock hat mit den Lehrkräften folgende Ab-
sprache zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben getroffen: 

a) Lehrkräfte, die an der Kollegialen Evaluation teilnehmen, arbeiten in Gruppen von vier bis fünf 
Teilnehmern zusammen und hospitieren mindestens einmal im Schuljahr bei jedem Teilnehmer. Im 
Anschluss an die Hospitation findet im Beisein eines Mitglieds der Schulleitung ein Beratungsge-
spräch statt. Das Ergebnis wird auf einem Protokollbogen festgehalten.  

b) Lehrkräfte, die nicht an der Kollegialen Evaluation teilnehmen, werden zum Zwecke der Beratung 
von der Schulleitung im Unterricht besucht. Im Anschluss an die Unterrichtsstunde findet ein Bera-
tungsgespräch statt. Das Ergebnis des Gesprächs wird auf dem Protokollbogen festgehalten. 

c) Jede Lehrkraft entscheidet sich für eine dieser Möglichkeiten der Unterrichtsbesuche. Ein Ein-
stieg in eine bestehende KOEV-Gruppe ist immer zu Beginn eines Schuljahres möglich. Ebenso 
kann zu Beginn eines Schuljahres die Mitarbeit in einer KOEV-Gruppe beendet werden. 

3. Vereinbarung über Mitarbeitergespräche 
Die Schulleitung bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mitarbeitergespräche an. Jede 
Mitarbeiterin / jeder Mitarbeiter führt im Abstand von ca. einem Jahr ein strukturiertes Mitar-
beitergespräch. Systematische Planungs- und Entwicklungsgespräche in der Schule sind re-
gelmäßig durchgeführte, planvoll gestaltete und konstruktive Gespräche mit dem Ziel, Ar-
beits-, Veränderungs- und Entwicklungsprozesse der Organisation Schule und ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter anzuregen, zu fördern, zu unterstützen, zu planen, zu begleiten und 
zu reflektieren. 

4. Vertretungskonzept 
Ausfallender Unterricht sollte möglichst sinnvoll für die Schüler/innen vertreten werden. 
Gleichzeitig sollte die Belastung des Kollegiums möglichst gerecht und gleichmäßig verteilt 
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sein. Diese Konstellation bedingt einige Absprachen, um die Planung des Vertretungsplans 
zügig und zuverlässig zu gewährleisten. 
Folgende Absprachen sind im Sinne des Wohlbefindens aller Schüler/innen und Lehrkräfte 
zu beachten: 

1. Krankmeldungen erfolgen entweder telefonisch beim Vertretungsplaner oder spätestens morgens 
um 7.15 Uhr in der Schule. 

2. Tagesausflüge und mehrtägige Klassenfahrten müssen eine Woche vorher beim Vertretungspla-
ner angemeldet werden. Das ersetzt nicht die Genehmigung durch die Schulleitung! 

3. Planbarer Unterrichtsausfall durch Fortbildungen, Praktikumsbetreuung usw. muss eine Woche 
vorher beim Vertretungsplaner angemeldet werden. 

4. Unterrichtsbesuche sollten nach Möglichkeit 10 Tage im Voraus angemeldet werden. 

Meldungen an den Vertretungsplaner müssen schriftlich auf Vordrucken im Lehrerzimmer 
eingetragen und in den entsprechenden Kasten unter dem Vertretungsplan hinterlegt werden. 
Jede Lehrkraft ist verpflichtet, sich morgens im Lehrerzimmer über den aktuellen Vertre-
tungsplan zu informieren. Es besteht außerdem die Möglichkeit den Plan für den aktuellen 
und den nächsten Tag über IServ im Internet aufzurufen. Um eine sinnvolle Vertretung zu 
gewährleisten wird der Plan nach folgender Hierarchie erstellt: 

a. Höchste Priorität haben freigesetzte Lehrkräfte, um Minusstunden zu vermeiden. 

b. An zweiter Stelle werden Lehrkräfte vorgeschlagen, die in dieser Klasse unterrichten und eine 
Freistunde haben. Dabei hat die Möglichkeit den Unterricht innerhalb einer Woche zu tauschen Vor-
rang vor einer Plusstunde. 

c. Dann folgen Lehrkräfte, die das ausfallende Fach unterrichten. 

d. Erst danach werden alle anderen Lehrkräfte im Programm angezeigt, wobei die Reihenfolge nach 
dem aktuellen Plus- oder Minusstundenkontingent festgelegt ist. 

Neben dem aktuellen Stundenkontingent ist für den jeweiligen Planer auch immer die Anzahl 
der in der laufenden Woche bereits erteilten Vertretungsstunden sichtbar. 
Die Entscheidung, welche Lehrkraft tatsächlich eingesetzt wird, trifft der Vertretungsplaner 
unter Berücksichtigung aller Informationen. 
Wenn Lehrkräfte am Ende des Schuljahres mehr als 40 Plusstunden angesammelt haben, 
ergibt sich daraus im folgenden Schuljahr eine Unterrichtsstunde weniger. Bei 20 Minusstun-
den ergibt sich eine Halbjahresstunde mehr. 

2.8.6. Evaluationsergebnisse und Maßnahmen 
1. Selbstevaluation von Unterricht und Schulentwick lung: SEIS 
Gemäß §32 des Niedersächsischen Schulgesetzes überprüft und bewertet die Schule jährlich 
den Erfolg ihrer Arbeit. Sie plant Verbesserungsmaßnahmen und führt diese nach einer von 
ihr festgelegten Reihenfolge durch. 
Im Schuljahr 2007/2008 erhielt die Steuergruppe von der Gesamtkonferenz den Auftrag, ein 
geeignetes Instrument zur Selbstevaluation auszusuchen, die erste Selbstevaluation zu pla-
nen und durchzuführen. Auf Vorschlag der Steuergruppe wurde SEIS implementiert und wird 
seit dem Schuljahr 2008/2009 durchgeführt. Auf Beschluss der Gesamtkonferenz werden 
SchülerInnen und Eltern der Jahrgänge 7 und 9 beider Schulformen jedes Schuljahr im Feb-
ruar befragt. 
SEIS bietet die Möglichkeit, durch die Ergänzung des standardisierten Fragebogens um zehn 
individuelle Items, aktuelle Entwicklungen aus dem Schulleben evaluieren zu lassen. Im 
Schuljahr 2008/2009 lag der Schwerpunkt dieses individuellen Teils auf der Akzeptanz des 
Trainingsraums (siehe Kapitel 2.4.2), 2010/2011 auf der Akzeptanz des Methodenkonzepts 
(siehe Kapitel 2.5.1) und 2011/2012 auf einer Bewertung des neu eingeführten Doppelstun-
denmodells. 
Folgende Ergebnisse und Maßnahmen ergaben sich aus den bisher durchgeführten Evalua-
tionen: 
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2008/2009: Die Schule schneidet insgesamt gut bis s ehr gut ab 

Problemfelder Maßnahmen 

Informationsfluss zu 
Schülern und Eltern 

�  Einrichtung des Infopoints in der Schule 
(Vertretungsplan, Info-Ticker) 

�  Neugestaltung und Ausbau der Schulhomepage 

�  Ausweitung des Umfangs des Schultimers 

�  Erhöhung der Anzahl und des Umfangs der schriftlichen Elterninfor-
mationen 

�  Bewerbung als Pilotschule für das Hardwarekonzept des Landkreises 
Cuxhaven: IServ als pädagogische Benutzeroberfläche und Informa-
tionsmittel. 

Individuelle Förde-
rung und Forderung 

�  Mehr Feedback und Wertschätzung an die SchülerInnen 

�  Auftrag an die Fachkonferenzen der Hauptfächer: verbindliche An-
schaffung von Arbeitsheften mit Lernsoftware; Neugestaltung der 
Förderkonzepte auf Basis binnendifferenzierten Unterrichts 

�  Prüfung einer Umwandlung der Schule in eine offene Ganztagsschule 
(negativ: Problem mit Honorarkräften, Förderung auf freiwilliger Basis 
wird kritisch gesehen) 

Zeitmangel / Schule 
als Lebensraum 

�  Planung von Rhythmisierung im Doppelstundensystem 

�  Planung von Veränderungen im Gebäude 

�  Prüfung einer Umwandlung der Schule in eine offene Ganztagsschule  

�  Durchführung eines Zukunftsforums: Breitgefächerte, Wunschliste 
besonders zur Schule als Lebens- und Lernraum 

�  Umsetzung: Arbeitsmöglichkeiten im Forum; Garten der Ruhe für äl-
tere Schüler 

2009/2010: Die Schule schneidet insgesamt gut bis s ehr gut ab 

Problemfelder Maßnahmen 

Zeitdruck, Zeitman-
gel 

�  Einführung von Rhythmisierung zum Schuljahr 2010/2011 

�  Ruheraum für Lehrkräfte 2010 

�  Umwandlung des Rektorenzimmers in eine Lehrerbibliothek; Schaf-
fung von drei zusätzlichen PC-Arbeitsstationen für Lehrkräfte 

Schullaufbahn und-
weiterer Bildungs-
weg; 

Schülerberatung und 
Betreuung 

�  Erstellung eines umfangreichen Beratungskonzeptes (siehe Kap. 
2.7.4) 

�  Aufnahme von Kriterien für Versetzungen, Übergänge und Abschlüs-
se in den Schultimer 

�  Einrichtung eines Beratungspunktes in der Aula 

�  Weiterer Ausbau der Schulhomepage 

Schule als Lebens-
raum 

�  Fortsetzung der Maßnahmen aus 2008/2009 

�  Viele Bedingungen sind nicht zu erfüllen, weil dies nur im Ganztags-
betrieb möglich ist 

Sicherheitsgefühl der 
SchülerInnen 

�  Gestaltung eines Fragebogens speziell zum Sicherheitsgefühl der 
SchülerInnen durch die Steuergruppe 

�  Schülerbefragung zum Sicherheitsgefühl 

�  Ergebnis: Das geringe Sicherheitsgefühl der Schüler wird nicht durch 
schulinterne Faktoren verursacht (Zukunftsangst, Amokangst) 
Innerhalb der Klassen/der Schule fühlen sich die Schüler sehr sicher. 
Es gibt kein allgemeines Bedrohungsgefühl von Mobbing, Gewalt, ... 

Für die Durchführung von SEIS im Schuljahr 2010/11 (Februar 2011) liegen noch keine Er-
gebnisse vor. 
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2. Niedersächsische Schulinspektion 
Die Schulinspektion wurde im September 2011 durchgeführt. Alle Beteiligten zeigten sich mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Qualitätsprofil in der Kurzform: 

 
Im Teilbereich 2 (Schuleigenes Curriculum) wurde das Ausschlusskriterium verfehlt, weil in 
nicht allen Kurzfächern schuleigene Lehrpläne auf Basis der Kerncurricula vorlagen. Die 
Schule Am Dobrock hat die Priorität auf das „Konzept zur Qualitätsentwicklung in der Fach-
konferenz“ gelegt, das als „hervorragend“ bewertet wird. 
Die folgende Grafik zeigt, dass die Schule Am Dobrock im Bereich des schuleigenen Curricu-
lums trotz der normierten Bewertung eine besondere Stärke hat: 
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Im Teilbereich 12 (Kooperation mit anderen Schulen und externen Partnern) wird ebenfalls 
das Ausschlusskriterium verfehlt, weil die Art und Weise der Kooperation mit den vier Grund-
schulen nicht der Norm entspricht. 
Insgesamt schneidet die Schule Am Dobrock bei 36 der 90 Kriterien mit (4) stark, bei 44 der 
90 Kriterien mit (3) eher stark als schwach, bei 9 der 90 Kriterien mit (2) eher schwach als 
stark und bei keinem Kriterium mit (1) schwach ab. 
Zusammenfassung, Zitat aus dem Inspektionsbericht: 

„Die Schule Am Dobrock in Cadenberge ist eine Schule mit besonders vielen Stärken. Sieben der 15 
Qualitätskriterien werden mit 4 - „stark“ bewertet. Weitere sechs stellen mit der Bewertung 3 „eher 
stark als schwach“ abgesicherte Bereiche dar. Außerhalb der Unterrichtsbeobachtung werden insge-
samt nur fünf Teilkriterien mit „trifft nicht zu“ bewertet. Die Qualitätskriterien 2 und 12 werden mit 2 - 
„eher schwach als stark“ bewertet. Hier wurden jeweils die Ausschlusskriterien 2.1 (Schuleigene Ar-
beitspläne) und 12.1 (Zusammenarbeit mit den Grundschulen) als Verbesserungsbereiche identifi-
ziert und mit „trifft nicht zu“ bewertet. Alle anderen Teilkriterien diesen beiden Qualitätskriterien sind 
positiv, vielfach sogar mit „trifft in besonderem Maße zu“ bewertet. 

Methodenkonzept, Medienkonzept, Berufsorientierung, Unterrichtsklima, Schülerberatung und -
betreuung, Schulklima und Schulleben, Schüler- und Elternbeteiligung, Führungsverantwortung der 
Schulleitung, Schulmanagement und die systematische Schul- und Qualitätsentwicklung sind Berei-
che, in denen die Schule Am Dobrock besondere Stärken entwickelt hat. 

Der Unterricht stellt mit Bewertungen 3 - „eher stark als schwach“ in den Qualitätskriterien 3 bis 5 
und einem starken Unterrichtsklima einen abgesicherten Bereich dar. Zielorientierung und das Ver-
mitteln der Leistungserwartung (Teilkriterium 3.1), selbstständiges Lernen (Teilkriterium 5.2) und die 
selbstständige Mediennutzung durch die Schülerinnen und Schüler (Teilkriterium 5.4) fand jeweils in 
gut der Hälfte der eingesehenen Sequenzen statt, sodass hier die Normierung von 75% verfehlt wur-
de. Die damit in engem Zusammenhang stehende innere Differenzierung (Teilkriterium 4.4) wurde 
deutlich unter der Norm liegend vorgefunden. Nur in etwas mehr als jeder vierten Einsichtnahme 
wurden entsprechende Elemente vorgefunden. 

Den engagierten Lehrkräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der starken Schulleitung wird es 
gelingen, unter angemessener Berücksichtigung der Arbeitsbelastung aller Beteiligten und mit einer 
angesichts des Ergebnisses zu vertretenen Gelassenheit, Verbesserungen in den angesprochenen 
Bereichen zu erzielen.“ 

Es folgt eine Übersicht der neun mit „eher schwach als stark“ bewerteten Items und Maß-
nahmen, die bisher geplant oder bereits umgesetzt worden sind: 



Schulprogramm und pädagogisches Konzept der Schule Am Dobrock 47 

 

Problemfeld Maßnahmen 

2.1 Die Fachkonferenzen der 
Schule haben schuleigene Ar-
beitspläne erstellt, auf die sich 
der Unterricht bezieht. 

�  Alle fehlenden Lehrpläne sind im Rahmen des Konzepts 
zur Qualitätssicherung in der Fachkonferenzarbeit (siehe 
Kapitel 2.8.3) bereits als Jahresziele für 2010/2011 formu-
liert. 

�  Der Entwurf einer nachhaltigen und alltagstauglichen Pro-
zesssteuerung hatte für die Schule Vorrang. 

3.1 Die Lehrkräfte sorgen dafür, 
dass die Ziele des Unterrichts 
bzw. die Leistungserwartungen 
deutlich werden. 

�  Im Rahmen der Beratungsbesuche durch den Schulleiter 
und im Rahmen der Kollegialen Evaluation (KoEv) wird be-
sonders auf die Zieltransparenz eingegangen (siehe Kapi-
tel 2.8.5, 3.) 

4.4 Der Unterricht berücksichtigt 
die unterschiedliche Leistungs-
fähigkeit und das unterschiedli-
che Lerntempo der Schülerin-
nen und Schüler. 

�  „Binnendifferenzierung“ ist Thema einer ganztägigen schul-
internen Lehrerfortbildung am Ende der Sommerferien 
2011. 

�  Im 9. und 10. Jahrgang der Realschule werden zum Schul-
jahr 2011/2012 Fachleistungskurse in den Fächern Eng-
lisch und Mathematik eingerichtet, um dem weiten Leis-
tungsspektrum in der Realschule gerecht zu werden (vergl. 
Kapitel 2.7.1 und 2.7.2) 

�  Der Schulvorstand der Schule Am Dobrock hat im Januar 
2011 einstimmig beschlossen, dass der Schulträger die 
Umwandlung der HRS Cadenberge in eine Oberschule be-
antragen möge. Der Landkreis Cuxhaven hat diesen An-
trag bereits gestellt. 
In Oberschulen sind äußere Differenzierungsmaßnahmen 
voraussichtlich leichter umzusetzen. 

5.2 Die Lehrkräfte fördern 
selbstständiges Lernen. 

�  Zu diesem Themenbereich hat die Schule bereits im Au-
gust 2010 eine ganztägige Fortbildung durchgeführt, um 
nach der Umstellung auf Doppelstunden kooperative Lern-
formen in eine sinnvolle Rhythmisierung des Unterrichts 
stärker einfließen zu lassen. 

�  Die Förderung des selbstständigen Lernens konnte laut In-
spektion in der Hälfte der Unterrichtseinsichtnahmen beo-
bachtet werden. Dieser Wert dürfte inzwischen wesentlich 
höher liegen. 

5.6 Die Lehrkräfte fördern die 
Nutzung angemessener Medien, 
insbesondere der 
IuKTechnologie im Lernprozess. 

�  Dies ist bisher ein Ausstattungsproblem, weil in den Klas-
senräumen keine vernetzten PC´s und nur wenige Präsen-
tationsmedien vorhanden sind. 

�  Im Medienkonzept der Schule (siehe Kapitel 2.8.4) ist seit 
2008 ein eindeutiger Weg zur Weiterentwicklung der Schu-
le festgelegt: Nach dem Bau des 3. EDV-Raums und der 
Installation von IServ im Schuljahr 2010/2011 werden 
2012/2013 die Weichen für die Vernetzung des Gebäudes 
gestellt. 

8.3 Die Schule hat ein Konzept 
zum Erkennen und zur Förde-
rung leistungsschwacher Schü-
lerinnen und Schüler eingeführt. 

�  Aufgrund der fehlgeschlagenen Binnendifferenzierung 
(vergl. 4.4) wurden die Förderkonzepte der Hauptfächer 
nicht anerkannt, die sich stark auf binnendifferenzierende 
Maßnahmen stützten. 

�  Dies Ergebnis entspricht dem von SEIS aus 2008/2009 
und 2009/2010 und wird von den Werten zur Durchlässig-
keit untermauert (siehe Kapitel 2.7.1). 

�  Im November 2010 wurde gemeinsam mit den Grundschu-
len ein System der Diagnose und individuellen Förderung 
entwickelt, das nach Klasse 4, 6, und 8 auf Basis der Dop-
peljahrgänge der Kerncurricula durchgeführt wird. 

�  Der Schulvorstand der Schule Am Dobrock hat im Januar 
2011 einstimmig beschlossen, den Schulträger um die 



Schulprogramm und pädagogisches Konzept der Schule Am Dobrock 48 

 

Umwandlung der HRS Cadenberge in eine Oberschule zu 
bitten, die als teilweise offene Ganztagsschule geführt wird. 

�  Die Förderkonzepte der Hauptfächer wurden bereits da-
hingehend überarbeitet, dass für den Fall der Genehmi-
gung der teilw. offenen Ganztagsschule in jedem Jahrgang 
ein doppelstündiges  Diagnose/Förder-/Forderband ange-
boten wird. 

8.4 Die Schule hat ein Konzept 
zum Erkennen und zur Förde-
rung leistungsstarker Schüle-
rinnen und Schülern sowie von 
bes.  Begabungen eingeführt. 

�  Siehe 8.3 

�  Parallel zu den Diagnose- und Förderangeboten soll es 
Unterrichtsangebote für leistungsstarke SchülerInnen ge-
ben. 

12.1 Die Schule arbeitet mit den 
Grundschulen zur Förderung ei-
nes problemlosen Übergangs 
der Schülerinnen und Schüler 
zusammen. 

�  Die Schule Am Dobrock hat im November 2010 mit den 
vier Grundschulen vereinbart, im Laufe des Schuljahres 
2010/2011 eine schriftliche Kooperationsvereinbarung zu 
erarbeiten. 

�  Teil dieser Vereinbarung ist ein bereits vollständig vorlie-
gendes Diagnoseverfahren: 
- Festlegung von Basiskompetenzen zum Übergang nach  
  Klasse 4 (mit den Fachkonferenzen der GS´n abge-
stimmt) 
- Gestaltung von Diagnosetests auf Grundlage der Basis 
  kompetenzen 
- EDVgestützte individuelle Förderverfahren 

�  Die Kooperationsvereinbarung wird alle Schritte der Ko-
operation von der Informationsveranstaltung in Klasse 3 bis 
zur Rückmeldung des Lernerfolgs an die Lehrkräfte der 
ehemaligen 4. Klassen am Ende der 5. Klasse beinhalten. 

15.7 Die Schule hat Maßnahmen 
zur Personalentwicklung einge-
leitet bzw. durchgeführt (z.B. 
Personalentwicklungsgespräche 
mit den Lehrkräften und päda-
gogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern). 

�  Im Dezember 2010 hat die Schulleitung nach dem Besuch 
einer entsprechenden Fortbildung systematische Mitarbei-
tergespräche eingeführt. 

�  Wichtiger Unterschied zu den üblichen, anlassbezogenen 
Gesprächen ist ein klar strukturierter Verlauf, ein Protokoll 
und eine festgelegte Rückmeldungskultur (vergl. Kapitel 
2.8.5, Punkt 4.) 

3. Interne Projektevaluationen/Evaluationen von Org anisationsabläufen 
Die Schule Am Dobrock führt regelmäßig Evaluationen zu Projekten oder Organisationsab-
läufen durch. Beispiele: 
�  Evaluation der Fachkonferenzarbeit (vor der Erarbeitung des Konzepts zur Qualitätssicherung in 

der Fachkonferenzarbeit) 

�  Evaluation der Ausbildungsforen 2007 und 2009 (Fragebögen für SchülerInnen und Vertreter der 
Betriebe) 

�  Evaluation des Systems der Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten usw. 

Die Ergebnisse führten jeweils zur Optimierung interner Organisationsabläufe, bilden jedoch 
im Vergleich zu SEIS und zur Schulinspektion keine Grundlage für eine übergeordnete, struk-
turverändernde Schulentwicklung. 

2.8.7. Aus Evaluationsergebnissen werden Entwicklungsziele: Oberschule + teilw. offene GTS 
Gemeinsam mit den Ergebnissen von SEIS und den Ergebnissen der Schulinspektion bildet 
die in Kapitel 2.7 vorgenommene Analyse zur Durchlässigkeit des Bildungswegs und zum 
Anwahlverhalten der Eltern die Grundlage für die weitere Entwicklung der Schule Am Dob-
rock. 
Dabei muss zwischen Problemfeldern unterschieden werden, die innerhalb der bestehenden 
Strukturen einer Haupt- und Realschule, die als Halbtagsschule geführt wird, auflösbar sind, 
und solchen Problemfeldern, die grundsätzlich andere Strukturen benötigen, um zu einer wei-
terführenden Lösung zu kommen. 
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SEIS und Schulinspektion liefern für einige Bereiche deckungsgleiche Ergebnisse, die drin-
genden Handlungsbedarf aufzeigen, nämlich: 
�  Binnendifferenzierung 

�  Förderung und Forderung 

�  Zeitmangel/Zeitdruck (auch zur Förderung) 

�  Schule als Lebensraum (= Öffnung der Schule für Freizeitaktivitäten, Gestaltung des Schulgebäu-
des und des Schulgeländes) 

Hinzu kommt die fehlende Durchlässigkeit nach oben. Im Gegensatz zu allen anderen Prob-
lemfeldern – die bereits schnell nach der Evaluation angegangen und gelöst werden konnten 
– stößt unsere HRS mit ihrem weiten Schülerspektrum im Halbtagsbetrieb hier an ihre struk-
turellen Grenzen. 
Bereits 2008 hat die Steuergruppe die Einführung einer offenen Ganztagsschule angedacht, 
ist aber aufgrund der schwierigen Honorarkräftesituation im strukturschwachen Einzugsgebiet 
zu dem Schluss gekommen, dass Aufwand und Nutzen gemessen an unserem Anspruch in 
einem ungünstigen Verhältnis stehen. 
Mit der Vorlage des Gesetzesentwurfs zur Oberschule wurde es wieder möglich, eine teilwei-
se offene Ganztagsschule zu beantragen. Zudem bietet die Oberschule die Möglichkeit integ-
rativen Unterrichts und eines durchlässigen Kurssystems, erfüllt also auch die für einen 
durchlässigen Bildungsweg notwendigen Strukturen (siehe Kapitel 2.7.2). 
Die Gremien der Schule Am Dobrock haben sich mit großer Mehrheit für die Beantragung 
entschieden, weil die als teilweise offene Ganztagsschule geführte Oberschule Lösungsan-
sätze für alle strukturbedingten Problemfelder bietet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezogen auf die dem Schulprogramm zur Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags  
zugrunde liegenden Felder der Förderung gibt es eine Fülle weiterer Vorteile, die konzeptio-
nell in das aufsteigende Ganztagsgebiet eingearbeitet werden müssen. Es folgen einige Bei-
spiele. 
Förderung der Übernahme von Verantwortung 

�  Die Einführung der Profile in R9/10 schwächt das WPK-Angebot im Bereich „Übernahme 
von Verantwortung“ (siehe Kapitel 2.4.1). Diese Angebote könnten zukünftig als Projekte 
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im Ganztagsbereich verankert werden. Die Freiwilligkeit der Teilnahme wertet die zurzeit 
im WPK-Bereich angebotenen Kurse „Streitschlichter“, „Schüler helfen Schülern“ und 
„Schule ohne Rassismus“ auf. 

�  Insbesondere der jetzige WPK „Schüler helfen Schülern“ kann zu einer durch SchülerIn-
nen organisierte Hausaufgabenhilfe ausgebaut werden. 

Förderung des sozialen Lernens 

�  Durch das Angebot eines Mittagessens kann die Bedeutung einer regelmäßigen gemein-
samen Mahlzeit für die Qualität von Beziehungen deutlich gemacht werden. 

Förderung der Berufsorientierung 

�  Die im kommenden Schuljahr startende Schülerfirma erhält die Möglichkeit der Weiterar-
beit am Nachmittag. Kooperationen mit Betrieben aus dem schulischen Umfeld werden 
erleichtert. 

�  Die Öffnung der Schule hin zu einer engeren Kooperation mit Betrieben zur Berufsorien-
tierung und Berufsbildung wird generell einfacher. 

�  Die Kooperation mit der BBS Cadenberge kann auf den Nachmittag ausgedehnt werden. 

2.8.8. Ganztagsschule als Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen 
Neben der Behebung struktureller Schwierigkeiten ist die teilweise offene Ganztagsschule 
vor allem auch als Reaktion auf vielschichtige gesellschaftliche Veränderungen zu begrüßen, 
die sich auch in unserem ländlichen Raum auswirken. 
Die Strukturen vieler Familien und damit die Lebensbedingungen unserer Schülerinnen und 
Schüler wurden erheblich beeinflusst und verändert. In vielen Familien sind beide Eltern be-
rufstätig, ein großer Teil unserer Schülerinnen und Schüler lebt mit nur einem Elternteil zu-
sammen. Viele unserer Schülerinnen und Schüler wachsen als Einzelkinder ohne Geschwis-
ter auf. Aufgrund der Berufstätigkeit vieler Eltern sind viele Schülerinnen und Schüler - sofern 
keine alternative Betreuungsmöglichkeit gefunden wird - nachmittags weitgehend auf sich al-
lein gestellt. Viele Schülerinnen und Schüler haben keine Gelegenheit, ein warmes Mittages-
sen einzunehmen. 
Mit Sorge beobachten die Lehrkräfte Tendenzen, die den pädagogischen Bemühungen der 
Schule zuwiderlaufen; von fehlender Zuwendung bei Schulproblemen und der Aufarbeitung 
des Schulalltags über fehlende Hilfestellung bei Hausaufgaben bis hin zu Vernachlässigungs-
tendenzen in Einzelfällen. 
Um diesen Problemen zu begegnen und den oben beschriebenen Zielen des Schulpro-
gramms mit den Evaluationsergebnissen gerecht werden zu können, ist nach Auffassung der 
Gremien der Schule Am Dobrock die Möglichkeit des Ganztagsbetriebes, Unterricht und an-
dere Angebote über den Unterrichtsvormittag hinaus anzubieten, besonders förderlich und 
geeignet.  
Der Ganztagsbetrieb soll eine spürbare Entlastung der Elternhäuser und eine spürbare Ent-
lastung für das Lernen auf Seiten der Schülerinnen erreichen. 
Die einzelnen Angebote werden in Kapitel 3 näher beschrieben. 
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3. Die Arbeit in der teilweise offenen Ganztagsschu le 
In den Kapiteln 2.8.7 und 2.8.8 (S. 48ff) wird zusammengefasst dargestellt, welche Motive die Schule 
Am Dobrock zur Beantragung einer teilweise offenen Ganztagsschule bewogen haben. Ferner sind 
die damit verbundenen Ziele der Schule dargestellt und durch Evaluationsergebnisse abgesichert. 
Die Umwandlung von einer HRS im Halbtagsbetrieb in eine Oberschule mit teilweise offenem Ganz-
tagsangebot ist ein komplexer Vorgang, auch wenn dieser aufsteigend mit dem 5. Jahrgang des 
Schuljahres 2011/2012 beginnen soll. Die im Kapitel 3 vorliegende Gliederung wird mit den ersten Er-
fahrungen und Evaluationsergebnissen überprüft und ggf. verändert werden müssen. 

3.1. Organisation und Rhythmisierung 

3.1.1. Umsetzung einer pädagogischen Rhythmisierung 
Die Schule Am Dobrock plant spätestens mit dem Aufsteigen der Ganztagsschule in den 7. 
Schuljahrgang an vier Nachmittagen (vorher an drei Nachmittagen) Angebote zu machen. 
Davon sind zwei Nachmittage verpflichtend und einer bzw. zwei Nachmittage freiwillig. 
Die Organisationsform der teilweise offenen Ganztagsschule ermöglicht eine Rhythmisierung 
des Schultages, so dass sowohl Unterricht, angeleitete Freizeit in Form von Arbeitsgemein-
schaften, Arbeits- und Übungsstunden und besondere Formen des Unterrichts sowohl am 
Vormittag, als auch am Nachmittag stattfinden können. 
An einem verpflichtenden Nachmittag in der der Woche sollen die Lehrerteams der Hauptfä-
cher zur individuellen Förderung und Forderung mit den SchülerInnen zusammenarbeiten, 
damit am Vormittag die EDV-Räume nicht blockiert werden. 
An einem weiteren verpflichtenden Nachmittag soll über die Mittagspause hinweg Klassen-
lehrerunterricht stattfinden. Dies kann mit der Sozialtrainingsstunde LionsQuest verknüpft 
werden. 
An der angeleiteten Freizeit kann an einem oder zwei weiteren Nachmittagen freiwillig teilge-
nommen werden. 
Der Schultag wird in Abhängigkeit von den Busfahrplänen voraussichtlich folgendermaßen 
strukturiert: 

Stundenplan 1 (Start!)  Stundenplan 2 

7:35 - 9:05 
(Stunde 1-2) 

   
7:35 - 9:05 

(Stunde 1-2) 

1. Pause 25 min  25 min 1. Pause 

9:30 - 11:00 
(Stunde 3-4) 

   
9:30 - 11:00 
(Stunde 3-4) 

2. Pause 20 min  20 min 2. Pause 

11:20 - 12:05 
(Stunde 5) 

  
 

11:20 - 12:50 
(Stunde 5-6) 

12:05 – 12:45 
(Mittagspause) 

40 min 
 

 

45 min 
12.50 – 13.35 
(Mittagspause) 

12:45 - 13:45 
(Stunde 6) 

AuÜ  

Pause 5 min  

13:50 - 15:20 
(Stunde 7-8) 

  
AuÜ 

13:35 - 14:35 
(Stunde 7) 

 
14:35 – 15.20 

(Stunde 8) 

Je nach Jahrgangsstufe und Belegung der Mensa der Schule werden den Klassen die Stun-
denpläne 1 und 2 zugewiesen. In den ersten Schuljahren werden wir uns aufgrund des 
Herauswachsens der Halbtagsschule am Schulschluss 12.50 Uhr orientieren müssen. 
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3.1.2. Mittagessen 
In der Mittagspause wird ein warmes Mittagessen in der Schulmensa angeboten. Das Es-
sensangebot ist für alle Schülerinnen und Schüler der Schule zugänglich. Vorgesehen ist die 
Sicherung eines reichhaltigen und ausgewogenen Essensangebotes zu einem angemesse-
nen Preis mit täglich mindestens drei Wahlmöglichkeiten. 
Unser Mittagessenangebot soll neben der Chance des sozialen Lernens eine Familien ent-
lastende und ergänzende Funktion haben. Das gemeinsame Mittagessen in der Schule soll 
pädagogisch so strukturiert werden, dass alle Teilnehmer an der Organisation und am Ablauf 
Anteil nehmen. Dazu gehören vor- und nachbereitende Arbeiten des Tischdienstes beim Ent-
sorgen von Speiseresten und Müll, das Beachten der Tischregeln und eine Beteiligung an 
der Essenauswahl. 
Die Mittagspause findet an den Tagen mit verbindlichem Nachmittagsunterricht in der Zeit 
von 12.05 bis 13.10 Uhr oder 12.50 bis 14.00 Uhr, an den Tagen mit freiwilligen Nachmit-
tagsangeboten in der Zeit von 12.55 bis 14.00 Uhr statt. An einem Tag mit verbindlichem 
Nachmittagsunterricht essen alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 gemein-
sam mit ihrer Lehrerin bzw. ihrem Lehrer im Klassenverband in der Schulmensa. Dabei ist 
der Kauf des Essens nicht verpflichtend, wohl aber die Teilnahme am gemeinsamen Mittags-
tisch. 
Die Steuergruppe der Schule Am Dobrock hat den Auftrag, diese Vorgehensweise gemein-
sam mit Eltern und SchülerInnen weiter zu entwickeln und ein angemessenes Angebot aus-
zuwählen. Zudem müssen die Schulregeln um den Bereich „Mittagessen“ erweitert werden. 

3.1.3. Hausaufgabenkonzept 
Die Gesamtkonferenz der Schule Am Dobrock hat ein Hausaufgabenkonzept beschlossen. 
Die Steuergruppe der Schule hat den Auftrag, dieses Konzept unter folgenden Gesichtspunk-
ten an den Ganztagsbetrieb anzupassen: 

�  Im Ganztagsschulbetrieb werden Hausaufgaben durch Übungsaufgaben, die in der Regel 
in der Schule erledigt werden sollen, ersetzt. Es ist anzustreben, dass diese Aufgaben an 
allen Tagen mit Ganztagsunterricht weitestgehend in der Schule erledigt werden. Haus-
aufgaben können weiterhin an Tagen mit unterrichtsfreiem Nachmittag erteilt werden. 

�  Schaffung eines Angebots geeigneter beaufsichtigter Arbeitsplätze in der Aula oder in 
Klassenräumen und Bereitstellung geeigneter Hilfsmaterialien wie Lexika und Nach-
schlagewerke, PC-Zugang (Vernetzung!) 

�  Aufbau eines Helfersystems zur gegenseitigen Schülerhilfe (basierend auf dem WPK 
„Schüler helfen Schülern“) 

�  Schaffung von Hilfsangeboten durch geeignetes Personal - möglichst für alle in Frage 
kommenden Unterrichtsfächer 

�  Angebote der Schulsozialpädagogin 

�  Anfertigung von Hausaufgaben in Arbeits- und Übungsstunden 
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3.2. Unterrichtsangebote mit verpflichtender Teilna hme 

3.2.1. Die Stundentafel der Oberschule (teilweise offene Ganztagsschule) 
Die Schule Am Dobrock hat sich für die Ausgestaltung zweier schulzweigbezogener Stun-
dentafeln entschieden, in denen zwei Nachmittage mit verpflichtender Teilnahme berücksich-
tigt werden. In den Jahrgängen 5/6 ist nach diesen Stundentafeln auf Beschluss des Schul-
vorstands jahrgangsbezogener Unterricht (j) möglich. 

Hauptschulzweig 

Fachbereich Schuljahrgänge Gesamt- 
stunden  

Fach 5 6 7 8 9 10 5-10 

Fachbereich Sprachen  

Deutsch 6 6 5 5 5 5 32 

1. Fremdsprache 4 4 4 4 4 4 24 

2. Fremdsprache - + + + + +   

Fachbereich Mathematik-Naturwissenschaften  

Mathematik 6 6 5 5 5 5 32 

Physik 

3- 3 4 2 4 4 20 Chemie 

Biologie 

Informatik - + + + + +   

Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde  

Geschichte 2 1 

3 3 3 3 18 Politik - - 

Erdkunde 1 2 

Fachbereich Arbeit/Wirtschaft - Technik  

Wirtschaft 

- 

- 

2 1 

2 2 

7 Technik 
+ + + 

Hauswirtschaft 

Praxistag an der BBS - - - 6 - - 6 

Fachbereich musisch - kulturelle Bildung  

Musik 

3 3 

0 0 2 2 

10 
Kunst 

Gestaltendes Werken 
+ + + + 

Textiles Gestalten 

Religion / Werte und Normen 2 2 2 2 2 2 12 

Sport 2 2 2 2 2 2 12 

Verfügungsstunden - - - - - - 0 

Wahlpflichtunterricht / Schülerfirma - 2 2 - 2 2 8 

Kompetenzorientierter Unterricht / Förderunterricht  / Forderunterricht 

Sozialtrainingsstunde LQ 1 1 - - - - 2 

Methodenlernstunde SMC 1 1 1 1 1 1 6 

Medienerziehung / ITG 1 1 1 - - - 3 
Diagnose + Förderung/Forderung 
 + 2. WPK - - 2 - 1 1 4 

Arbeits- und Übungsstunden 1 1 1 2 1 1 7 

Pflichtstunden pro Schülerin und 
Schüler 

33 34 34 34 34 34 203 
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Realschulzweig 

Fachbereich Schuljahrgänge Gesamt- 
stunden  

Fach 5 6 7 8 9 10 5-10 

Fachbereich Sprachen  

Deutsch 6 4 4 4 4 4 26 

1. Fremdsprache 4 4 4 4 4 4 24 

2. Fremdsprache - + + + + +   

Fachbereich Mathematik-Naturwissenschaften  

Mathematik 6 4 4 4 4 4 26 

Physik 

3- 3- 3 2 4 4 19 Chemie 

Biologie 

Informatik - + + + + +   

Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde  

Geschichte 2 1 

3 3 3 3 18 Politik - - 

Erdkunde 1 2 

Fachbereich Arbeit/Wirtschaft - Technik  

Wirtschaft 

- 

- 

+ 4 

2 2 

8 Technik 
+ + + 

Hauswirtschaft 

Fachbereich musisch - kulturelle Bildung  

Musik 

3 3 

2 2 2 2 

14 
Kunst 

Gestaltendes Werken 
+ + + + 

Textiles Gestalten 

Religion / Werte und Normen 2 2 2 2 2 2 12 

Sport 2 2 2 2 2 2 12 

Verfügungsstunden - - - - - - 0 

Wahlpflichtunterricht / Profile  - 4 4 4 4 4 20 

Kompetenzorientierter Unterricht / Förderunterricht  / Forderunterricht 

Sozialtrainingsstunde LQ 1 1 - - - - 2 

Methodenlernstunde SMC 1 1 1 1 1 1 6 

Medienerziehung / ITG 1 1 1 1 - - 4 
Diagnose + Förderung/Forderung 
 + 3. WPK - 1 2 - 2 2 7 

Arbeits- und Übungsstunden 1 1 2 1 - - 5 

Pflichtstunden pro Schülerin und 
Schüler 33 34 34 34 34 34 203 

 

Im Schuljahr 2011/2012 soll im 5. Jahrgang aufgrund der vielen kurzfristigen Veränderungen 
am schulzweigbezogenen Unterricht festgehalten werden. Es wird allerdings ein durchlässi-
ges Kurssystem in den Hauptfächern eingerichtet. 
Der Schulvorstand der Oberschule wird im Schuljahr 2011/2012 darüber entscheiden, wie in 
Zukunft der Unterricht in der 5. und 6. Jahrgangstufe organisiert werden soll: 

�  überwiegend jahrgangsbezogen; 
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�  überwiegend jahrgangsbezogen, aber kursdifferenziert in den Hauptfächern; 

�  ausschließlich schulzweigbezogen; 

�  schulzweigbezogen mit durchlässigem Kurssystem in den Hauptfächern; 

�  … 

Es sollte ab dem 7. Jahrgang und muss spätestens aber ab dem 8. Jahrgang schulformspezi-
fischer Unterricht erteilt werden, weil die SchülerInnen des Hauptschulzweigs dann am Pra-
xistag in der BBS Cadenberge teilnehmen sollen. 
Nachfolgend werden die Pflichtstunden vorgestellt, die durch die teilweise offene Ganztags-
schule zur vorgegebenen Stundentafel hinzukommen. 

3.2.2. Sozialtrainingsstunde, Methodenlernstunde und Medienerziehung/ITG 
Gemäß des Leitbildes und des Schulprogramms legt die Schule Am Dobrock besonderen 
Wert auf die Förderung der Sozialkompetenz und der Methodenkompetenz. Diesem pro-
grammatischen Schwerpunkt werden wir durch das Angebot einer Sozialtrainingsstunde Li-
ons Quest in den Klassen 5-6, einer Methodenlernstunde in den Klassen 5-10 und dem An-
gebot von Unterricht im Bereich Medienerziehung/Informationstechnische Grundbildung (In-
formatik) in den Klassen 5 und 7 bzw. 8 gerecht. 
Die zugehörigen Konzeptionen sind in den Kapiteln 2.4 und 2.5 beschrieben. 

3.2.3. Arbeits- und Übungsstunden 
Arbeits- und Übungsstunden dienen der Sicherung, Anwendung, Weiterführung und Vertie-
fung des Gelernten und der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. Dabei sollen insbeson-
dere Formen der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit berücksichtigt werden. 
Arbeits- und Übungsstunden sollen an beiden Tagen mit verpflichtendem Ganztagsangebot 
durchgeführt werden, um die Schülerinnen und Schüler zu entlasten (siehe 3.1.3 Hausaufga-
benkonzept). In den Klassen 5-7 sollen die Arbeits- und Übungsstunden als Stunde im Klas-
senstundenplan berücksichtigt werden. Ab der 8. Klasse sollen die Arbeits- und Übungsstun-
den parallel zum Förderband eingereichtet werden (siehe 3.2.4). 
Arbeits- und Übungsstunden können auch an Tagen mit verpflichtendem Ganztagsunterricht 
bestimmte Arbeiten wie z. B. Vokabellernen, Lektüre von Ganzschriften, Erledigung weiterer 
zeitaufwändiger Aufgaben und die Vorbereitung von Referaten nicht voll ersetzen. 

3.2.4. Diagnose, Förder- und Forderunterricht 
Förderstunden sollen nach Möglichkeit von den zuständigen Fachlehrkräften durchgeführt 
werden, die die Schülerinnen und Schüler kennen. 
Die Diagnose von Förder- und Forderbedarf wird gemäß der Förderkonzepte der Hauptfä-
cher (siehe Kapitel 2.5.2) auf Grundlage der Doppeljahrgänge der Kerncurricula zu Beginn 
von Klasse 5, 7 und 9 durchgeführt. 
Die Fachkonferenzen erstellen dazu geeignete Diagnosetests, deren Ergebnisse als Basis 
einer individuellen Förderung und Forderung dienen, deren Art und Weise ebenfalls in den 
Förderkonzepten beschrieben wird. 
Ab der 8. Klasse laufen die Arbeits- und Übungsstunden parallel zu einem zweistündigen 
Förderband, um den verschiedenen Lernniveaus und Lerntempos gerecht werden zu kön-
nen. 
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3.3. Angebote mit freiwilliger Teilnahme 
Angebote mit freiwilliger Teilnahme werden an den beiden Nachmittagen ohne Unterrichtsverpflich-
tung angeboten. Die Anmeldung zu diesen Angeboten wird im Regelfall jeweils für ein halbes Jahr 
mit verbindlicher Teilnahmepflicht festgelegt. Projektorientierte Arbeitsgemeinschaften sollen – je 
nach Konzept – auch für einen längeren Zeitraum gewählt und die Teilnahme für diesen Zeitraum 
dann verbindlich erklärt werden können. 

3.3.1. Projekte und Arbeitsgemeinschaften, Freizeitgestaltung 
Arbeitsgemeinschaften berücksichtigen die Interessen und Neigungen der Schülerinnen und 
Schüler. Sie geben Anregungen für sinnvolle Freizeitgestaltung und die Entwicklung eigener 
Interessen, Schwerpunkte, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie sind in besonderer Weise ge-
eignet, den in der Stundentafel vorgesehenen Fachunterricht sinnvoll und anregend zu er-
gänzen und besonders die kreativen, musischen, künstlerischen, technologischen, handwerk-
lichen, manuellen, sprachlichen und sportlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
anzusprechen, zu wecken, anzuspornen und zu stärken. 
Gerade für ein reichhaltiges und Interesse weckendes Angebot an Arbeitsgemeinschaften 
soll neben den besondere Angebote unterbreitenden Lehrkräften der Schule verstärkt Au-
ßenkompetenz in Form geeigneter Übungsleiter/innen, Künstler/innen, Musiker/innen – ins-
besondere in Zusammenarbeit  mit geeigneten Vereinen und Institutionen – aber auch Eltern, 
andere geeignete Personen und Schülerinnen und Schüler einbezogen werden.  
AG-Angebote können auf dem Schulgelände, aber auch an außerschulischen Lernorten statt-
finden. Regelmäßiger Bestandteil des Unterrichts sind Betriebserkundungen und Betriebs-
praktika. In Projektwochen werden – je nach Themenstellung – außerschulische Lernorte 
einbezogen und erkundet. 
Solche Projekte sind geeignet, Schülerinnen und Schülern sinnvolle Beschäftigungs- und Be-
tätigungsmöglichkeiten zu bieten und darüber hinaus ihren Lebensraum in der Samtgemein-
de Am Dobrock  besser und umfassender zu erkunden. Insbesondere der Nachmittagsbe-
reich soll verstärkt genutzt werden, in Zusammenarbeit mit Vereinen, Kirche, Jugendgruppen, 
Musikschulen, Jugendzentren, Theater, Museum, Stadtarchiv, Betrieben usw. den Schülerin-
nen und Schülern dazu umfassende und sinnvolle Angebote und Betätigungsmöglichkeiten 
zu eröffnen. 
Die Steuergruppe der Schule Am Dobrock hat den Auftrag, gemeinsam mit Eltern und Schü-
lerInnen ein angemessenes Angebot zu entwickeln. 

3.3.2. Hausaufgabenhilfe und Nachhilfe 
Gemäß des Hausaufgabenkonzepts und der Förderkonzepte sollen an den nicht verpflich-
tenden Nachmittagen Angebote bereitgehalten werden, bei denen SchülerInnen sich Unter-
stützung holen können. 
Die Steuergruppe der Schule Am Dobrock hat den Auftrag, gemeinsam mit Eltern und Schü-
lerInnen ein angemessenes Angebot zu entwickeln. 
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3.4. Aufgaben des sozialpädagogischen Mitarbeiters 

Die Arbeit der Schulsozialpädagogin/des Schulsozialpädagogen der Schule Am Dobrock richtet sich 
sowohl an  

�  Schülerinnen und Schüler 
�  Lehrerinnen und Lehrer 
�  Eltern und Erziehungsberechtigte. 

Die Hauptaufgabe besteht zurzeit darin, die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule beim Über-
gang von der Schule in den Beruf zu begleiten. 
Daher umfasst die Schulsozialarbeit alle Unterstützungsbereiche der Lebenswelt der Schülerinnen 
und Schüler. Wenn Schülerinnen oder Schüler durch bestimmte Ereignisse nicht in der Lage sind, 
ihren Fähigkeiten entsprechend den Anforderungen der Schule gerecht zu werden, können die oben 
genannten Personengruppen sich an die Schulsozialpädagogin wenden. 

Ziel dieses Angebotes ist es, den Schülerinnen und Schülern eine Unterstützung zu bieten, damit 
sie in der Lage sind, eine möglichst erfolgreiche und zufriedene Schullaufbahn zu erleben. 

Die Schulsozialarbeit bietet u. a. folgende Angebote: 
�  Berufsorientierung und Bewerbungstraining 
�  Beratungsgespräche für die oben genannten Personengruppen 
�  Einzelfallhilfe 
�  Gruppenarbeit in Klassen (z.B. Lions Quest) oder in  
�  Kleingruppen (z.B. Coolnesstraining) 
�  Unterrichtsbesuche 
�  Hausaufgabengruppe, Di und Do 13.00 bis 14.30 Uhr 
�  Mitarbeit im Trainingsraum 
�  Kontakte zu Institutionen 

Die Schulsozialpädagogin arbeitet auf folgenden Grundlagen: 
�  Freiwilligkeit 
�  Verschwiegenheit 
�  Neutralität 
�  Systemische Sichtweise 
�  Lösungsorientiert 
�  Ressourcenorientiert 

Die Schulsozialarbeit kooperiert mit verschiedenen Institutionen, wie z. B.: 
�  BBS 
�  Beratungsstellen 
�  ortsansässigen Gremien 

 
4. Fortschreibung des Konzepts 

Schulprogramm und pädagogisches Konzept der Schule Am Dobrock befinden sich in einem ständi-
gen Prozess der Fortschreibung. 
In einem nächsten Schritt müssen alle Konzeptionen, die an der Halbtagsschule entwickelt, erprobt 
und umgesetzt wurden, aufsteigend an die Notwendigkeiten in der teilweise offenen Ganztagsschule 
angepasst werden (Kapitel 1-2, z.B. Schulregeln). 
Ebenfalls müssen alle Organisationsabläufe übertragen werden. Insbesondere bei der Ausgestaltung 
des Nachmittagsbereichs (Mittagessen, Hausaufgabenkonzept, freiwillige Angebote, Gestaltung der 
Arbeits- und Übungsstunden, Gestaltung der Förder- und Forderstunden) müssen im Laufe des 
nächsten Schuljahres tragfähige Konzeptionen erarbeitet und integriert werden. 
Die an der Qualitätsentwicklung beteiligten Gremien werden die Aufgaben entsprechend ihrer im 
Schulprogramm festgelegten Aufgabenbereiche angehen. 
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5. Übersicht der Anlagen 
- Förderkonzept der Schule Am Dobrock 
   + allgemeine Bestimmung 
   + Bereich Übernahme von Verantwortung 
   + Bereich Soziales Lernen 
   + Bereich methodisches Lernen 
   + Bereich inhaltsbezogenes Lernen 
   + Bereich Berufsorientierung 
- Methodenkonzept 
- Trainingsraumkonzept 
- Beratungskonzept 
- Hausaufgabenkonzept 
- Integrationskonzept 
- Sicherheits- und Gewaltpräventionskonzept 
- Fortbildungskonzept 
- Konzept Schulsozialarbeit 
- Konzept zur QE in der Fachkonferenzarbeit 
- Präventionskonzept Rauchen/Alkohol 
- Berufsorientierende und berufsbildende Maßnahmen 
- Konzept Schülerfirma 
- Vertretungskonzept 
- Konzept zur Durchführung von Mitarbeitergesprächen 
- Schulinspektionsbericht 
- Evaluationsergebnisse SEIS 208/2009, 2009/2010 
- … 
Die wesentlichen Konzeptionen stehen auf der Schulhomepage zum Download zur Verfügung. 


